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Zusammenfassung 
 

Die Studie untersucht erstmals umfassend die Branche der Behinderten-
hilfe. Die Anzahl an Menschen mit Beeinträchtigungen, die potenziell 
durch die Dienste der Behindertenhilfe Unterstützung erfahren, nimmt ste-
tig zu und liegt aktuell bei 6,6 Millionen Menschen. Auch die Ausgaben für 
die Behindertenhilfe steigen fortlaufend – zwischen 2008 und 2018 um 
60 Prozent. Mit fast einer halben Million Personen ist mittlerweile circa ein 
Prozent der Beschäftigten in Deutschland in diesem Feld erwerbstätig. 
Trotz dessen steht die Behindertenhilfe nur selten im Fokus des wissen-
schaftlichen oder gesellschaftlichen Diskurses, sodass die Erkenntnisse 
und die Datenlage meist eher rudimentär sind. 

Die Studie nimmt erstmals das gesamte Feld der Behindertenhilfe in 
den Blick und untersucht dieses auf Basis eines Mixed-Methods-Untersu-
chungsdesigns. Im Anschluss an die Recherche und Analyse der beste-
henden Fachliteratur sowie der Veröffentlichungen von Verbänden wur-
den 34 Interviews mit verschiedenen Akteur*innen der Branche geführt. 
Ergänzend wurde eine Online-Erhebung unter Beschäftigten in der Be-
hindertenhilfe durchgeführt, an der über 7.000 Personen teilnahmen. 

Die Analyse der Akteure und Strukturen der Branche zeigt, dass ein 
ausgeprägter Korporatismus vorherrscht, in dem Staat und Verbände eng 
verflochten sind. Dessen Effekte bleiben auch angesichts verschiedener 
neuer Steuerungslogiken weitestgehend bestehen. Aufgrund der beson-
deren Bedeutung der kirchlichen Wohlfahrtsverbände in der Behinderten-
hilfe sind die Arbeitsbeziehungen von den spezifischen rechtlichen Struk-
turen der konfessionellen Träger geprägt – insbesondere einem konfes-
sionellen Mitarbeitervertretungsrecht und fragmentierten Arbeitsbezie-
hungen und Tarifstrukturen. 

Infolge verschiedener Entwicklungen befindet sich die Behindertenhilfe 
seit einigen Jahren in einem Wandel. Relevant ist hier erstens eine fort-
schreitende Ökonomisierung, die für die Branche einen wettbewerblichen 
Ordnungsrahmen etabliert und auf eine Kostenreduktion durch sparsa-
men und effizienten Personaleinsatz sowie eine Professionalisierung der 
Organisationsstrukturen hinwirkt. 

Zweitens gewinnen die Personenzentrierung und die Ambulantisierung 
der Unterstützungsleistungen eine zunehmende Bedeutung. Die bundes-
weite Ambulantisierungsquote im Wohnen liegt mittlerweile über 50 Pro-
zent, wobei markante Unterschiede zwischen den verschiedenen Bun-
desländern bestehen. Zugleich wird Ambulantisierung im Wohnen für Ra-
tionalisierung genutzt, indem Konzepte mit geringerer Personalintensität 
empfohlen werden. 
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Für Einrichtungen und Beschäftigte stellen Ambulantisierung und Per-
sonenzentrierung Herausforderungen dar, da sie einer komplexeren Ko-
ordination der Leistungserbringung bedürfen und von den Beschäftigten 
noch mehr Flexibilität verlangen. Außerdem steigen damit die fachlichen 
Anforderungen. Gleichzeitig verringert die Wahlfreiheit der Klient*innen 
die Planungssicherheit für die Einrichtungen. 

Drittens befindet sich die Behindertenhilfe mit dem Bundesteilhabege-
setz in einem strukturellen Wandel. Allerdings herrscht infolge der noch 
laufenden und bundeslandspezifischen Umsetzungen hier noch eine sehr 
ausgeprägte Heterogenität vor. Dabei ist das Bundesteilhabegesetz von 
einem Zielkonflikt geprägt, da einerseits die Selbstbestimmung der Be-
troffenen gestärkt und andererseits die Kosten der Behindertenhilfe ein-
geschränkt werden sollen. Darüber hinaus zeigt sich auch, dass das Bun-
desteilhabegesetz zwar einen stärkeren Wettbewerb bei der Wahl der 
Leistungsträger etabliert, doch könnte dieser durch den Schutz von Tarif-
löhnen entschärft werden. 

Exemplarisch werden drei zentrale Bereiche der Behindertenhilfe un-
tersucht: Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), Schulassistenz 
und besondere Wohnformen. Die jeweiligen Leistungen und Strukturen 
werden rekonstruiert und die Arbeitsbedingungen und Herausforderun-
gen werden analysiert. 

Es zeigt sich, dass im Bereich der Werkstätten für behinderte Men-
schen allgemein eine hohe Belastung der Arbeitnehmer*innen vor-
herrscht, die das Resultat einer geringen Vorhersehbarkeit der Arbeit, der 
hohen Anforderungen der Tätigkeiten und ausgeprägter Rollenkonflikte 
ist. Außerdem wandeln sich auch die Klient*innen, die zunehmend psy-
chische Beeinträchtigungen aufweisen und oft auch älter sind. Als beson-
ders herausfordernd erweist sich das widersprüchliche Triplemandat der 
Werkstätten für behinderte Menschen, die neben der Rehabilitation und 
Inklusion der Mitarbeitenden auch noch wirtschaftlich agieren müssen. 

Der Bereich Schulassistenz hat in den letzten Jahren infolge des poli-
tischen Ziels eines inklusive(re)n Bildungssystems einen markanten Be-
deutungszuwachs erfahren und es kann von 60.000 Beschäftigten aus-
gegangen werden. Diese sind für eine sehr breite Palette an Unterstüt-
zungsleistungen für die einzelnen Schüler*innen zuständig. Sie sind meist 
weiblich und ihre Ausbildung ist oftmals sehr heterogen. Außerdem sind 
die Arbeitsverhältnisse von Befristung, geringer Entlohnung und großen 
Flexibilitätsanforderungen geprägt und damit als prekäre Arbeit zu identi-
fizieren. 

Trotz der zunehmenden Ambulantisierung sind besondere Wohnfor-
men weiterhin eine zentrale Säule der Behindertenhilfe. Gleichwohl wan-
deln sich hier durch das Bundesteilhabegesetz und die diesem inhärente 
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Personenzentrierung die Strukturen oftmals grundlegend. Beeinträchtigte 
können die von ihnen in Anspruch genommenen Leistungen nun zuneh-
mend individuell buchen, sodass sich die Strukturen, die Organisation und 
die Arbeit der Beschäftigten im Wohnbereich ändern. 

Auch in diesem Bereich geben die Beschäftigten an, dass sie von ihrer 
Arbeit stark belastet sind. Als Probleme werden insbesondere die be-
grenzte Zeit für die Bewohner*innen sowie die Schicht- und Wochenend-
dienste bei oftmals vielen Überstunden genannt. In der Folge wird der 
Gesundheitszustand von vielen als negativ eingeschätzt. 

Ein weiterer Abschnitt der Analyse nimmt die verschiedenen Regelun-
gen zu Personalvorgaben in der Behindertenhilfe in den Blick. Diese be-
treffen insbesondere die besonderen Wohnformen und die Werkstätten 
für behinderte Menschen, die eng an die Finanzierungsstrukturen gekop-
pelt sind und sich je nach Bundesland unterscheiden. Exemplarisch un-
tersucht werden insbesondere Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg. 

Bei einer gesonderten Analyse der Arbeitsbedingungen bei der Arbeit 
mit beeinträchtigten Menschen wird deutlich, dass diese Branche struktu-
rell ein hohes Potenzial für eine hohe Belastung der Arbeitenden aufweist. 
Sie ist geprägt von hoher Selbstwirksamkeit, ausgeprägtem Verantwor-
tungsgefühl, begrenzter gesellschaftlicher Anerkennung und viel Teilzeit-
beschäftigung. Letztere ist bei fast 60 Prozent der Arbeitenden verbreitet, 
was im Kontrast steht zu der knapp 40 Prozent Teilzeitbeschäftigung im 
sozialen Sektor allgemein. Außerdem ist Arbeit im Sinne eines selbstsor-
genden Schonmusters bei den interaktiven Tätigkeiten nur selten mög-
lich. 

Die Interviews und die Umfragedaten zeigen, dass viele Beschäftigte 
nur unzureichend Pausenzeiten einhalten, nicht selten krank zur Arbeit 
gehen und Überstunden oder Mehrarbeit für viele die Regel sind. Die Per-
sonalausstattung wird mehrheitlich als unzureichend empfunden und ein 
markanter Teil der Befragten überlegt, den Job aufzugeben. Außerdem 
werden viele der Befragten auch außerhalb der Arbeitszeit wegen ihres 
Jobs kontaktiert. 

Besonders hervorzuheben ist, dass die Erfahrung von Gewalt in Form 
von Konflikten mit Klient*innen, Beschimpfungen oder körperlichen Über-
griffen zum Berufsalltag vieler Beschäftigten in der Behindertenhilfe ge-
hört. Viele der genutzten Fragen wurden parallel zu denen des DGB-
Index „Gute Arbeit“ entwickelt und der Vergleich mit den abhängig Be-
schäftigten in Deutschland insgesamt zeigt vielfach, dass die Arbeitsbe-
dingungen in der Behindertenhilfe von den Befragten als merklich 
schlechter empfunden werden. 

Als personenbezogene Art der Arbeit spielt Digitalisierung in der Be-
hindertenhilfe eine weitaus geringere Rolle als in anderen Arbeitskontex-
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ten. Trotzdem steigt auch hier der Einfluss digitaler Technologien. Disku-
tiert werden neue Unternehmensformen und -strategien in der Sozialwirt-
schaft. Vor allem werden aber digitale Kommunikationsmittel genutzt und 
die Arbeitsprozesse oftmals softwaregestützt organisiert, was insbeson-
dere durch die Covid-19-Pandemie intensiviert wurde. Dabei zeigt sich 
außerdem, dass die Etablierung und Nutzung von Digitalisierung größere 
Träger und deren Strukturen begünstigt. 
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1. Einleitung 
 

In Deutschland leben 7,9 Millionen Menschen mit einer schweren körper-
lichen oder psychischen Beeinträchtigung, also neun Prozent der deut-
schen Bevölkerung (Statistisches Bundesamt 2024). Selbst wenn rund 
ein Drittel dieser Personen älter als 75 Jahre ist und damit oftmals im Rah-
men von Altenpflege betreut wird, bleiben 6,6 Millionen Menschen, die 
potenziell durch die Dienste der Behindertenhilfe Unterstützung erfahren. 

Entsprechend ist in diesem Feld auch eine sehr große Zahl von Per-
sonen erwerbstätig. Nach der Pflege sowie der Betreuung von Kindern ist 
die Arbeit mit Menschen mit Behinderung das drittgrößte Feld der Sozial-
wirtschaft. Und trotzdem sind Erkenntnisse über diese Form der Erwerbs-
arbeit nur vereinzelt vorhanden und es herrscht von wissenschaftlicher 
Seite weitestgehend Unkenntnis über die Spezifika der Tätigkeiten, Ar-
beitsbedingungen und Herausforderungen. 

Zugleich ist die Behindertenhilfe geprägt von einer großen Heteroge-
nität. Unter dem allgemeinen Branchennamen sind diverse Dienste zu-
sammengefasst, darunter Werkstätten für Menschen mit Behinderung, 
besondere Wohnformen, Tagesförderstätten, eine Vielzahl von ambulan-
ten Diensten und Beratungsangeboten, Schulbegleitung und viele wei-
tere, die alle ihre eigene Spezifik aufweisen. 

Ferner ist es naheliegend anzunehmen, dass die arbeitspolitischen 
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die mit Deregulierung, Flexibilisie-
rung, Prekarisierung und einer Erosion von Tarifverträgen und Mitbestim-
mung gekennzeichnet sind, auch in der Behindertenhilfe ihre Spuren hin-
terlassen haben. 

Außerdem existiert in helfenden Berufen oftmals eine hohe Identifika-
tion mit der eigenen Tätigkeit sowie ein ausgeprägtes Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber den Klient*innen. Dies trifft auf begrenzte institutio-
nelle und finanzielle Ressourcen und mitunter herausfordernde Ko-Pro-
duzenten und außerdem oftmals nur wenig unmittelbare oder gesell-
schaftliche sowie materielle Anerkennung. Folge dessen ist eine Situa-
tion, die zu anspruchsvollen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten 
führt. 

Der dritte Sektor gilt allgemein zwar einerseits als ein „arbeitsmarktpo-
litisches Experimentierfeld“, in dem einige Entwicklungen erstmals oder in 
spezifischer Bestimmtheit auftreten (Priller 2014, S. 98), doch anderer-
seits herrschen hier besonders starre korporatistische Strukturen, die zu 
Quasi-Märkten führen, die in engen, gesetzlich definierten Korridoren 
agieren. Und gleichzeitig ist die Behindertenhilfe aktuell von einem Zei-
tenwandel geprägt, der die Grundfesten dieses Feldes neu ausrichtet. 
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Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) geht nicht nur eine Abwendung 
von einem defizitorientierten Begriff von Behinderung einher. Es bringt 
auch strukturelle Änderungen mit sich wie die Entkopplung der Eingliede-
rungshilfe von der Sozialhilfe und zahlreiche neue Mechanismen zur Be-
darfs- und Kostenplanung. Neben einem allgemeinen Druck durch Öko-
nomisierung wirkt die zunehmende Personenzentrierung und Ambulanti-
sierung der Dienste der Behindertenhilfe auf eine grundlegende Verände-
rung der Behindertenhilfe hin. 

Von all dem sind die Klient*innen als Zielgruppe des Systems der Be-
hindertenhilfe betroffen. Darüber hinaus hat dies auch Folgen für die Ar-
beit der Behindertenhilfe, die nur selten im Fokus steht. Diese Bran-
chenanalyse versucht, Einblicke in den aktuellen Stand und die Entwick-
lungen der Behindertenhilfe zu geben und nimmt dabei insbesondere die 
Seite der Arbeit in den Blick. 
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2. Blick zurück nach vorn: 
Geschichte und Entwicklung der 
Behindertenhilfe 

 
Menschen mit Behinderung erfuhren seit jeher eine spezifische Behand-
lung. Während sie in der Frühzeit sowie in frühen Hochkulturen mutmaß-
lich zumindest teilweise gesellschaftlich integriert waren, wurden sie in 
der Antike und im Mittelalter in der Regel exkludiert (Foucault 1973; Mayer 
2011). 

Mit der Aufklärung im 19. Jahrhundert und der darauffolgenden bür-
gerlichen Sozialethik humanisierte sich der Blick auf beeinträchtigte Men-
schen und erste therapeutische Ansätze kamen auf (Bösl 2010). Früh 
zeigt sich hier bereits die Differenzierung entlang der Überwindbarkeit von 
Behinderung bzw. der Möglichkeit einer „produktiven Integration“ behin-
derter Menschen. 

So wurde angestrebt, beeinträchtigten Menschen, deren Einschrän-
kungen überwunden oder verringert werden konnten, zu helfen, aktive 
und produktive Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Der Ort hierfür wa-
ren meist kirchliche Rehabilitationseinrichtungen, die sowohl therapeuti-
sche als auch berufsvorbereitende Angebote hatten, um die „Funktionali-
tät“ beeinträchtigter Menschen wiederherzustellen (Bösl 2010, S. 6). 

Diese „produktive Integration“ und Überwindung von Behinderung war 
nur bei einem Teil der Betroffenen möglich, sodass parallel eine Anstalts-
fürsorge entstand, die auf eine dauerhafte und abgesonderte Unterbrin-
gung und Betreuung von Menschen mit Behinderung abzielte. In dieser 
fanden sich vor allem früh beeinträchtigte Menschen und solche mit ho-
hem Hilfebedarf wieder, die in den Anstalten von der Gesellschaft zu 
wechselseitigem Schutz und Entlastung abgesondert wurden (Rohr-
mann/Schädler 2011). 

Beeinträchtigte Menschen waren damit zwar nicht notwendigerweise 
auf die Mildtätigkeit und Sorge des privaten Umfelds angewiesen, doch 
zugleich in einer eigenständigen Sozialwelt exkludiert, mit geringen oder 
inexistenten autonomen Handlungsspielräumen. 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschland Einrichtun-
gen für 20.500 Menschen mit Behinderung etabliert (Mayer 2011, S. 11). 
1906 wurden bereits 80.000 „Krüppel“ betreut, 1927 hatte sich die Kapa-
zität der Einrichtungen noch einmal mehr als versiebenfacht (Hensle/Ver-
nooij 2002, S. 39). 

Hintergrund dieser zunehmenden Institutionalisierung der Betreuung 
beeinträchtigter Menschen war zum einen ein sozialer Wandel, der die 
familiären Strukturen auflöste, in denen Menschen mit Behinderung zuvor 



HEILAND: BRANCHENANALYSE BEHINDERTENHILFE | 13 

involviert waren (Schmuhl 2009) und zum anderen ein ökonomischer 
Wandel mit sich ausbreitenden kapitalistischen Strukturen, der die Aktivi-
tät der Bevölkerung in Lohnarbeit verlangte und sie aus Subsistenzwirt-
schaft und Heimarbeit herauslöste (Dörner 1994, S. 374). 

Für beeinträchtigte Menschen, die nicht selbst für ihr Auskommen oder 
die alltäglichen Bedürfnisse sorgen konnten, wurden im Zuge dessen se-
parate Institutionen als angemessen erachtet, die sie von der Mehrheits-
gesellschaft isolierten. Die vorherrschende Erwartung war, dass sie sich 
nur in diesen Einrichtungen und ihren sozialen Sonderwelten, in denen 
beeinträchtigte Menschen frei von Autonomie vollkompensatorisch be-
treut wurden, positiv entwickeln könnten – wobei das Resultat in erster 
Linie eine weitere Entfremdung war (Dörner 1994, S. 374). 

In ihren Anfängen und auch noch lange darüber hinaus war die An-
staltsfürsorge nicht Teil des sich entwickelnden Sozialstaats. So zeigt sich 
in dieser Zeit eine zurückhaltende Politik von staatlicher Seite, die weder 
in ernst zu nehmendem Umfang die Versorgung von beeinträchtigten 
Menschen absicherte noch andere Organisationen für diese Aufgabe fi-
nanziell unterstützte (Lindmeier/Lindmeier 2002, S. 215; Droste 1999, 
S. 22). In der Folge waren in der Behindertenhilfe ausgeprägter als in an-
deren Feldern der Sozialen Arbeit private und hier vor allem kirchliche 
Träger aktiv (Rohrmann/Schädler 2011, S. 426). 

Erst mit der großen Zahl an Geschädigten infolge des Ersten Welt-
kriegs trat Behinderung stärker ins öffentliche Bewusstsein und die Reha-
bilitation der Betroffenen wurde zunehmend in die staatlichen Versor-
gungsstrukturen implementiert (Bösl 2010, S. 7). Zudem wurde eine ge-
zielte Beschäftigungspolitik für beeinträchtigte Menschen etabliert, bei-
spielsweise mit dem „Krüppelfürsorgegesetz“ von 1920 – was sich auch 
in der zuvor dargelegten Zunahme an Betreuungsangeboten widerspie-
gelte. 

Allerdings profitierte von dieser Entwicklung die Gruppe der früh behin-
derten Menschen nur marginal (Rohrmann/Schädler 2011, S. 426). Zeit-
gleich gewannen außerdem sozialdarwinistische Ideen an Zuspruch, was 
spätestens im Dritten Reich zu offenen eugenischen Aktivitäten führte und 
mit Kriegsbeginn 1939 in der massenweisen Ermordung beeinträchtigter 
Menschen mündete, deren Leben als „unwert“ erachtet wurde (Eckart 
et al. 2008). Im Zuge dieser Aktionen wurde erstmals mit industriellen Tö-
tungstechniken experimentiert. Dafür wurden Strukturen aufgebaut und 
Personal geschult, was später die Grundlage für Massenvernichtung im 
Rahmen des Holocaust darstellte (Friedländer 2002). 

In den 1950er Jahren setzte in Westdeutschland eine Debatte über die 
Deinstitutionalisierung der Betreuung beeinträchtigter Menschen ein und 
damit auch eine Kritik der Anstaltsfürsorge (Dörner 1994, S. 386). Sicht-
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bares Resultat war beispielsweise die Gründung der „Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ im Jahr 1958 sowie zahlrei-
cher weiterer Elterninitiativen und Selbsthilfeorganisationen. Viele der tra-
ditionellen Anstalten wurden reformiert und orientierten sich in ihren Ab-
läufen und Strukturen an der gesellschaftlichen Normalität (Dörner 1994, 
S. 388). 

1961 wurde das Bundessozialhilfegesetz verabschiedet, mit dem die 
soziale Eingliederung behinderter Menschen als Ziel und zugleich ein 
Rechtsanspruch auf Unterstützung in besonderen Lebenslagen ausfor-
muliert wurden. In der Folge wurde auch Kindern mit geistiger Behinde-
rung nicht länger ihre Bildungsfähigkeit abgesprochen und es wurden 
Sonderkindergärten und -schulen eingerichtet sowie weitere spezialisierte 
Einrichtungen. 

In dieser Phase wurde allerdings die Notwendigkeit einer gesonderten 
Unterstützung nicht infrage gestellt. Trotz allem führte die allgemeine Ent-
wicklung in dieser Zeit „zu einer internen Differenzierung der traditionellen 
Anstalten, zu einer Ausweitung der Angebotspalette und zu Versuchen, 
das Angebot zumindest teilweise zu dezentralisieren“, ohne dass im Zuge 
dessen aber Großeinrichtungen geschlossen wurden (Rohrmann/Schäd-
ler 2011, S. 427). 

Ein weiterer Entwicklungsschub setzte Ende der 1970er und zu Beginn 
der 1980er Jahre mit der aufkommenden Krüppelbewegung ein. Diese 
widersetzte sich der an sie gerichteten Erwartung, sich an einem ver-
meintlich normalen und nichtbehinderten Leben zu orientieren, und 
strebte an, die Rolle als Opfer hinter sich zu lassen (Köbsell 2019). Es 
kam zu zahlreichen Protesten für die Selbstbestimmung beeinträchtigter 
Menschen (Bösl 2010, S. 10). 

Damit verbunden war auch eine grundlegende Kritik an stationärer Un-
terstützung (Mayer/Rütter 1988). Auf Basis des Verlangens nach Selbst-
bestimmung wurde für die Einrichtung und Ausweitung ambulanter Hilfen 
argumentiert (Rohrmann/Schädler 2011, S. 427). 

Eine einschneidende Entwicklung für die Behindertenhilfe war die Ab-
kehr vom Kostendeckungsprinzip in den 1990er Jahren. Angesichts einer 
steigenden Zahl von Leistungsberechtigten und den damit verbundenen 
zunehmenden Ausgaben für die Leistungen der Behindertenhilfe führte 
der Gesetzgeber beispielsweise mittels Leistungsvereinbarungen und ei-
ner Konkurrenz der verschiedenen Anbieter Mechanismen ein, die An-
reize für kostengünstigere Angebote der Behindertenhilfe etablieren und 
diese einer besseren Steuerbarkeit unterwerfen sollten (siehe Kapi-
tel 6.1). 

Parallel dazu wurden die Schutzrechte von beeinträchtigten Menschen 
sukzessive ausgeweitet. In den 1990er Jahren wurde die Antidiskriminie-
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rungsgesetzgebung in Deutschland reformiert und in Artikel 3 des Grund-
gesetzes der Satz „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden“ aufgenommen. 2002 wurde das Gesetz zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung verabschiedet sowie 2006 das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz. 

Die jüngste und besonders einschneidende Entwicklung ist die Imple-
mentierung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), mit dem die UN-
Behindertenrechtskonvention in nationales Recht umgesetzt wird und be-
einträchtigten Menschen mehr Rechte eingeräumt und vor allem die Fi-
nanzierungsstrukturen reformiert werden (siehe Kapitel 6.3). 

Mit der Genese der Behindertenhilfe eng verbunden ist die Definition 
von Behinderung, die ebenso einer fortlaufenden Entwicklung unterliegt 
(Foucault 1973). Behinderung ist demnach kein fest definiertes Phäno-
men, sondern ein soziales Konstrukt, das auf die Differenz der Menschen 
reagiert und damit auch Teilhabemöglichkeiten bestimmt. Früher war mit 
Behinderung eine defizitäre Andersartigkeit verbunden, aus der die Not-
wendigkeit von Unterstützung und die Abgrenzung von der Gesellschaft 
und damit die Nichtteilhabe abgeleitet wurden. 

Laut Sozialgesetzbuch (SGB IX § 2) wird Behinderung als „körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen“ definiert, die länger 
als sechs Monate „von dem für das Lebensalter typischen Zustand ab-
weicht“. Erst auf Basis dieser Definition können beeinträchtigte Menschen 
sozialrechtliche Leistungen in Anspruch nehmen. 

Mit neueren Definitionen wie zum Beispiel derjenigen der International 
Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) (WHO o. J.) wird 
die „funktionale Gesundheit“ der Personen fokussiert und damit nicht al-
lein das Individuum, sondern auch die sozial-räumliche Umwelt als Aus-
gangspunkt einer Beeinträchtigung. Hierbei handelt es sich um ein bio-
psycho-soziales Verständnis von Behinderung, bei dem den Kontextfak-
toren eine zentrale Rolle eingeräumt wird (Kurth 2009). 

Die individuelle Beeinträchtigung ist demnach relevant, doch geht die 
„Behinderung“ der Individuen von externen Faktoren aus (Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
2025, S. 8). Dieser moderne Begriff von Behinderung ist auch im Sozial-
gesetzbuch IX verankert. 

Behinderung ist demnach sowohl relativ als auch relational, sodass die 
subjektive Erfahrung und „die situativen Reaktionen der Umwelt auf die 
Nichterfüllung gesellschaftlicher Erwartungen durch den behinderten 
Menschen“ relevant sind (Neuer-Miebach 2021, S. 168). Mit diesem Wan-
del des Verständnisses von Behinderung geht auch ein zunehmender An-
spruch einher, der Inklusion statt Integration anstrebt und statt eines Fo-
kus auf die Defizite beeinträchtigter Menschen stärker ihre Ressourcen 



HEILAND: BRANCHENANALYSE BEHINDERTENHILFE | 16 

ins Zentrum rückt (Bösl 2010, S. 12), was sich auch konkret auf die Be-
hindertenhilfe und ihre Arbeit auswirkt. 

Wie die voranstehende Skizzierung der Entwicklung der Behinderten-
hilfe in Deutschland darlegt, unterliegt dieses Feld als spezifische Form 
der Arbeit am und mit Menschen einem fortlaufenden Wandel. Dieser 
Wandel wird vor allem von vier Faktoren beeinflusst, die sich wechselsei-
tig beeinflussen: 

Erstens ändert sich die Behindertenhilfe mit dem sich wandelnden Ver-
ständnis dessen, was Behinderung ist und wie mit dieser umgegangen 
wird. Es entstehen neue Konzepte, die die Behindertenhilfe und ihre Ak-
teure verändern. So richtet sie sich zum Beispiel nicht länger an der Ur-
sache einer Behinderung aus (Kausalitätsprinzip), sondern an dem Ziel, 
das eine Unterstützung anstrebt (Finalitätsprinzip) (Neuer-Miebach 2021, 
S. 168). 

Während beispielsweise historisch in der Moderne lange eine Instituti-
onalisierung bis hin zu einer umfassenden Anstaltsfürsorge prägend war, 
die beeinträchtigte Menschen von der Gesellschaft absonderte und voll-
umfänglich versorgte und bevormundete, ist seit einigen Jahrzehnten eine 
Deinstitutionalisierung zu beobachten. Die damit einhergehende Ambu-
lantisierung der Behindertenhilfe prägt deren Strukturen und Arbeitspro-
zesse markant (siehe Kapitel 6.2). 

Zweitens ist ein Wandel bezüglich der Art der Beeinträchtigungen zu 
konstatieren. Allgemein nehmen Behinderungen in der Gesellschaft zu, 
wobei hier vor allem altersbedingte Beeinträchtigungen zum Tragen kom-
men, die in der Regel nicht in die üblichen Strukturen der Behindertenhilfe 
fallen. Wirkmächtig sind aber die markante Zunahme psychischer Beein-
trächtigungen gegenüber körperlichen sowie eine demografische Ent-
wicklung, infolge derer beeinträchtigte Menschen zunehmend höhere Le-
benserwartungen haben und entsprechend älter werden. Beides macht 
sich bereits in den Prozessen der Behindertenhilfe bemerkbar und wird 
voraussichtlich zukünftig noch größere Bedeutung erlangen. 

Drittens ist auch die Behindertenhilfe nicht frei von dem allgemeinen 
gesellschaftlichen Trend der Ökonomisierung. Auch soziale Dienstleistun-
gen, die in der Regel nicht unmittelbar marktlich organisiert werden, se-
hen sich zunehmend wettbewerblichen Strukturen gegenüber, die sie in 
Konkurrenz zu anderen Einrichtungen setzen und die Effizienz und Kos-
tenkontrolle in den Fokus stellen. Auch dies wirkt sich nachhaltig auf die 
Strukturen, die Leistungen und auch die Arbeit in der Behindertenhilfe aus 
(siehe Kapitel 6.1). 

Außerdem ist viertens klar, dass die Behindertenhilfe auf eine sozial-
staatliche Finanzierung angewiesen ist. Es sind demnach auch in erster 
Linie staatliche Vorgaben, die Ausgestaltung und Arbeit der Behinderten-
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hilfe rahmen und strukturieren. Ändern sich diese Regularien, ändert sich 
auch die Behindertenhilfe. Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegeset-
zes ist gegenwärtig ein umfassender regulativer und struktureller Um-
bruch zu beobachten. Dessen Auswirkungen sind noch nicht im Detail 
ausgemacht, doch erste Umrisse lassen sich bereits identifizieren (siehe 
Kapitel 6.3). 

Die genannten Arten des Wandels der Behindertenhilfe werden im Fol-
genden explizit und fortlaufend näher analysiert. Dem voran steht eine 
Darlegung der existierenden Strukturen der Behindertenhilfe, um die ge-
nannten Trends sowie weitere Aspekte näher analysieren zu können. Zu-
erst wird aber das Untersuchungsdesign der Studie im folgenden Kapitel 
näher erläutert. 
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3. Methodik 
 

Angesichts der großen Heterogenität des Feldes der Behindertenhilfe so-
wie der nur begrenzt existierenden wissenschaftlichen Datenlage umfasst 
das Untersuchungsdesign der Branchenanalyse einen Mixed-Methods-
Ansatz, bei dem sowohl qualitative als auch quantitative Methoden ge-
nutzt und die jeweiligen Erkenntnisse miteinander verbunden werden. Ziel 
ist es, auf diesem Weg trotz der einerseits prekären Daten- und Informa-
tionslage und des andererseits beschränkten Umfangs einer Bran-
chenanalyse ein möglichst breites wie tiefes Bild des Feldes der Behin-
dertenhilfe zu zeichnen. 

Als zentrale methodische Zugänge kamen eine umfassende Literatur-
recherche, leitfadengestützte Interviews mit Expert*innen, Beschäftigten 
und anderen Akteur*innen aus dem Feld sowie eine quantitative Online-
Erhebung zur Anwendung. Ergänzend wurden passende Datensätze re-
cherchiert, wobei allerdings die Behindertenhilfe oder Teile dieser Bran-
che nur selten und unzureichend in solchen repräsentiert sind. 

In einem ersten Schritt wurde in einer umfassenden Recherche die 
existierende Literatur gesammelt. Dabei wurden sowohl wissenschaftli-
che Fachpublikationen als auch Stellungnahmen, Policy Paper und Ähn-
liches von Fachverbänden und Organisationen sowie Gesetzestexte und 
die dazugehörigen Stellungnahmen und Begründungen berücksichtigt. 
Hier zeigt sich, dass allgemein nur wenig Forschung der Arbeit in der Be-
hindertenhilfe gewidmet ist, sodass nur vereinzelt Studien existieren. 

Paradoxerweise ist die wissenschaftliche Analyse der vergleichsweise 
wenig umfänglichen Arbeitsform der Schulassistenz ausgeprägter – wenn 
auch nicht gut – als dies bei den beiden anderen Bereichen der Werkstät-
ten sowie des Wohnens und der Teilhabeleistungen für Menschen mit Be-
hinderung der Fall ist. Existieren Studien, sind diese in der Regel nicht 
repräsentativ und nehmen nur einen Teilausschnitt oder -aspekt des je-
weiligen Feldes in den Blick. Dies ist auch Resultat eines nur unzu-
reichend abgegrenzten Zuschnitts des Sektors der Behindertenhilfe und 
dessen entsprechend mangelhafter Berücksichtigung in öffentlichen Sta-
tistiken. 

In der Folge kann keine Grundgesamtheit der Beschäftigten in der Be-
hindertenhilfe definiert werden, die als Referenzpunkt für Analysen dient. 
Allgemein ist damit auch die in der Branchenanalyse sonst vorrangig ge-
nutzte Analyse von öffentlich zugänglichen Sekundärdaten für die Behin-
dertenhilfe wenig erfolgreich. In umfassender Recherche und Analyse öf-
fentlicher Datenbanken und -sätze wurden nur wenige Datenbestände ge-
funden, in denen die Behindertenhilfe oder einzelne ihrer Aspekte als in-
dividuelle Einheiten abgrenzbar wären. 
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Ergänzend zu den gewonnenen Informationen auf Basis der Literatur-
recherche sowie angesichts der identifizierten Datenlücke wurden zwi-
schen Juni 2021 und August 2022 34 Interviews mit verschiedenen Ak-
teurinnen und Akteuren aus der Behindertenhilfe geführt. Darunter waren 
vor allem Mitglieder von Betriebsräten, Beschäftigte verschiedener Ein-
richtungen und Arbeitsformen, hauptamtliche Gewerkschafter*innen, Ge-
schäftsleitungen und Vertreter*innen von Fachorganisationen, Wohl-
fahrtsverbänden und öffentlichen Ämtern. 

Die Interviewten wurden nach einem theoretischen Sampling (Glaser/ 
Strauss 1998, 51 ff.) rekrutiert. Je nach spezifischem Erkenntnisinteresse 
wurden passende Gesprächspartner*innen recherchiert und angeschrie-
ben oder angerufen. Unterstützt wurde die Rekrutierung von Inter-
viewpartner*innen durch die Gewerkschaft ver.di. 

Die Interviews dauerten mindestens 30 Minuten und in der Regel über 
eine Stunde. Die Gespräche wurden als problemzentrierte Interviews 
durch verschiedene zuvor ausgearbeitete Leitfäden vorstrukturiert (Witzel 
2000; Kurz et al. 2009). Damit wurde auf Vorwissen aus der Literatur-
recherche aufgebaut und Bezug genommen und dieses um die Erfahrun-
gen und Erkenntnisse der Akteure erweitert. Die Leitfäden wurden um of-
fene Nachfragen ergänzt, um den Schwerpunktsetzungen und Themen 
der Befragten Raum zu geben und gegebenenfalls Hypothesen generie-
ren zu können. 

Angesichts der pandemischen Lage wurden die meisten der Interviews 
mittels Videokonferenz oder Telefon durchgeführt. Den Befragten wurde 
Anonymität zugesichert und fast alle Interviews wurden aufgezeichnet 
und im Nachgang transkribiert. Im Anschluss wurden die Transkripte mit-
tels qualitativer Datenanalysesoftware codiert und ausgewertet (Kuckartz 
2016). 

Wie dargelegt weisen die wissenschaftliche Literatur und damit auch 
deren Analyse Lücken in der Behandlung der zentralen Themen der Ar-
beit in der Behindertenhilfe auf. Die Interviews hingegen erlauben als 
wichtige Ergänzung einen aktuellen und gegenstandsbezogenen Ein-
blick. Sie wurden gezielt mit informierten Personen geführt, die über ver-
tiefte Kenntnisse sowie einen breiten Blick auf ihr jeweiliges Gebiet verfü-
gen. 

Mittels eines solch qualitativen Vorgehens ist es aber nicht möglich, 
die Breite der Beschäftigten und deren individuelle Lagen und Erfahrun-
gen abzufragen – vor allem nicht in einem derart heterogenen Bereich wie 
der Behindertenhilfe. Daher wurde ergänzend eine Online-Umfrage 
durchgeführt. Für diese wurde ein standardisierter Fragebogen erstellt. 

Um die relevanten und passenden Fragen und Formulierungen zu fin-
den, wurden die Fragebogenitems mit Beschäftigten aus verschiedenen 
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Bereichen der Behindertenhilfe sowie mit aktiven Gewerkschafter*innen 
geplant und diskutiert und dabei verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Im 
Anschluss wurde der Fragebogen programmiert und dessen Funktionali-
tät sowie noch einmal die einzelnen Fragen in einem anschließenden Pre-
test geprüft. 

Gezielt orientierten sich einige der Fragen am DGB-Index „Gute Ar-
beit“. Dies erlaubt es, die erhobenen Daten aus der Behindertenhilfe de-
nen der Beschäftigten in Deutschland allgemein sowie denen im Gesund-
heits- und Sozialwesen gegenüberzustellen und somit Aspekte der Ar-
beitsqualität identifizieren zu können, die spezifisch für die Arbeit in der 
Behindertenhilfe sind. 

Der DGB-Index „Gute Arbeit“ ist eine repräsentative Studie zur Mes-
sung der Arbeitsqualität. Jährlich werden abhängig Beschäftigte aller 
Branchen, Regionen, Einkommensklassen und Altersgruppen in Deutsch-
land befragt. Darunter fallen Arbeitnehmer*innen zwischen 15 und 
65 Jahren, die mindestens zehn Stunden pro Woche erwerbstätig sind 
(Auszubildende ausgenommen). Die hier zum Vergleich genutzte Erhe-
bung von 2020 umfasst über 6.000 Befragte (inklusive Oversample). 

Die Coronapandemie spielte während der Durchführung der Erhebung 
des DGB-Indexes – zwischen Januar und Mai 2020 – bereits eine gewich-
tige Rolle. Die Umfragezeitpunkte des DGB-Indexes und der Beschäftig-
tenbefragung Behindertenhilfe sind demnach nicht identisch, aber es 
herrschten ähnliche Situationen vor. 

Die Umfrage unter Beschäftigten in der Behindertenhilfe fand vom 
1. Juni bis 15. August 2021 statt. In diesem Zeitraum haben 8.641 Perso-
nen die Umfrage aufgerufen. Von diesen haben 527 (sechs Prozent) nach 
der ersten oder zweiten Frage die Befragung nicht fortgeführt und 944 
Befragte (elf Prozent) haben bei einer der anderen Fragen die Umfrage 
abgebrochen. Den kompletten Fragebogen beantwortet haben 7.170 Per-
sonen. Das effektive N der Umfrage liegt damit zwischen 7.170 und 8.114. 

Zu erwähnen ist, dass Online-Erhebungen spezifischen Einschränkun-
gen unterliegen, die vor allem die Repräsentativität der Daten betreffen. 
Um Repräsentativität zu erlangen, ist entweder eine Vollerhebung oder 
eine Zufallsstichprobe notwendig. Ersteres ist faktisch unerreichbar und 
die zweite Strategie ist aufgrund des Onlinecharakters praktisch unmög-
lich (Baur/Florian 2009; Blasius/Brandt 2009; Maurer/Jandura 2009). So 
können die Daten beispielsweise eine Verzerrung aufweisen, da der Link 
zur Umfrage nur bestimmten Gruppen kommuniziert wird oder von vorne-
herein nur Personen teilnehmen, die eine gewisse digitale Affinität auf-
weisen. 

Hinzu kommt, dass aufgrund fehlender amtlicher Statistiken die Grund-
gesamtheit der Zielgruppe – Arbeitende in der Behindertenhilfe – nicht 
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bekannt ist. Entsprechend können auch keine Gewichtungen des Daten-
satzes vorgenommen werden, um eine Repräsentativität zu erreichen. 
Dieses Problem ist auch durch eine noch höhere Anzahl an Umfrageteil-
nehmenden nicht zu lösen (Baur/Florian 2009; McFarland/McFarland 
2015). 

In der Folge liegt der Fokus der Analyse der quantitativen Daten auf 
der deskriptiven Statistik anstatt auf umfassender Inferenzstatistik. Es gilt 
also zunächst, erste Erkenntnisse über diese spezifische Grundgesamt-
heit zu erlangen und deren sozialstrukturelle Merkmale wie auch die 
Merkmale ihrer Arbeitssituation zu identifizieren. 
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4. Akteure und Struktur 
 

Für die Erbringung sozialer Dienstleistungen sind in Deutschland vor al-
lem drei Akteure relevant: öffentliche Träger, freie Wohlfahrtspflege und 
private Anbieter. Insbesondere den freien Wohlfahrtsverbänden kommt 
aufgrund ihrer Größe und Stellung im deutschen Sozialstaatssystem eine 
besondere Bedeutung zu. Es existieren auch Selbsthilfeorganisationen, 
die in der Sozialwirtschaft und auch der Behindertenhilfe im Besonderen 
aktiv sind. Im Gesamtbild stellen diese aber nur einen marginalen Part 
dar. 

Soziale Dienstleistungen, und als Teil dieser auch die Behindertenhilfe, 
sind in Deutschland nicht in Form eines freien Marktes, sondern stattdes-
sen als staatlich regulierter Quasi-Markt organisiert, wobei der marktliche 
Aspekt in der jüngeren Entwicklung eine zunehmend stärkere Bedeutung 
erlangt (siehe Kapitel 6.1). Strukturell handelt es sich um ein Dreiecksver-
hältnis, das „ein in Europa einzigartiges Konstrukt“ (Wohlfahrt 2017, 
S. 211) darstellt und mittels dessen die Finanzierung sozialer Dienstleis-
tungen organisiert wird. 

In diesem haben Klient*innen einen rechtlichen Anspruch auf Unter-
stützungen gegenüber der staatlichen Seite. Diese erstattet als Kosten-
träger die Ausgaben, die einer Einrichtung bei der Durchführung der Leis-
tungen für die Klient*innen entstehen. Die Höhe der erstattbaren Kosten 
wird zuvor in Aushandlungsprozessen festgelegt. 

Die Strukturen in den sozialen Dienstleistungen sind damit von einem 
ausgeprägten Korporatismus bzw. einem „neokorporative[n] Verflech-
tungssystem“ (Heinze/Olk 1981) zwischen Staat und Verbänden geprägt. 
Die Wohlfahrtsverbände werden dabei in politische Prozesse eingebun-
den. Demnach sind sie beteiligt an der themenspezifischen Aushandlung 
und Formulierung politischer Programme, deren Implementation sowie ih-
rer Realisierung. 

Diese Struktur wird identifiziert als „ein ‚multizentrisches‘ Steuerungs-
system, dessen Funktionsfähigkeit durch eine Austauschlogik bestimmt 
wird, in der die beteiligten Akteure ihre Teilnahme nach strategischen Vor-
teilen und Kosten erwägen“ (Heinze/Olk 1984, S. 1275). 

In der jüngeren Vergangenheit wurden diese Strukturen zunehmend 
infrage gestellt und unterminiert. Gründe dafür sind vor allem eine Plura-
lisierung von Trägerformen, die Aufweichung des Sonderstatus der Wohl-
fahrtsverbände (Subsidiarität) und eine zunehmende Orientierung an ef-
fizienzbezogenen Kriterien (Merchel 2011, S. 255 ff.; Wohlfahrt 2017, 
S. 215 f.), die als Ökonomisierung beispielsweise ein unilaterales Kon-
traktmanagement anstelle korporatistischer Praktiken stellen (siehe Kapi-
tel 6.1). 
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Mit dieser Entwicklung wurde verschiedentlich „das Ende des deut-
schen subsidiär geprägten Wohlfahrtskorporatismus“ erwartet (Boeßen-
ecker/Vilain 2013, S. 11) oder ein Übergang von einem „geordneten 
Wohlfahrtskorporatismus zum instabilen Wohlfahrtsmix“ festgestellt 
(Heinze 2016). 

Doch demgegenüber zeigt sich, dass die korporatistischen Strukturen 
und ihre zentralen Akteure weiterhin existent und prägend sind. Sie blei-
ben zwar nicht unbeeinflusst von den genannten Entwicklungen, müssen 
sich vermehrt mit weiteren Akteuren koordinieren, und korporatistische 
Prozesse sind durchaus auch in ihrer Handlungsfähigkeit und Reichweite 
eingeschränkt. Doch „der organisatorische Größenfaktor und die etablier-
ten informellen Beziehungsmuster [führen] dazu, dass die konfessionellen 
Wohlfahrtsverbände nach wie vor privilegierter Ansprechpartner der Poli-
tik bleiben“ (Schroeder 2018, S. 513). 

Dies ist besonders in der Behindertenhilfe der Fall, die noch von einer 
weit größeren Konzentrierung und Homogenität der Akteure geprägt ist 
als andere Felder der Sozialwirtschaft. Vor allem auf kommunalen Ebe-
nen existieren weiterhin etablierte korporatistische Strukturen, die durch 
manche Entwicklungen mitunter sogar gestärkt werden (zum Beispiel die 
Sozialraumorientierung). 

 
 

4.1 Arbeitsbeziehungen 
 

Die in der Behindertenhilfe vor allem aktiven Wohlfahrtsverbände Diako-
nie und Caritas sind konfessionell. Als solche genießen sie auf Basis von 
Artikel 140 des Grundgesetzes Sonder- und Selbstbestimmungsrechte, 
die auch zahlreiche Aspekte der Arbeitsbeziehungen betreffen. So wur-
den Caritas und Diakonie bereits 1952 von der Regierung Adenauer vom 
Personalvertretungsrecht und dem Betriebsverfassungsgesetz weitestge-
hend ausgenommen. 

Demgemäß haben beispielsweise die protestantischen Kirchen ein ei-
genständiges Mitarbeitervertretungsrecht und damit zusammenhängende 
Konflikte unterliegen auch nicht staatlichen Gerichten, sondern werden 
vor einer eigenen kirchlichen Gerichtsbarkeit ausgetragen. 

Die Partizipationsmöglichkeiten nach dem konfessionellen Mitarbeiter-
vertretungsrecht sind zwar hinsichtlich zahlreicher Aspekte strukturell 
ähnlich denen des Betriebsverfassungsgesetzes, doch stellen sie keine 
bindend rechtswirksame Mitbestimmungsmöglichkeit dar, was zum Bei-
spiel die schwächeren Durchsetzungsmöglichkeiten der Mitbestimmungs-
tatbestände oder die Fortbildungsoptionen betrifft (Baumann-Czichon/ 
Gathmann 2020). 
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Diese spezifischen rechtlichen Strukturen konfessioneller Träger ha-
ben zur Folge, dass in der Sozialwirtschaft sowie der Behindertenhilfe die 
Arbeitsbeziehungen von stärkerer Fragmentierung geprägt sind. Infolge 
der zuvor dargelegten verschiedenen Arbeitsrechtsstrukturen sind auch 
die tariflichen Systeme von Heterogenität geprägt. So werden in einem 
„Ersten Weg“ die Arbeitsbedingungen und Entgelte unilateral vonseiten 
der Arbeitgeber festgelegt, ohne Partizipation der Arbeitnehmenden. 

Im „Zweiten Weg“ findet eine Normierung der Arbeitsbeziehungen und 
deren Inhalte im Rahmen von Verhandlungen zwischen in erster Linie Ar-
beitgebern und Gewerkschaften statt, die in Tarifverträgen kodifiziert wer-
den. Konfessionelle Arbeitgeber sind zwar nicht vom Tarifvertragsgesetz 
ausgenommen, doch sind Tarifverträge mit Gewerkschaften bisher nicht 
die Regel (Evans 2012). 

Grund dafür ist, dass der rechtliche Sonderstatus konfessioneller Ar-
beitgeber alternative Regulierungsarten als einen „Dritten Weg“ erlaubt. 
Da die konfessionellen Wohlfahrtsverbände von herausragender Rele-
vanz im Feld der Behindertenhilfe sind, bedeutet dies, dass für viele Ar-
beitsbeziehungen der „Dritte Weg“ maßgeblich ist. Dieser basiert auf dem 
kirchlichen Arbeitsrecht, das eine Arbeitsrechtliche Kommission vorsieht, 
die über die Arbeitsbedingungen und Entgelte entscheidet. 

Diese Kommissionen sind paritätisch besetzt, die Entscheidungen wer-
den aber nicht per Konsens, sondern auf Basis einfacher Mehrheiten ge-
troffen. Und die Regelungen zu Fortbildung und Arbeit werden weiterhin 
einseitig von Arbeitgeberseite getroffen. Außerdem gelten die erzielten 
Arbeitsvertragsrichtlinien nicht allgemein normierend, wie dies bei Tarif-
verträgen der Fall ist, sondern nur, wenn ihre Geltung im Arbeitsvertrag 
explizit erwähnt wird. So können in individuellen Anstellungsverträgen 
auch einzelne Aspekte von Arbeitsvertragsrichtlinien oder dieselben in 
Gänze ausgeschlossen werden. 

Da konfessionelle Organisationen in einer „Dienstgemeinschaft“ mit ih-
ren Arbeitnehmer*innen stehen, gehen konfessionelle Träger oftmals da-
von aus, dass sonst übliche Tarifverträge, die Beteiligung von Gewerk-
schaften oder gar Streiks weder notwendig noch üblich sind. Denn die 
Dienstgemeinschaft ist nicht nur auf Aspekte des Glaubens bezogen, son-
dern hat auch einen arbeitsordnungspolitischen Charakter, der die Betei-
ligten als „organisatorische Gemeinschaft“ versteht (Dahme et al. 2012, 
S. 9 f.). 

In den kirchlichen Arbeitsbeziehungen werden auch keine Tarifver-
träge abgeschlossen, stattdessen findet im Rahmen des sogenannten 
„Dritten Wegs“ eine Lohnfindung in einer Arbeitsrechtlichen Kommission 
statt. Da auch konfessionelle Wohlfahrtsverbände zunehmend unter der 
Vorgabe agieren, kosteneffizient wirtschaften zu müssen, wird ihnen mit-
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unter vorgeworfen, ihre Sonderstellung zu nutzen, um niedrige Löhne zu 
etablieren (Dahme et al. 2012). 

Im Zuge der „Loyalitätsobligenheitsklausel“ sind die Beschäftigten der 
christlichen Wohlfahrtsverbände angehalten, ihren Lebensstil konform mit 
den Werten ihres Arbeitgebers zu gestalten. Hinsichtlich dieses Aspekts 
findet in der jüngeren Vergangenheit und aktuell allerdings ein Wandel 
statt, der vereinzelt sowie auf Druck durch den Europäischen Gerichtshof 
zu einer Neuausrichtung der Positionen der christlichen Arbeitgeber führt 
und die individuellen Rechte der Beschäftigten stärkt. 

Allgemein wird betont, dass die Arbeitsbeziehungen bei konfessionel-
len Arbeitgebern in Deutschland eine zunehmende Konflikthaftigkeit auf-
weisen, wobei die strukturelle kirchliche Sonderstellung und die spezifi-
sche Art der Arbeitsbeziehungen davon aber unberührt bleiben und fort-
bestehen (Kneip/Hien 2017). 

 
 

4.2 Tarif 
 

Als Ergebnis dieser komplexen Strukturen sind die Rahmenbedingungen 
für die Aushandlung und Kodifizierung und damit auch die resultierenden 
Arbeitsbedingungen und Entgelte „unübersichtlich, regional-fragmentiert 
und mit Blick auf gemeinsame Standards zergliedert und desorganisiert“ 
(Evans 2016, S. 27). Während zum Beispiel in der Caritas ein zentralisti-
sches System für die Ausarbeitung von Entgelten und Arbeitsbedingun-
gen existiert, das von den Vorgaben einer Bundeskommission geprägt ist, 
herrscht in der Diakonie ein dezentrales System mit verschiedenen ar-
beitsrechtlichen Kommissionen vor, was zu deutlich heterogeneren Ab-
schlüssen führt. 

Für die Sozialwirtschaft allgemein zeigt eine Studie, dass über 1.400 
arbeitsrechtliche Vereinbarungen und Tarifabschlüsse existieren (Evans 
2012). Diesen Schätzungen zufolge sind in der Sozialwirtschaft „32 % der 
Betriebe und 52 % der Beschäftigten durch Branchentarifverträge erfasst, 
5 % der Betriebe und 11 % der Beschäftigten durch Haus- oder Firmen-
tarifverträge abgedeckt und 63 % der Betriebe sowie 37 % der Beschäf-
tigten arbeiten ohne einen Tarifabschluss bzw. eine arbeitsrechtliche Ver-
einbarung im Hintergrund“ (Evans 2012, S. 29). 

Exemplarisch geht ver.di für die Behindertenhilfe in den Landesbezir-
ken Hessen und Niedersachsen/Bremen davon aus, dass hier etwa 
30 Prozent tarifgebunden sind, und bei etwa weiteren 30 Prozent wird ein-
zelvertraglich auf einen Tarifvertrag Bezug genommen. Mit Bezug auf pri-
vate Träger wird angenommen, dass hier über 80 Prozent ohne Tarifver-
trag oder Bezug auf einen solchen arbeiten (ebd.). 
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4.3 Freie Träger 
 

Mit Ausnahme weniger und meist kleiner Organisationen ist die gemein-
nützige Sozialwirtschaft in Deutschland deckungsgleich mit den Freien 
Trägern (Paul/Zimmer 2018, S. 109 f.). Freie Träger sind nichtstaatliche 
Organisationen, die im Sozial- und Gesundheitssektor aktiv sind und als 
„freie“ selbstbestimmt tätig sind und nicht zu staatlichen Leistungen ver-
pflichtet werden können (Bauer/Dahme/Struck 2012, S. 813 f.). 

Gemeinnützige Freie Träger arbeiten nicht gewinnorientiert. In der 
„Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege“ (BAG FW) ha-
ben sich ihre wichtigsten Spitzenverbände zusammengeschlossen: Arbei-
terwohlfahrt, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Deutscher Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz, „Der Paritäti-
sche“-Gesamtverband und Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland. 

Die Freie Wohlfahrtspflege stellt im Sektor der sozialen Dienstleistun-
gen die wichtigsten singulären Akteure dar. Dies zeigt sich auch quantita-
tiv daran, dass die Wohlfahrtsverbände vier Prozent aller Erwerbstätigen 
in Deutschland beschäftigen (BAG FW 2018, S. 7). Das Gros der Be-
schäftigten ist bei Caritas oder Diakonie beschäftigt. In den letzten Jahr-
zehnten war ein fortlaufendes dynamisches Wachstum zu verzeichnen, 
das über dem der Gesamtwirtschaft lag (Heinze 2011, S. 173). 

Allgemein umfasst die frei-gemeinnützige Sozialwirtschaft über zwei 
Millionen Beschäftigte in über 125.000 Einrichtungen (BAG FW 2023, 
S. 6). Caritas und Diakonie beschäftigten jeweils mehr Menschen als an-
dere private Arbeitgeber in Deutschland. 

Die Freien Wohlfahrtsverbände sind für die Erbringung von 42 Prozent 
der sozialen Dienstleistungen in Deutschland verantwortlich (Merchel 
2011, S. 245). Darunter fällt auch bspw. der Gesundheits- und Pflegesek-
tor, in dem zahlreiche öffentliche und private Träger aktiv sind, was in der 
Behindertenhilfe weit weniger der Fall ist. Demnach sind die Freien Träger 
in der Behindertenhilfe für einen weit größeren Teil der Angebote und 
Leistungen verantwortlich und entsprechend von noch weit größerer 
struktureller Relevanz. 

Schätzungen gehen davon aus, dass die freie Sozialwirtschaft zwei 
Drittel aller Einrichtungen und Angebote in der Behindertenhilfe ausmacht 
(Neuer-Miebach 2021, S. 169). Entsprechend werden die Freien Träger 
auch als „Wohlfahrts-Oligopolisten“ bezeichnet (Meyer 2015, S. 114). 

In den deutschen sozialstaatlichen Strukturen nehmen die Freien Trä-
ger aufgrund des Subsidiaritätsprinzips eine herausragende Stellung ein. 
Dieser Grundsatz bedeutet: „Was der Einzelne, die Familie oder Gruppen 
und Körperschaften aus eigener Kraft tun können, darf weder von einer 
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übergeordneten Instanz noch vom Staat an sich gezogen werden. Es soll 
sichergestellt werden, dass Kompetenz und Verantwortung des jeweiligen 
Lebenskreises anerkannt und genutzt werden. Das schließt allerdings die 
staatliche Pflicht mit ein, die kleineren Einheiten falls nötig so zu stärken, 
dass sie entsprechend tätig werden können“ (BAG FW o. J.). 

Demzufolge nimmt der Staat entsprechende Aufgaben nur wahr, wenn 
nicht andere Akteure diesen nachkommen. In der Folge haben öffentliche 
Träger Nachrang und sollen keine konkurrierenden Einrichtungen betrei-
ben. Freie Träger verfügen damit über eine ausgeprägte Autonomie. Das 
Subsidiaritätsprinzip geht auf die katholische Soziallehre zurück, fand be-
reits in der Weimarer Republik Anwendung und wurde in der BRD der 
Nachkriegszeit gesetzlich verankert. Damit einher geht auch eine Privile-
gierung Freier Träger gegenüber gewinnorientierten Einrichtungen, wobei 
dies in den letzten Jahrzehnten zunehmend aufgeweicht wurde (siehe un-
ten). 

Finanzielle Grundlage Freier Träger sind in erster Linie Entgelte für er-
brachte Leistungen. Dazu kommen Zuwendungen von staatlicher Seite 
für Investitionen und Betriebskosten und Eigenmittel u. a. aus Mitglieds-
beiträgen und Spenden. Wie die Behindertenhilfe allgemein sind auch die 
Wohlfahrtsverbände föderalistisch strukturiert (Nowoczyn 2017). Aller-
dings sind ihre Strukturen vielfach nicht identisch mit dem föderalen Sys-
tem der BRD, was Herausforderungen im Zusammenspiel mit den jewei-
ligen Administrativen zur Folge hat und mittlerweile mitunter durch Zu-
sammenschlüsse behoben wird (Schroeder 2018, S. 508). 

Angesichts ihres Gewichts stellen die Freien Wohlfahrtsverbände „ei-
nen starken politischen Machtfaktor dar“ (Neuer-Miebach 2021, S. 169). 
Ihrem Selbstverständnis nach sind sie „dritte Sozialpartner“, neben denen 
von Kapital einerseits und Arbeit andererseits, und als solche zielen sie 
darauf ab, als Anwälte sozial Schwacher zu agieren (Heinze 2011, 
S. 171), sehen sich also mit einem „advokatorischen Mandat“ ausgestat-
tet. 

Dies drückt sich auch in den sozialstaatlichen und rechtlichen Struktu-
ren aus, die auf einen spezifischen Entwicklungspfad zurückzuführen sind 
und eine interdependente Entwicklung von Akteuren und Wohlfahrtsstaat 
mit sich brachten (Schmid 2013). Besonders die kirchliche Prägung und 
die Arbeitsrechtsgestaltung werden hierbei hervorgehoben: 

„In keinem anderen Land sind kirchliche Wohlfahrtsdienstleister so 
groß und so fest ins Gefüge des Wohlfahrtsstaats eingebettet […]. Und in 
kaum einem anderen Land ist das Arbeitsrecht zugleich so kirchenfreund-
lich ausgestaltet wie hierzulande“ (Kneip/Hien 2017, S. 85). Bereits seit 
dem 19. Jahrhundert sind konfessionelle Einrichtungen und Träger zent-
rale Akteure der Wohlfahrtspflege in Deutschland (Süß 2015). 
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Kritisch wird angemerkt, dass die Freien Träger markante strukturkon-
servative Züge aufweisen und von ihrer Seite weniger mit Innovationen 
hinsichtlich der Betreuungsformen, Einrichtungsstrukturen, Arbeitsbedin-
gungen etc. zu rechnen ist, und in der Vergangenheit derlei Initiativen 
durch öffentliche Debatten und soziale Bewegungen erreicht und von den 
Freien Trägern erst infolge gesetzlicher Verankerung implementiert wur-
den (Bauer/Dahme/Struck 2012, S. 822). 

Zugleich sind die Freien Träger keine homogenen Systeme, sondern 
eher zu verstehen als „vielfältig, manchmal chaotisch, oft wenig rational 
handelnd und am ehesten anhand ihrer Historien in ihrem Tun erklärbar“ 
und auch in ihnen sind verschiedene Gruppen und Interessen aktiv (Jüs-
ter 2015, S. 506). Intern wird demnach eine Ausdifferenzierung konsta-
tiert, die das Durchgreifen der Leitungen auf unteren Ebenen erschwert 
oder unmöglich macht (Bode 2013, S. 75) und auch extern nimmt die An-
zahl und Vielfalt von Akteuren, Verbänden und Einrichtungen eher zu an-
statt ab (Heinze 2018, S. 285). 

Allerdings haben infolge eines Politik- und Strukturwandels in den letz-
ten Dekaden mittlerweile auch in den konfessionellen Verbänden „ökono-
mische Legitimations- und Steuerungsansätze die theologischen Begrün-
dungen der sozialen Dienstleistungen verdrängt“ (Schroeder 2018, 
S. 502 f.). 

 
 

4.4 Private Anbieter 
 

Allgemein wird im Feld der Sozialwirtschaft eine deutliche Zunahme pri-
vat-kommerzieller Anbieter konstatiert – was allerdings besonders für die 
ambulante Pflege und Krankenhäuser gilt (Paul/Zimmer 2018, S. 107; 
Destatis 2022). Grund dafür ist eine Gleichstellung privater Träger mit 
nichtkommerziellen seit den 1990er Jahren und damit eine Einschrän-
kung des Subsidiaritätsprinzips (Backhaus-Maul/Olk 1994). 

Die Behindertenhilfe ist davon bisher allerdings weit weniger betroffen. 
Genaue Daten existieren hier bisher nicht und auch in den verschiedenen 
Interviews konnten die Befragten hierzu keine detaillierten Informationen 
liefern, doch einstimmig wurde betont, dass private Anbieter in der Behin-
dertenhilfe zwar zunehmend häufiger vorkommen, aber grundsätzlich we-
niger relevant sind und ihre Verbreitung auch nur langsam zunimmt. 

Festzuhalten ist aber, dass für die Zukunft die Möglichkeit besteht, 
dass private Anbieter in der Behindertenhilfe mehr Bedeutung erlangen – 
insbesondere angesichts der Änderungen durch das Bundesteilhabe-ge-
setz, die die Klient*innen und deren Auswahl individueller Unterstützun-
gen stärken (siehe Kapitel 6.3). 
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5. Umfang der Behindertenhilfe 
 

Ein quantitativer Überblick über Einrichtungen, Dienste und Beschäftigte 
der Behindertenhilfe ist aufgrund fehlender Daten nur schwerlich möglich. 
Daten sind nur selten und dann meist nur unvollständig vorhanden. Au-
ßerdem wurden in der Vergangenheit verschiedene Initiativen mit dem 
Ziel, die Beschäftigten im sozialen Sektor allgemein zu erfassen, nicht 
oder nur teilweise fortgeführt (Dathe/Priller 2010; Rosenski 2012). 

Über die Behindertenhilfe als solche wird keine amtliche Statistik ge-
führt. Sie wird beim Statistischen Bundesamt nicht als eigene Wirtschafts-
gruppe gefasst. In bestehenden Datensätzen werden Einrichtungen der 
Behindertenhilfe oftmals mit solchen der Altenpflege gemeinsam erfasst, 
sodass keine spezifischen Auswertungen möglich sind. In anderen exis-
tierenden Daten sind in der Regel nicht alle Felder oder Träger der Behin-
dertenhilfe erfasst. In der Folge ist für die Behindertenhilfe von einer pre-
kären Datenlage und markanten Untererfassung auszugehen. 

Die mit Blick auf die gesamte Branche der Behindertenhilfe weiterhin 
beschränkte, aber dennoch beste Datengrundlage bietet die Gesamtsta-
tistik der Freien Wohlfahrtsverbände (BAG FW). Hinsichtlich dieser ist al-
lerdings einschränkend zu erwähnen, dass es sich um aggregierte Daten 
aus zahlreichen Quellen handelt, bei denen vereinzelt Datensätze fehlen 
oder unterschiedlich erhoben wurden, sodass von manchen Lücken aus-
zugehen ist (BAG FW 2023, S. 5). Außerdem umfassen die Daten mit den 
Einrichtungen und Diensten der freien Wohlfahrtsverbände zwar die zent-
ralen und größten Organisationen, aber nicht solche in privater Hand oder 
dem öffentlichen Dienst. 

Allgemein ist die Branche der Behindertenhilfe von markantem Wachs-
tum geprägt. So nehmen die Ausgaben für die Behindertenhilfe fortlau-
fend zu. Während 2008 noch 13 Milliarden Euro investiert wurden, waren 
es 2018 bereits 20 Milliarden Euro und damit ein Anstieg um knapp 
60 Prozent und eine jährliche Steigerung von durchschnittlich sechs Pro-
zent (Noll 2022, S. 307 f.). Es entstehen mehr Einrichtungen, die weitere 
Plätze zur Verfügung stellen, was sich auch in der zunehmenden Anzahl 
der Beschäftigten ausdrückt. 

Allgemein sind die Wohlfahrtsverbände zusammengenommen einer 
der größten Arbeitgeber in Deutschland. Mit über zwei Millionen Mitarbei-
tenden (BAG FW 2023, S. 6) beschäftigen sie knapp fünf Prozent der Er-
werbstätigen der Bundesrepublik Deutschland (46 Millionen; Destatis 
2024). Insgesamt sind nach den Zahlen der BAG FW (2023, S. 12) 
410.000 Beschäftigte in der Behindertenhilfe tätig. 

Damit ist die Behindertenhilfe bereits auf Basis dieser, nicht das ge-
samte Feld umfassenden Zahlen, für fast ein Prozent der in Deutschland 
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Erwerbstätigen verantwortlich. Auch hier zeigt sich eine fortlaufende Stei-
gerung (siehe Tabelle 1 und Abbildung 1). Nahezu analog gilt dies auch 
für die Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe, die in der Freien 
Wohlfahrtspflege bei 20.219 liegt, sowie hinsichtlich der Plätze mit einer 
Anzahl von 656.902 (siehe Tabelle 1). 

 
 

Tabelle 1: Entwicklung der Behindertenhilfe 
 

 
Anmerkung: Prozentangaben: Veränderung im Vergleich zur vorigen 
Zeile 
Quelle: nach BAG FW 2023, S. 12 

 
 

Damit steht die Behindertenhilfe im Bereich der Wohlfahrtspflege (BAG 
FW 2023, S. 7) nach Anzahl der Einrichtungen an dritter Stelle (nach der 
Jugend- und der Altenhilfe), nach Anzahl der Betten/Plätze an zweiter 
Stelle (nach der Jugendhilfe) und nach Anzahl der Beschäftigten an vier-
ter Stelle (nach der Alten-, der Jugend- und der Gesundheitshilfe). Die 
meisten der Beschäftigten sind bei der Diakonie oder Caritas angestellt: 
Bei der Diakonie (Diakonie 2023) sind es 108.000 Beschäftigte, bei der 
Caritas (2024) 87.000 Beschäftigte. 

Nicht erfasst, aber im Alltag vieler Einrichtungen eine wichtige Rolle 
spielen ehrenamtliche und freiwillig Tätige. Sie unterstützen oftmals in 
zahlreichen Bereichen und Aufgabenfeldern. In älteren Berechnungen 
wird davon ausgegangen, dass das Arbeitsvolumen von Freiwilligen im 
Non-Profit-Sektor etwa eine Million Vollzeitäquivalente umfasst (Zim-
mer/Priller 2007, S. 60). 

Jahr Einrichtungen Betten/Plätze Beschäftigte 
1970  1.527  81.369  19.011   
1981 4.627  176.100   62.627   
1990 8.122  248.562   96.659  
1993 10.803 + 33 % 294.880  + 19 % 120.620 + 25 % 
1996 12.935  + 20 % 351.448  + 19 % 152.363  + 26 % 
2000 12.449 – 4 % 344.819  – 2 % 157.711  + 4 % 
2004 14.285 + 15 % 499.390 + 45 % 242.830  + 54 % 
2008 15.365  + 8 % 493.708  – 1 % 291.307  + 20 % 
2012 16.446 + 7 % 509.395  + 3 % 316.953  + 9 % 
2016 19.071 + 16 % 628.360  + 23 % 382.870 + 21 % 
2020 20.219 + 6 % 656.902 + 5 % 410.512 + 7 % 
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Detaillierte Daten zur Geschlechterverteilung der Beschäftigten in der 
Behindertenhilfe liegen nicht vor. Allgemein sind in sozialen Berufen vor-
rangig Frauen tätig und es ist davon auszugehen, dass dies auch für die 
Behindertenhilfe gilt. In einer Umfrage unter Arbeitenden in besonderen 
Wohnformen waren zwischen 80 und 90 Prozent der Befragten weiblich 
(Habermann-Horstmeier/Bührer 2014). In der für diese Branchenanalyse 
durchgeführten Umfrage waren knapp zwei Drittel der Befragten weiblich. 

Atypische Beschäftigung, definiert als Abweichung von einem unbe-
fristeten und in Vollzeit ausgeführten Normalarbeitsverhältnis, ist im sozi-
alen Sektor sowie in der Behindertenhilfe insbesondere angesichts der 
Häufigkeit von Teilzeitbeschäftigung stark ausgeprägt. Daten aus der re-
präsentativen Erhebung des DGB-Index „Gute Arbeit“ weisen 39 Prozent 
Teilzeitbeschäftigung im sozialen Sektor auf, wovon insbesondere weibli-
che Beschäftigte betroffen sind (Priller 2014, S. 103; Paul/Zimmer 2018, 
S. 112). In der Behindertenhilfe ist Teilzeitbeschäftigung mit 59 Prozent 
der Arbeitenden laut den Daten der BAG FW (2023, S. 7) noch weitaus 
stärker verbreitet. 

 
 

Abbildung 1: Entwicklung der Behindertenhilfe 
 

 
 

Quelle: BAG FW 2023, S. 28 
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6. Trends und Entwicklungen 
 

Die Behindertenhilfe unterliegt verschiedenen Trends und Entwicklungen, 
die sich grundlegend auf ihre Strukturen und auch auf Arbeitsprozesse 
und -bedingungen auswirken. Im Folgenden werden mit Ökonomisierung 
(6.1), Personenzentrierung und Ambulantisierung (6.2) sowie dem Bun-
desteilhabegesetz (6.3) drei der relevantesten Entwicklungen themati-
siert. 

 
 

6.1 Ökonomisierung 
 

Mit Ökonomisierung wird eine verstärkte Koordination politischer und so-
zialer Prozesse auf Basis von marktbasierten Mechanismen bezeichnet. 
Die Logik des ökonomischen Teilsystems der Gesellschaft greift demnach 
auf andere Bereiche über, kolonialisiert diese und unterminiert deren Au-
tonomie. Mit Blick auf soziale Dienste bedeutet dies eine „stärkere Beto-
nung des wirtschaftlichen Austauschprozesses sozialer Dienstleistungen 
und die Etablierung wettbewerblicher Elemente in der sozialen Leistungs-
erbringung“ (Brünner 2007). 

Es stehen demnach nicht länger allein die Bedürfnisse beeinträchtigter 
Menschen im Fokus, sondern diese sind effizient und effektiv zu befriedi-
gen. Eine wirksame Erbringung von Leistungen mit zeitgleichem Blick auf 
die zur Verfügung stehenden Ressourcen ist kein Novum, doch mit der 
Ökonomisierung gewinnen diese Aspekte an Bedeutung. 

Wie stark Ökonomisierung in einem Feld ausgeprägt ist, lässt sich an-
hand der Relevanz und Deutungshoheit der jeweiligen Logiken ausma-
chen – für die Behindertenhilfe also inwiefern die Unterstützung beein-
trächtigter Menschen primär ist, respektive welchen Einfluss bei der Or-
ganisierung und Erbringung der entsprechenden Leistung die ökonomi-
schen Rahmenbedingungen haben. 

Diesbezüglich brachten für die Behindertenhilfe vor allem die 1990er 
Jahre einen fundamentalen Wandel. Nachdem in der deutschen Sozial- 
und Gesundheitspolitik zuvor lange keine grundlegenden Reformen reali-
siert wurden, trat in dieser Zeit Kostendämpfung als zentrales politisches 
Motiv in den Vordergrund und es kam zu einer „Phase wettbewerbszen-
trierter Strukturreformen“ (Gerlinger/Schönwälder 2012). 

Vor allem das Ende der öffentlichen Vollkostenfinanzierung im Jahr 
1995 veränderte die Strukturen, Praktiken und Debatten im Feld erheb-
lich. Damit wurde auf die fortlaufende Zunahme von Leistungsberechtig-
ten reagiert, während gleichzeitig das politische Ziel der Kosteneinspa-
rungen verfolgt wurde. 
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Dies zeigt sich exemplarisch an der Zunahme von Empfänger*innen 
von Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung von insgesamt 
405.000 im Jahr 1995 auf 1.001.000 im Jahr 2022 (Destatis 2020, 2023). 
Während zuvor die Einrichtungen ihre Ausgaben weitestgehend vollum-
fänglich von den Kostenträgern erstattet bekamen, setzte mit dem Ende 
dieser Praxis ein Übergang vom Bedarfs- zum Budgetprinzip ein. 

Mit dem Ziel, sich ausweitende Ausgaben der Behindertenhilfe und all-
gemein der sozialen Dienste einzuschränken, wurde von politischer Seite 
der Behindertenhilfe eine stärkere betriebswirtschaftliche Orientierung 
und Organisierung vorgeschrieben. Die Leitungen von Einrichtungen 
mussten sich professionalisieren und neben den Bedürfnissen der Kli-
ent*innen die Ausgaben im Blick behalten. Denn durch diese Entwicklung 
wurde das wirtschaftliche Risiko von den Kostenträgern auf die Einrich-
tungen verlagert. Wurden Kosten zuvor auch bei Fehlkalkulationen über-
nommen, sind die Einrichtungen seit den 1990ern selbst verantwortlich. 

Mit dieser Entwicklung einher ging eine stärkere Kontrolle und die Ein-
forderung von Qualitätsnachweisen der angebotenen Leistungen (Heinze 
2018, S. 287 f.). Darüber hinaus wurde ein wettbewerblicher Ordnungs-
rahmen etabliert. Leistungen und Aufträge wurden zunehmend auf Basis 
eines Vergleichs verschiedener Angebote vergeben, sodass sich die Kon-
kurrenz verschiedener Anbieter verstärkte (Backhaus-Maul/Olk 1994). 

Im Zuge verschiedener Novellierungen der Sozialgesetzgebung in den 
1990er Jahren wurde auch die zuvor vorherrschende Bevorzugung ge-
meinnütziger Träger gegenüber privaten aufgehoben, um den Wettbe-
werb zwischen verschiedenen Akteuren sowie die Wirtschaftlichkeit der 
Einrichtungen zu erhöhen (Droß 2013). 

In der Folge agieren die Freien Träger mittlerweile auf Märkten in Kon-
kurrenz zu privaten Anbietern. Allerdings handelt es sich dabei um Quasi-
Märkte. Denn es existieren weiterhin umfassende Regulierungen hinsicht-
lich der Auftragsvergabe und -durchführung, es findet keine Preisbildung 
nach Angebot und Nachfrage wie auf klassischen Märkten statt und 
„Kund*innen“ haben oft nur beschränkte Wahlmöglichkeiten zwischen 
verschiedenen Anbietenden. 

Festzuhalten ist demnach, dass soziale Unternehmen einem zuneh-
menden „Wettbewerbs-, Ökonomisierungs- und Rationalisierungsdruck“ 
ausgesetzt sind (Priller 2014, S. 100). Es herrscht ein zunehmender Wett-
bewerb um Mittel, Mitglieder, Mitarbeiter*innen und „Kund*innen“ bei 
gleichzeitig umfassender Regulierung. 

Die Kosten für Personal machen im Gesundheits- und Sozialwesen in 
der Regel 70 bis 80 Prozent der Gesamtausgaben aus (Kolhoff 2017). 
Kosteneinsparungen sind daher am effektivsten in diesem Bereich, so-
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dass entsprechend hier auch die markantesten Folgen von Ökonomisie-
rungsprozessen zu verzeichnen sind. 

Infolge kommt es zu einer Reduzierung von Personal (Janßen 2020, 
S. 40 f.). Eine Befragte beschreibt: „Insgesamt sind wir mittlerweile mehr 
Personen. Aber die Aufgaben und Anzahl der Klienten haben noch deut-
lich stärker zugenommen, sodass faktisch Personal abgebaut wurde.“ 
Eine andere Interviewte beschreibt, dass bei ihrem Arbeitgeber Stellen 
systematisch unbesetzt blieben oder nur verzögert besetzt würden und 
„außerdem sinkt zunehmend der Anteil an Fachkräften und es werden 
mehr günstige Hilfskräfte eingestellt“. 

Ebenso eng verbunden mit Ökonomisierung und dem damit einherge-
henden Imperativ der Kosteneinsparung sind Änderungen der Organisa-
tionstrukturen in der Behindertenhilfe. So werden beispielsweise nicht sel-
ten sekundäre Dienstleistungen, also das Catering oder Gebäudema-
nagement, ausgelagert (siehe zum Beispiel Dahme et al. 2012). 

Die Einrichtungen fokussieren damit ihre Ressourcen auf die eigentli-
che Behindertenhilfe und können aus verschiedenen Anbietenden je nach 
Kostenlage auswählen. So beschreibt ein Befragter: „Bei uns wird die Ge-
bäudereinigung schon seit Langem von externen Arbeitskräften durchge-
führt. Die werden deutlich schlechter bezahlt als die früheren angestellten 
Reinigungskräfte.“ 

Darüber hinaus werden auch die Kernbereiche der Organisationen auf-
geteilt und nicht selten in gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (gGmbH) verlagert (Heinze 2011, S. 172; Tabatt-Hirschfeldt 
2018, S. 97). Diese Form macht einer Umfrage im dritten Sektor allgemein 
zufolge knapp die Hälfte neu gegründeter Organisationen aus (Priller 
et al. 2012, S. 16). 

Als Gründe für diese Entwicklung werden die beschränkte Haftung der 
Geschäftsführer*innen, der Bedarf einer Professionalisierung des Mana-
gements anstelle ehrenamtlich geführter Vereine und die Abgrenzung der 
einzelnen gemeinnützigen Gesellschaften mit beschränkter Haftung von 
anderen Organisationsteilen genannt, die das ökonomische Risiko streut 
und minimiert (Tabatt-Hirschfeldt 2018, S. 97). 

Konkurrenzsituationen zwischen verschiedenen Einrichtungen drü-
cken sich in der Praxis in unterschiedlicher Intensität aus und sind stark 
von regionalen und fachspezifischen Gegebenheiten abhängig. So äu-
ßerte ein Befragter: „Wir kalkulieren in Angeboten stark an unserer 
Grenze, eigentlich deutlich darunter. Derzeit ist es entweder die Wahl, 
keine Aufträge zu erhalten oder nur bedingt kostendeckende.“ 

Im Kontrast dazu formulierte eine Interviewte: „Hier in der Gegend gibt 
es nicht viele andere Anbieter. Aber wir haben bei den Kalkulationen we-
nig Spiel. Eigentlich sind die ganzen Kostensätze klar und vorformuliert.“ 
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Hier wird die weiterhin hervorgehobene Rolle staatlicher und kommunaler 
Akteure deutlich, sodass in der Behindertenhilfe Märkte stark rechtlich 
und korporatistisch gerahmt sind. 

Im einleitend skizzierten Bild von Ökonomisierung als Durchsetzung 
marktwirtschaftlicher Logiken in genuin anderweitig strukturierten Feldern 
ist zu konstatieren, dass ökonomische Prozesse eine zunehmende Rele-
vanz in der Behindertenhilfe erlangt haben. Zugleich herrscht aber weiter-
hin eine ausgeprägte politische Regulierung und Kontrolle vor, die als 
dritte Logik neben Mission und Ökonomie wirksam wird. Dies drückt sich 
beispielsweise auch in den gezielt wettbewerbsbasierten Mechanismen 
der Auftragsvergabe im Bundesteilhabegesetz aus, die darauf zielen, die 
Kosten der Behindertenhilfe zu begrenzen (siehe Kapitel 6.3). 

Eng verbunden ist Ökonomisierung mit einem sogenannten Manageri-
alismus, womit eine Organisation der Planungen, Abläufe und Prozesse 
von Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien bezeichnet wird 
(Diefenbach 2011; Klikauer 2013). Ähnlich wird dieser Prozess auch als 
Verbetriebswirtschaftlichung bezeichnet (Möhring-Hesse 2008). Bereiche 
wie das Controlling gewinnen dadurch eine zunehmende Relevanz. Au-
ßerdem werden beispielsweise zunehmend Evaluations- und Qualitäts-
managementsysteme etabliert und Bemühungen in der Öffentlichkeitsar-
beit professionalisiert und verstärkt, um Einnahmen aus Spendenmitteln 
zu steigern (Brachmann 2011, S. 162). 

Manageriale Praktiken finden auch in nicht profitorientierten Sektoren 
seit den 1990er Jahren im Rahmen des New Public Managements zuneh-
mende Verbreitung. Verbunden ist damit die Hoffnung, sowohl die Effizi-
enz als auch die Effektivität sozialer Organisationen sowie allgemein de-
ren Professionalität steigern zu können (Zimmer/Nährlich 1997). 

Dabei stehen Ökonomisierung und Managerialismus in einer engen 
Verbindung zueinander. Letzterer ist das Resultat einer zunehmenden 
Ökonomisierung vonseiten der Kostenträger, stärkerer Vorgaben hin-
sichtlich der Mittelverwendung und deren Nachweise sowie Standardisie-
rungen. Außerdem stellt eine verstärkte Ökonomisierung die notwendigen 
Kennzahlen bereit, die ein professionelles Management sozialer Dienste 
für seine Koordination und Kontrolle benötigt (Maier/Meyer 2018, S. 214). 

Managerialismus stellt damit die Operationalisierung marktförmiger 
Koordination und Steuerung auf der Ebene der Einrichtungen dar und 
„gibt einen Referenzrahmen für die Interpretation von Themen und Ereig-
nissen, bestimmt die Angemessenheit von Zielen und Werten sowie die 
Eignung bestimmter Mittel zur Zielerreichung. Damit legitimiert Manageri-
alismus bestimmte Aktivitäten und delegitimiert andere“ (Meyer/Maier 
2017, S. 116). 
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Evaluationen, Qualitätsmanagement, Controlling und Berichtswesen 
sind mittlerweile auch in der Behindertenhilfe etablierte Praktiken. Ohne 
diese sind gegenwärtig in der Regel keine Leistungen für Menschen mit 
Behinderung anzubieten bzw. werden keine Mittel von staatlicher Seite 
gewährt. Entsprechend ist zu beobachten, dass bei Einrichtungen und 
Verbänden der Behindertenhilfe auf der höheren Leitungsebene zuneh-
mend Personen mit betriebswirtschaftlichem oder juristischem Hinter-
grund eingestellt werden (Schäper 2005). 

Dies bringt auf der einen Seite eine größere Transparenz, Vereinheit-
lichung und Professionalisierung mit sich. Auf der anderen Seite schwin-
det damit die Autonomie der Einrichtungen und an die Stelle eines  
„Prinzips der partnerschaftlichen Zusammenarbeit treten mehr und mehr  
Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnisse“ (Bauer/Dahme/Struck 2012, 
S. 824). Dadurch ist es der staatlichen bzw. kommunalen Seite verstärkt 
möglich, auf Leistungs- und Kostenstrukturen Einfluss zu nehmen, ohne 
unmittelbar steuernd einzugreifen (Jüster 2015, S. 504; Müller/Mührel/ 
Birgmeier 2016, S. 12 f.). 

In der Folge tritt im Rahmen einer „Ablösung des Korporatismus durch 
den Markt“ (Münder 1998, S. 11) potenziell ein Kontraktmanagement an 
die Stelle korporatistischer Verhandlungsstrukturen. Dies gilt allgemein 
für die Sozialwirtschaft. Aspekte davon sind in der Behindertenhilfe durch-
aus anzutreffen, doch zugleich herrschen gerade in dieser weiterhin 
starke korporatistische Strukturen vor, mit oft umfassenden Aushandlun-
gen der Leistungsstrukturen und Rahmenverträge. 

Im alltäglichen Erleben der Beschäftigten drücken sich Effekte der 
Ökonomisierung vor allem durch den vorherrschenden Managerialismus 
und seine prägenden und konkreten Vorgaben für die alltägliche Arbeit 
aus. Es existieren unterschiedliche und meist konträre Logiken und Rati-
onalitäten in Form eines „Spannungsfelds zwischen Mission und Ökono-
mie“ (Seibel 2003; Priller et al. 2012), die in der Arbeitspraxis konfligieren. 

Beschäftigte in der Behindertenhilfe artikulieren die unterschiedlichen 
Logiken, die der Arbeit am und mit Menschen einerseits und der betriebs-
wirtschaftlichen Planung derselben andererseits zugrunde liegen und in 
welchen Widersprüchen diese mitunter zueinanderstehen. So formuliert 
eine Beschäftigte: „Klar, das muss schon irgendwie alles finanziert sein. 
Aber da liegt bei uns ganz schnell der alleinige Fokus drauf. Was das für 
die Bewohner bedeutet, ist dann nebensächlich.“ 

Und der Leiter einer Einrichtung meint: „Das ist das Frustrierende. Wir 
wissen sehr gut, was das Richtige und Passende für die Klienten ist. Aber 
wir können es selten so umsetzen, wie wir wollen. Das geben die Mittel 
nicht her.“ Eine solche Situation hat das Potenzial, zu Unzufriedenheit und 
Entfremdung der Beschäftigten beizutragen. Arbeit in sozialen Diensten 
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und der Behindertenhilfe geht oft mit einer hohen Identifikation und einer 
Betonung der Sinnhaftigkeit des beruflichen Handelns einher. Werden 
aber die eigenen Ansprüche in der Arbeit nicht realisiert oder muss mit-
unter gar „wider besseres Wissen“ gehandelt werden – wie ein Befragter 
formuliert – kann Verdrossenheit der Beschäftigten die Folge sein. 

Analog ist aus der Sozialen Arbeit bekannt, dass sich eine verstärkte 
betriebswirtschaftliche Organisation sozialer Dienstleistungen bei den Be-
schäftigten in einer geringeren Bindung zur Einrichtung sowie einer grö-
ßeren Skepsis gegenüber der Einrichtungskultur ausdrückt (Ziegler 
2013). 

 
 

6.2 Personenzentrierung und 
Ambulantisierung im Wohnen 

 
Ambulante Behindertenhilfe im Wohnen bezieht sich auf die Unterstüt-
zung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen entweder in ihrer 
eigenen Wohnung oder auch in einer Wohngemeinschaft. Ziel ist es, Men-
schen mit Behinderungen eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung 
und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Zu diesem 
Zweck kommen Beschäftigte zu den Menschen nach Hause, um sie in 
ihrem Alltag zu unterstützen. 

Die Ambulantisierung der Behindertenhilfe in Deutschland begann in 
den 1980er Jahren im Zuge der dezentralen Behindertenpolitik und der 
damit einhergehenden Forderung nach einer stärkeren Einbeziehung von 
Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft. Die Idee war, die stati-
onäre Unterbringung in großen Einrichtungen durch ambulante Betreu-
ungsangebote zu ergänzen oder zu ersetzen und so die Selbstbestim-
mung und Teilhabe der betroffenen Menschen zu fördern, was insbeson-
dere von fachlicher Seite forciert wurde (Wacker 2013). 

Bereits im Bundessozialhilfegesetz von 1996 wurde in § 13 Abs. 1 des 
SGB XII festgehalten: „Vorrang haben ambulante Leistungen vor teilstati-
onären und stationären Leistungen sowie teilstationäre vor stationären 
Leistungen.“ Dies wurde allerdings durch einen Mehrkostenvorbehalt ein-
geschränkt, der die Berücksichtigung individueller Wünsche nur bei Kos-
tenneutralität gewährte. 

Einen weiteren Entwicklungsschub gab die Behindertenrechtskonven-
tion der UN. Dieser zufolge müssen stationäre Wohnformen abgebaut 
und ambulante Alternativen priorisiert werden. Dies wird insbesondere 
auch mit Blick auf die deutsche Lage gefordert (UN 2015, S. 10). 

Die Wahl der Wohnform soll den betroffenen Subjekten selbst obliegen 
(Artikel 19 Buchstabe a), für die Realisierung selbstständigen Wohnens 
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sind personenzentrierte Unterstützungsangebote zu etablieren (Artikel 19 
Buchstabe b), die in einem inklusiven und barrierefreien Sozialraum ver-
ortet sind (Artikel 19 Buchstabe c), sodass eine gleichberechtigte Wahl 
des Aufenthaltsortes und damit eine „Unabhängige Lebensführung und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft“ (so der Titel des entsprechenden Ar-
tikels) ermöglicht werden. 

Im Zuge dessen wurde auch der Mehrkostenvorbehalt in Bezug auf die 
Wahl des Wohnens außerhalb besonderer Wohnformen reformiert (Daß-
ler 2021, S. 13). Allerdings wird weiterhin der Vorrang ambulanter Leis-
tungen eingeschränkt, aber nun durch den Verweis auf „angemessene“ 
Wünsche, sodass zumindest verhältnismäßige Mehrkosten und die Qua-
lität der Leistungen berücksichtigt werden müssen (§ 104 Abs. 2 SGB IX). 
Entsprechend gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“ mittlerweile 
zwar in weitaus mehr Fällen, aber weiterhin nicht per se, was von Be-
troffenen und Expert*innen kritisiert wird (Schneider 2020, S. 22). 

Ambulantisierung ist eng verbunden mit einer zunehmenden Perso-
nenzentrierung in der Behindertenhilfe. Eine „personale Orientierung“ der 
Behindertenhilfe wird bereits seit einiger Zeit diskutiert (Thimm 2001) und 
zielt darauf, dass sich Leistungen für Menschen mit Behinderung auf „Be-
darfslagen vor Ort, und nicht umgekehrt die Adressaten auf […] Angebote 
einzustellen haben“ (Beck 2007, S. 27). Zugleich etablierten sich ein Ver-
ständnis und eine Definition von Behinderung als negatives Resultat indi-
vidueller Faktoren im Kontext einschränkender Umweltbedingungen. 

„Behinderung/psychische Erkrankung“ wird „grundlegend nicht mehr 
nur als Ausdruck endogener […] Phänomene […], sondern auch in ihren 
Verursachungen als Ausdruck sozialer und gesellschaftlicher Strukturen 
und Prozedierungen“ verstanden (Hanses 2018, S. 516). 

Institutionell wurde ein solches Verständnis durch die überarbeitete 
Klassifizierung der WHO 2001 sowie die Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen 2006 angetrieben. In der Folge fand der Grund-
satz der Personenzentrierung auch Eingang in das Bundesteilhabegesetz 
und wird in personenzentrierten Formen der Unterstützung und deren Fi-
nanzierung umgesetzt. Betroffene können auf Basis eines persönlichen 
Budgets, das sich an einer individuellen Bedarfseinschätzung orientiert, 
Leistungen bei unterschiedlichen Anbietern in Anspruch nehmen (Schell-
berg 2018). 

Behinderte Menschen verfügen demnach über eine größere Wahlfrei-
heit und sind nicht mehr gezwungen, das Gesamtpaket eines einzelnen 
Anbieters in Anspruch zu nehmen – einzelne Leistungen anstatt Syste-
mentscheidungen – so die Idee. 

Neben Ambulantisierung und Personenzentrierung wird die Notwen-
digkeit der Betreuung eines spezifischen Personenkreises in stationären 
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Kontexten – den sogenannten besonderen Wohnformen – nicht infrage 
gestellt. Formal wird die Differenzierung nach ambulanten, teilstationären 
und vollstationären Leistungen für Menschen mit Behinderung aufgege-
ben, rechtlich haben Leistungsberechtigte ein Wunsch- und Wahlrecht hin-
sichtlich der von ihnen in Anspruch genommenen Dienste (§ 8 SGB IX), 
doch zugleich betont der Bundesrat, dass besondere Wohnformen erhal-
ten bleiben (Bundesrat 2016, S. 4). 

Für die Praxis wird konstatiert, dass „sich zumindest mittelfristig die 
Angebotslandschaft wenig verändern wird“ und stationäre Hilfen weiterhin 
bestehen werden und darüber hinaus auch ambulante Unterstützungs-
systeme spezifische organisationale Logiken entwickeln können, die einer 
Deinstitutionalisierung und Personenzentrierung zuwiderlaufen (Schäfers 
2016). Dennoch ist ein klarer Trend in Richtung Ambulantisierung zu kon-
statieren. 

 
 

6.2.1 Umfang der Ambulantisierung 
 

Die Ambulantisierung im Wohnen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt 
und ist heute ein wichtiger Bestandteil der Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderungen. Allerdings gibt es auch noch einige Herausfor-
derungen, wie zum Beispiel die ungleiche Verteilung von Angeboten und 
Leistungen zwischen den verschiedenen Regionen und die schwierige Fi-
nanzierung der ambulanten Dienste. 

Während vor einigen Jahren noch der größere Teil der Leistungsbe-
rechtigten in stationären Settings lebte – vor allem Menschen mit schwe-
ren körperlichen oder geistigen Behinderungen (Schellberg 2018, 
S. 286) – hat sich dieses Verhältnis mittlerweile umgedreht. Die Ambulan-
tisierungsquote ist in den letzten Jahren stetig angestiegen und lag 2020 
bei 54 Prozent. Über die Hälfte der Leistungsberechtigten mit wohnbezo-
genen Leistungen nehmen diese also außerhalb besonderer Wohnfor-
men in Anspruch (BAGüS 2022, S. 6). Gegenüber dem Vorjahr hat die 
Quote um gute zwei Prozent zugenommen. 

Je nach zuständigem Bundesland bzw. Bezirk ist die Ambulantisie-
rungsquote in Deutschland sehr unterschiedlich (siehe Tabelle 2). Zum 
Beispiel standen 2020 in Hamburg im stationär betreuten Wohnen der 
Behindertenhilfe 4.242 Leistungsberechtigte gegenüber 9.842 Leistungs-
berechtigten im ambulant betreuten Wohnen. Im Kontrast dazu lebten in 
Rheinland-Pfalz 9.840 Personen in stationären Settings und demgegen-
über 2.159 in ambulanten. 
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Tabelle 2: Leistungsberechtigte im stationär und ambulant betreuten Wohnen 
nach Bundesland/Bezirk/Landschaftsverband im Jahr 2020 

 
Bundesland/Bezirk/ 
Landschaftsverband 

Leistungsberechtigte 
im stationär 
betreuten Wohnen 

Leistungsberechtigte 
im ambulant 
betreuten Wohnen 

Baden-Württemberg 21.262 17.285 
Bayern: 
• Mittelfranken 4.307 3.782 
• Niederbayern 2.359 1.170 
• Oberbayern 9.634 7.620 
• Oberfranken 2.492 1.925 
• Oberpfalz 2.363 1.083 
• Schwaben 4.306 3.320 
• Unterfranken 2.682 2.226 
Berlin 5.578 14.751 
Brandenburg 6.686 6.245 
Bremen 2.043 2.432 
Hamburg 4.242 9.842 
Hessen 12.755 20.526 
Mecklenburg-Vorpommern 4.481 5.032 
Niedersachen 22.776 21.305 
Nordrhein-Westfalen: 
• Landschaftsverband 

Rheinland 
20.573 41.939 

• Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe 

21.741 35.506 

Rheinland-Pfalz 9.840 2.159 
Saarland 2.220 2.019 
Sachsen 9.625 7.571 
Sachsen-Anhalt  8.936 4.910 
Schleswig-Holstein 7.823 11.424 
Thüringen 5.286 4.219 
insgesamt 194.010 228.291 

 
Quelle: eigene Darstellung basierend auf BAGüS 2022 
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6.2.2 Ambulantisierung als Rationalisierung? 
 
Fernab der fachlichen Diskussion bezüglich einer verstärkten Personen-
zentrierung und Ambulantisierung finden sich auch kritische Stimmen, die 
auf eine potenzielle Verbindung dieser Entwicklung mit Ökonomisierung 
und Rationalisierung hinweisen. Demnach eröffnen diese angemessenen 
und notwendigen Konzepte ein Gelegenheitsfenster, das zeitgleich eine 
Reduktion der Kosten sowie die Etablierung größerer Konkurrenz unter 
den Einrichtungen erlaubt. 

So diskutierten Dahme und Wohlfahrt (2009, S. 164) schon früh, dass 
womöglich „der sachlich begründete Innovationsbedarf für eine ökono-
mistische Umstrukturierung des Sozial- und Gesundheitssystems ge-
nutzt“ und damit eine neue Kontextualisierung etabliert wird (Dederich 
2008), sodass nicht die Autonomie der Klient*innen im Fokus steht, son-
dern andere politische Ziele (siehe auch Noll 2022; Dahme/Wohlfahrt 
2011). 

Ambulantisierung erscheint als goldener Weg, der sowohl eine gestei-
gerte Autonomie und Inklusion behinderter Menschen als auch die Re-
duktion der Kosten der Eingliederungshilfe erlaubt. Im Prozess der Am-
bulantisierung sind verschiedene Akteur*innen mit unterschiedlichen In-
teressen beteiligt und damit auch Rationalisierungen Teil dieser Entwick-
lung. So betonen Rohrmann und Schädler (2011, S. 436 f.): 

 
„Die Kostenträger verfolgen die Zielperspektive der Ambulantisierung sehr 
stark unter dem Gesichtspunkt von Kosteneinsparungen. Es wird davon 
ausgegangen, dass ein bestimmter Anteil von Menschen mit Behinderun-
gen, die gegenwärtig stationär betreut werden, sozusagen ‚fehlplatziert‘ 
sind, weil sie aufgrund ihres geringen Hilfebedarfs auch im Rahmen am-
bulanter Betreuung unterstützt werden könnten.“ 
 

Mitunter wird auch explizit geraten, alternative „Versorgungskonzepte mit 
einer geringeren Personalintensität“ zu etablieren (Nagy/Effert 2013, 
S. 84), wobei betont wird, dass ambulante Leistungen eine besondere 
Rolle spielen können und die sozialräumlichen Netzwerke sowie Laien-
kräfte nicht nur als verstärkende Ergänzung, sondern auch als kostenre-
duzierende Ressourcen identifiziert werden. In Zuge dessen wird ein 
Wandel der Aufgaben und der Rolle von Fachkräften konstatiert, deren 
Fokus sich „von der unmittelbaren Leistungsausführung hin zur Organi-
sation und Koordination der Leistungen“ verschiebe (Nagy/Effert 2013, 
S. 84). 

In den Interviews wird fachlich einhellig deutliche Zustimmung für am-
bulante Konzepte und deren Ausbau geäußert. Zugleich wird aber auch 
auf die damit einhergehenden Ambivalenzen hingewiesen: 
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„Wir machen mittlerweile viel mehr ambulant. Das ist ein zwar langsamer, 
aber klarer Trend. Damit einher geht oft die Erwartung, dass nun alles 
günstiger sei. Tatsächlich ist eher das Gegenteil der Fall. Viele Synergien, 
die sich in besonderen Wohnformen ergeben, fallen weg, und vor allem 
die Organisation ambulanter Dienste ist ungleich aufwändiger.“ 
 
 

6.2.3 Auswirkungen für Einrichtungen und 
Beschäftigte 

 
Auch für Einrichtungen und Beschäftigte sind Ambulantisierung und Per-
sonenzentrierung folgenreich und mitunter ambivalent. Zweifelsohne er-
lauben Mechanismen wie das persönliche Budget beeinträchtigten Men-
schen eine größere Selbstbestimmung hinsichtlich der Auswahl der von 
ihnen in Anspruch genommenen Leistungen. Bisher aber nur begrenzt 
abzusehen sind die Folgen dieser Entwicklung. Thematisiert wird eine zu-
nehmende Konkurrenz der Einrichtungen untereinander (Hagelskamp 
2006; Hajen 2001). 

Damit einher geht auch die Möglichkeit der Herausbildung neuer Leis-
tungsanbieter, die nur einzelne Bausteine für potenzielle Klient*innen an-
bieten (Schellberg 2018, S. 293) – eine Entwicklung, die auch von einem 
Interviewten befürchtet wird: „Ich rechne eigentlich damit, dass irgendwer 
kommt und sagt, wir bieten jetzt nur diese einzelne Leistung an. Aber bis-
her ist das in unserer Gegend nicht der Fall.“ 

Außerdem nimmt, wie bereits im zuvor angeführten Zitat angeklungen, 
mit der Ambulantisierung die Standardisierung der Leistungserbringung 
ab und es bedarf einer individuellen Planung und Abstimmung der einzel-
nen von den Klient*innen gebuchten Leistungspakete: 

 
„Wir stehen jetzt vor der Herausforderung, dass uns die Planungssicher-
heit etwas abhandengekommen ist. Und gleichzeitig müssen wir deutlich 
mehr planen und koordinieren. Wir wissen also nicht mehr sicher, dass 
diese Person die nächsten Jahre von uns betreut wird und müssen gleich-
zeitig viel kleinteiliger planen. Es muss abgestimmt werden, wer wann wel-
che Leistung bei welchem Klienten übernimmt. Ich habe also nicht länger 
eine Einrichtung mit einer entsprechenden Anzahl an Bewohnern, sodass 
ich jetzt schon weiß, wie viele Beschäftigte ich nächsten Sommer brau-
che.“ 
 

Ein anderer Interviewpartner beschwichtigt: „Ja, irgendwie ist alles an-
ders, aber irgendwie auch nicht. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt alle 
paar Monate den Anbieter wechseln würden. Die wollen auch Beständig-
keit. Und außerdem ist die Auswahl auch oft recht begrenzt.“ Analog dazu 
wird festgehalten, dass Hilfesysteme meist nur begrenzt flexibel seien und 
individuelle Hilfebedarfe in der Regel früh identifiziert und durch pau-
schale Entscheidungen verfestigt würden, sodass sowohl „Lock-in- 
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Effekte“ als auch persönliche Bindungen entstünden, die regelmäßige 
Wechsel unwahrscheinlich werden ließen (Schellberg 2018, S. 286 f.). 

Von anderen wird sogar eine „Re-Institutionalisierung“ konstatiert, „in 
der Fragen des Verwaltungshandelns und staatliche Steuerungspotenzi-
ale im Mittelpunkt stehen – nicht Optionen der Selbststeuerung und die 
Selbstverfügungsmächte derer, die mit Behinderungserfahrung leben“ 
(Schäfers 2014, S. 332 f.). 

Für die Arbeitsbeziehungen wird eine „neue Schärfe in Entgeltverhand-
lungen und [der] politischen Diskussion“ vorhergesagt, die einerseits das 
Resultat der Individualisierung der Leistungen sei und andererseits der 
Notwendigkeit, attraktive Arbeitsplätze anzubieten (Schellberg 2018, 
S. 295). Allgemein bestimmt mit Ambulantisierung nicht länger die Struk-
tur der Organisationen den Tagesablauf der Klient*innen, sondern umge-
kehrt müssen sich die Einrichtungen stärker an deren Bedürfnissen und 
Zeiten orientieren. Dadurch findet die Betreuung oft zu unregelmäßigen 
Zeiten und an unterschiedlichen Orten statt. 

Dies stellt vor allem das Personalmanagement vor neue Herausforde-
rungen, die zum Beispiel Teamstrukturen oder die Dienstplangestaltung 
betreffen (Franz 2018, S. 833). Notwendig sei „eine enge auftragsbezo-
gene Steuerung mit der notwendigen Flexibilisierung des Personaleinsat-
zes“ (Nagy/Effert 2013, S. 84). Eine Befragte beschreibt: 

 
„Das ist wirklich schwierig. Wir wollen und müssen die individuellen Be-
dürfnisse der Leute ambulant bedienen. Aber uns fehlen die Beschäftigten 
dafür. Vor allem zu komischen Randzeiten oder dann, wenn es sich bün-
delt. Das lässt sich nur lösen, wenn wir noch flexibler werden. Und das 
geht nur, wenn entweder die Beschäftigten noch mehr oder vollkommen 
flexibel werden oder wir noch mehr auf Teilzeit umstellen und dann mehr 
Arbeitskräfte mit weniger Stunden haben, die wir frei einsetzen können.“ 
 

Hinzu kommt, dass die fachlichen Anforderungen an die Beschäftigten 
durch Ambulantisierung und Personenzentrierung zunehmen, da perso-
nenzentriertes Handeln eine intensivere Eruierung der individuellen Be-
dürfnisse und Potenziale der Klient*innen verlangt (Vollmer/Frohnenberg 
2015, S. 28 f.). Die Beschäftigten in der ambulanten Betreuung müssen in 
der Lage sein, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten, da sie 
oft alleine bei der betroffenen Person agieren und Entscheidungen treffen 
müssen, um den individuellen Bedürfnissen der Person mit Behinderun-
gen gerecht zu werden. 

Außerdem müssen sie verstärkt die Kommunikation und Zusammen-
arbeit mit anderen Fachkräften, zum Beispiel Ärzt*innen, Therapeut*in-
nen, Sozialarbeiter*innen und anderen beteiligten Personen suchen und 
organisieren. 
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Im Kontrast dazu sind in Praxis und Diskurs Tendenzen der Dequalifi-
zierung anzutreffen. Zum einen berichten Interviewte, dass der spezifisch 
lokale Bedarf nach qualifizierten und ambulant durchgeführten Assistenz-
leistungen nicht immer angemessen bedient werden kann: „Wir haben vor 
Ort einfach nicht ausreichend qualifizierte Kräfte. Das führt dazu, dass wir 
auch weniger und nicht passend ausgebildete Kollegen für diese ambu-
lanten Aufgaben nutzen müssen.“ 

Der Befragte beschreibt weiter, dass dadurch die Versorgung „irgend-
wie“ garantiert wäre, damit aber auch die Standards sinken würden: „Wir 
sägen damit am eigenen Ast. Die Leistungen werden dadurch günstiger 
und man signalisiert: ‚Irgendwie geht es ja doch.‘ Eigentlich geht es aber 
nicht. Ich befürchte, dass wir damit eine Abwärtsspirale antreiben.“ Und 
zum anderen wird im Diskurs die Ambulantisierung von manchen gerade 
als Möglichkeit gesehen, auf eine Senkung des Anteils an Fachkräften 
hinzuwirken, um damit die Behindertenhilfe kosteneffizienter zu gestalten 
(Nagy/Effert 2013). 

 
 

6.3 Bundesteilhabegesetz 
 

Ende 2016 wurde vom Deutschen Bundestag das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) verabschiedet. Mit diesem sollen die Vorgaben umgesetzt wer-
den, zu denen sich die Bundesrepublik mit ihrer Ratifizierung der UN-
Behindertenrechtskonvention 2009 verpflichtet hat. Ziel ist es, Menschen 
mit Behinderungen Leistungen anzubieten, „um ihre Selbstbestimmung 
und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft zu fördern“ (SGB IX, § 1, 2020). 

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes war festgelegt auf ein 
vierstufiges Verfahren, das 2017 begann und 2023 seinen Abschluss 
fand. Alle Bundesländer haben dabei Ausführungsgesetze, Landesrah-
menverträge und verschiedene landesspezifische Regelungen imple-
mentiert (DV o. J. a). Die praktische Realisierung und Etablierung erwies 
und erweist sich aufgrund der ausgeprägten Komplexität der Eingliede-
rungshilfe, ihrer Rahmenbedingungen und der zahlreichen föderalen Un-
terschiede sowie ergänzend der Coronapandemie mitunter als herausfor-
dernd. 

Mit dem Bundesteilhabegesetz wird das deutsche Behindertenrecht 
neu strukturiert und in drei Teile gegliedert. Der erste Teil des Gesetzes 
mit dem Titel „Rehabilitations- und Teilhaberecht“ umfasst nach wie vor 
die Gesetze, die darauf abzielen, Menschen mit Behinderung gesell-
schaftliche Teilhabe zu ermöglichen, und dreht sich daher um die Berei-
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che Arbeit und Beruf. Dabei wird unterschieden zwischen der medizini-
schen, schulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation. 

Der zweite Teil des Sozialgesetzbuches IX umfasst „Besondere Leis-
tungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinde-
rungen“ und umfasst die – im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes – 
aus dem Sozialgesetzbuch XII herausgelösten und reformierten Gesetze 
zur Eingliederungshilfe. 

Damit wurde die Eingliederungshilfe zum 1. Januar 2020 aus der So-
zialhilfe herausgelöst und einerseits Fachleistungen und andererseits 
existenzsichernde Leistungen unterschieden. Eingliederungshilfe ist da-
mit weniger der Fürsorge (SGB XII), sondern stattdessen stärker der Re-
habilitation und Teilhabe zugeordnet (SGB IX). Ziel dessen ist es, Fach-
leistungen zu differenzieren und modularisiert gestalten zu können, so-
dass den Leistungsberechtigten eine größere Wahlmöglichkeit zur Verfü-
gung steht (siehe Kapitel 6.2). Der dritte Teil des Sozialgesetzbuches IX 
enthält das weiterentwickelte Schwerbehindertenrecht. 

Allerdings stellt das Bundesteilhabegesetz nicht ein finales Produkt 
dar, das nur angewendet werden muss. Vielmehr ist es ein „Torso“, der 
im weiteren Verlauf erst noch ausgestaltet werden muss (Noll 2019, 
S. 172). Bezüglich vieler Aspekte liegt die Verantwortung für die Umset-
zung des Bundesteilhabegesetzes auf der Länderebene. 

In der Folge existiert eine ausgeprägte Heterogenität. Außerdem muss 
der Rahmen, den das Bundesteilhabegesetz vorgibt, erst für die Praxis 
operationalisiert werden. So mussten und müssen auch neue Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarungen zwischen Trägern und Erbringern der 
Leistungen abgeschlossen werden und diese an die neuen Rahmenbe-
dingungen angepasst werden. In Aushandlungen zwischen den verschie-
denen Akteuren (siehe Kapitel 4) werden regionale Landesrahmenver-
träge etabliert. 

Diese sind das entscheidende Scharnier zwischen lokaler Spezifik und 
allgemeiner bundesweiter Regulierung (Holtkamp/Schellberg 2019, 
S. 95). In ihnen werden die allgemeinen Konditionen und der Umfang der 
Leistungen und der Vergütungen definiert. In diesem Rahmen können 
Einrichtungen Angebote für Leistungen machen und Verträge abschlie-
ßen. 

Um die Steuerungsfähigkeit, die Vergleichbarkeit und auch die Wahl-
freiheit der Leistungsberechtigten zu erhöhen, setzt das Bundesteilhabe-
gesetz auf eine Modularisierung der Leistungen. Die zuvor ganzheitlichen 
Angebote werden in einzelne Elemente differenziert. Außerdem wird das 
nun modularisierte und individuelle Leistungspaket durch ein Gesamt-
planverfahren bestimmt, in dem in erster Linie Leistungsträger und -be-
rechtigte den jeweiligen Bedarf ermitteln sollen. Dieses Verfahren ist zent-
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ral für die Realisierung des Bundesteilhabegesetzes auf der Ebene der 
individuellen Fälle und es dient „der Steuerung, Wirkungskontrolle und 
Dokumentation des Teilhabeprozesses“ (Daßler 2021, S. 11). 

 
 

6.3.1 Kostensenkung 
 

Das Bundesteilhabegesetz ist von einem Zielkonflikt geprägt. Neben einer 
Ausweitung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Be-
hinderung soll das Gesetz zugleich die Kosten der Behindertenhilfe ein-
grenzen oder gar senken. Außerdem soll die „Steuerungsfähigkeit“ erhöht 
werden, sodass eine „effizientere Leistungserbringung“ möglich ist (Bun-
desregierung 2016, S. 2). 

Hintergrund dessen ist, dass die Eingliederungshilfe einen großen Teil 
der Sozialausgaben des Staates in Anspruch nimmt und dabei von einer 
steigenden Ausgabendynamik geprägt ist. Durchschnittlich steigen die 
Ausgaben für die Eingliederungshilfe jährlich um sechs Prozent – von 
2008 mit 13 Milliarden Euro bis auf 20 Milliarden Euro im Jahr 2018 (IAQ 
2024). Dieser Anstieg ist vor allem auf stetig zunehmende Leistungsbe-
rechtigte zurückzuführen und folglich demografisch begründet. 

Auch infolge dieser Entwicklung ist die Finanzierung der Eingliede-
rungshilfe zwischen Bund, Ländern und Kommunen bereits seit Langem 
ein Streitpunkt (Boetticher 2020). Bereits vor dem Bundesteilhabegesetz 
waren die Bundesländer bemüht, über die Arbeits- und Sozialministerkon-
ferenz den Bund sowohl zu einer Eingrenzung der Kostendynamik als 
auch zu einer Ausweitung seiner Finanzierungsbeteiligung bei der Ein-
gliederungshilfe zu bewegen – was sich auch auf die Ausgestaltung des 
Bundesteilhabegesetzes auswirkte (Daßler 2021, S. 6 f.). 

Entsprechend ist das Ziel des Bundesteilhabegesetzes auch explizit, 
die Ausgabendynamik der Eingliederungshilfe zu begrenzen, was einige 
Akteure gar als die primäre Absicht des Bundesteilhabegesetzes identifi-
zieren: „Das Gesetz insgesamt zielt vor allem auf Kostensenkung. Not-
wendige Unterstützungsleistungen, die heute gewährt werden, sollen ein-
geschränkt werden oder ganz wegfallen“ (Parität MV 2018). 

Konkret zeigt sich dies exemplarisch bei der Bewilligung von Ausga-
ben. Ziel des Bundesteilhabegesetzes ist es, „mehr individuelle Selbstbe-
stimmung zu ermöglichen“ (BMAS 2016a). Wie bereits bezüglich der Am-
bulantisierung dargelegt, wird damit das Wunsch- und Wahlrecht der 
Menschen mit Behinderung betont und anvisiert, doch zugleich unterliegt 
dieses mit dem Mehrkostenvorbehalt einer klaren Einschränkung (§ 104 
Absatz 2 SGB IX). Demnach muss ein Angebot einem Vergleich mit ähn-
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lichen Angeboten anderer Leistungsanbieter standhalten – ein sogenann-
ter externer Vergleich. 

Preise für eine Leistung müssen damit von den Leistungsträgern „im 
Vergleich mit der Vergütung vergleichbarer Leistungserbringer […] im 
Einzugsbereich“ verglichen werden. In Erwägung können dann nur „wirt-
schaftlich angemessene“ Angebote genommen werden, wenn sie „im 
Vergleich mit der Vergütung vergleichbarer Leistungserbringer im unteren 
Drittel lieg[en] (externer Vergleich)“ (§ 124 Absatz 1 SGB IX). Allgemein 
sind bei gleicher Eignung der Leistungserbringer diejenigen Angebote zu 
wählen, „deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität 
der Leistung nicht höher ist als die anderer Leistungserbringer“ (§ 124 
Abs. 3 SGB IX). 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di (ver.di 2016) kritisiert 
diesen Mechanismus wie folgt: 

 
„Die Wettbewerbsklausel bewirkt, dass auf längere Sicht alle Leistungser-
bringer ihre Kosten ins untere Drittel steuern müssen. Dies senkt den Bran-
chendurchschnitt und erzeugt weiteren Kostensenkungsdruck. […] Dem 
Inklusionsgedanken läuft eine Steuerung über Kostenvergleiche zuwider, 
da nicht zuerst die Umsetzung der pädagogisch und bildungswissenschaft-
lich zu fordernden Inklusion angestrebt werden kann, sondern die billigere 
Leistung bevorzugt wird […]. 
Dass Non-Profit-Leistungserbringer mit hoher Qualität gegenüber den 
Kostenträgern höhere Vergütungen durchsetzen können, wenn sie ihren 
„höheren Aufwand“ nur gut genug begründen, ist nicht zu erwarten. Denn 
der Gesetzgeber stellt ihnen keine Instrumente für Markt- und Wettbe-
werbsbedingungen zur Verfügung. Es fehlt eine konkrete gesetzliche De-
finition.“ 
 

Ein Befragter äußert sich dazu aus der Praxis: „Hier werden oftmals Äpfel 
mit Birnen verglichen. In der Behindertenhilfe sind die Angebote sehr un-
terschiedlich. Das wird in den Kosten oft nicht abgebildet. Bei so einem 
Vergleich zählt nur das Messbare, nicht die Qualität.“ Und eine andere 
Interviewpartnerin beschreibt: „Es ist nicht selten, dass ein sinnvoller Ver-
gleich hier vor Ort gar nicht möglich ist. Es gibt schlicht nicht so viele An-
gebote“ (siehe auch Kaps/Reiter/Berthold o. J., S. 42 und 90 ff.). 

Es zeigt sich außerdem, dass sich die ausgeprägte regionale Hetero-
genität der Behindertenhilfe auch hinsichtlich des externen Vergleichs 
niederschlägt. Ein Befragter beschreibt: „Das ist ja alles auch nicht ein-
heitlich. Bei uns werden beim externen Vergleich nur die Personalkosten 
thematisiert. In [Nachbarbundesland] sind es auch die Sachkosten.“ Und 
eine Interviewte erzählt: „In unserer Region ist die Konkurrenz be-
schränkt. Das ist hier eher ländlich, sodass es nicht viele Anbieter gibt 
und der externe Vergleich auch nur begrenzt funktioniert“. 

Und ein anderer Befragter erläutert: „Die Lebenshaltungskosten sind 
hier in der Gegend allgemein sehr hoch. Entsprechend sind hier auch die 
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Kosten für die Leistungen deutlich höher als woanders.“ In der Folge zeigt 
sich, dass die Zuschneidung der Einzugsbereiche (nach § 124 SGB IX) 
für den externen Vergleich dessen Resultate beeinflusst. Wie eine Be-
fragte erläutert, hängt dies auch von den Trägern ab und ob diese nur 
lokal agieren oder ganze Regionen abdecken (siehe auch Boetticher 
2020, S. 198 f.). 

Während allgemein von verschiedenen Befragten ein „Wettlauf nach 
unten“ befürchtet wird, „sodass die insgesamte Qualität der Versorgung 
nachhaltig leidet“, sind den Interviews sowie einer anderen Analyse zu-
folge (Kaps/Reiter/Berthold o. J., S. 64) bisher nur vereinzelt entspre-
chende Entwicklungen aufgetreten. Zugleich existieren auch Berichte, 
dass in der Vergangenheit Leistungserbringer bereits zuungunsten der 
Beschäftigten gehandelt hätten, „um preislich attraktiv bleiben zu können“ 
(Kaps/Reiter/Berthold o. J., S. 64). 

Das Instrument des externen Vergleichs wurde bereits zuvor in der 
Pflege etabliert. Dort wurde gezielt ein Markt geschaffen, auf dem ver-
schiedene Anbieter konkurrieren und sich somit Marktpreise entwickeln. 
Dies hatte eine Steigerung von Wettbewerb und Ökonomisierung zur 
Folge und wirkte sich negativ auf die Lohnentwicklung aus, insbesondere 
da Tariflöhne sich auf dem „Pflegemarkt“ nicht behaupten konnten (Mayer 
2008). Im Nachgang wurde mit mehreren Reformen und dem Pflegestär-
kungsgesetz auf die sich dadurch entstehende Prekarisierung und den 
Fachkräftemangel reagiert und tarifvertragliche Entlohnungen wurden aus 
dem Vergleich der Wirtschaftlichkeit ausgenommen. 

Bei der Gestaltung des Bundesteilhabegesetzes wurde aus diesen Er-
fahrungen gelernt, und so heißt es dort: „Die Bezahlung tariflich verein-
barter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt 
werden, soweit die Vergütung aus diesem Grund oberhalb des unteren 
Drittels liegt“ (§ 124 Abs. 1 Satz 6 SGB IX). Eine tarifliche Entlohnung 
steht damit unter einem besonderen Schutz bzw. soll sich nicht benach-
teiligend auswirken. Die Praktikabilität und Effekte dessen sind bisher nur 
begrenzt abzusehen. 

Dementgegen beschreibt eine Gewerkschaftssekretärin die Wirkung 
auf bisher nicht tarifgebundene Einrichtungen: „Aktuell habe ich derart 
viele Anfragen für die Etablierung eines Tarifvertrags, dass ich das alles 
gar nicht bearbeiten kann. Jahrelang habe ich in den Einrichtungen ver-
sucht, einen Tarifvertrag zu installieren und nun kommen sie von selber, 
weil sie merken, dass sie beim externen Vergleich mit Tariflöhnen nicht 
schlechter gestellt werden.“ 
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6.3.2 Folgen für die Arbeit 
 

Die Arbeitsseite in der Behindertenhilfe wird durch das Bundesteilhabe-
gesetz in vielfältiger Weise tangiert. Wie dargelegt ist die Auswirkung des 
externen Vergleichs und des damit einhergehenden Schutzes von Tarif-
löhnen noch nicht klar absehbar. Darüber hinaus werden im Rahmen des 
Bundesteilhabegesetzes keine Qualitätskriterien für die Arbeit in der Be-
hindertenhilfe festgeschrieben und entsprechend wird auch keine Fach-
kraftquote definiert (Janßen 2017, S. 9), sodass nur begrenzte Möglich-
keiten bestehen, eine hochwertige Versorgung und Unterstützung recht-
lich verbrieft zu gewährleisten. 

Einigen Befragten zufolge werde eine Dequalifizierung der Arbeit ins-
besondere durch eine zunehmende Standardisierung und Quantifizierung 
des Arbeitsprozesses in der Behindertenhilfe vorbereitet und verstärkt. 
Denn durch die Modularisierung der zu erbringenden Leistungen müssten 
nun die verschiedenen Tätigkeiten detailliert differenziert und dokumen-
tiert werden, sodass transparent gemacht werde, was davon eine qualifi-
zierte und was eine einfache Tätigkeit sei. 

Ein Befragter beschreibt: „Da muss man plötzlich einen eigentlich inte-
grierten Prozess aufdröseln und so tun, als wären es unterschiedliche 
Dinge. Das ist schizophren. In der Praxis lässt sich das eigentlich gar nicht 
gut trennen.“ Eine andere Befragte betont, dass durch die Modularisie-
rung sowie die intensivierte Dokumentation zugleich der Mehraufwand 
steige wie auch der Druck, effizienter zu arbeiten. 

Außerdem werde durch die zunehmende Kennzeichnung von Tätigkei-
ten als „Hilfsaufgaben“ ein Druck auf die bestehenden Fachkräfte und de-
ren Löhne ausgeübt. Darüber hinaus werden von den Befragten eine zu-
nehmende Flexibilisierung ihrer Arbeit sowie Befristungen der Beschäfti-
gungsverhältnisse durch gesteigerten Wettbewerb als Herausforderun-
gen angeführt, die von diesen auch auf das Bundesteilhabegesetz zu-
rückgeführt werden. 

Ergänzend wird von Gesprächspartner*innen bei besonderen Wohn-
formen ein Mehr an Bürokratie moniert. Die Miete müsse den Bewoh-
ner*innen nun gesondert in Rechnung gestellt werden und werde über die 
Sozialhilfe abgerechnet. Entsprechend wird von einer Vervielfachung der 
Zahlungen berichtet, da nun sehr individualisiert abgerechnet würde. Und 
auch für die Seite der Leistungsträger wird eine markante Zunahme des 
Verwaltungsaufwands und der entsprechenden Kosten konstatiert 
(Kaps/Reiter/Berthold o. J., S. 70). 

Festhalten lässt sich, dass das Bundesteilhabegesetz eine Zeiten-
wende für die Behindertenhilfe in Deutschland darstellt. Es ist ein umfas-
sendes Gesetzespaket, das die Teilhabe und Selbstbestimmung der 
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Menschen mit Behinderung deutlich stärkt. Wie gezeigt, ist mit ihm zu-
gleich eine Kontrolle oder gar eine Senkung der Kosten der Eingliede-
rungshilfe vorgesehen. Die daraus folgenden widersprüchlichen Ziele und 
Effekte sind an vielen Stellen vor allem von den Beschäftigten in der Be-
hindertenhilfe zu tragen. Beispielsweise vermag das Bundesteilhabege-
setz mit der Berücksichtigung tariflicher Entlohnung beim externen Ver-
gleich potenziell zu besseren Arbeitsbedingungen zu führen. 

Und zugleich steigt mit dem Bundesteilhabegesetz der bürokratische 
Mehraufwand für die Beschäftigten, nimmt die Ökonomisierung und Kon-
kurrenz in und unter den Einrichtungen zu und werden Arbeitsprozesse 
stärker hinsichtlich ihrer Effizienz begutachtet oder gar eine Dequalifizie-
rung der Tätigkeiten etabliert. Dabei ist zu betonen, dass das Bundesteil-
habegesetz und damit auch seine Entwicklung, Implementierung und die 
darauf entstehenden Folgen noch am Anfang stehen, sodass weitere kon-
krete Konsequenzen zum aktuellen Zeitpunkt der Erhebung noch nicht 
abzusehen sind. 
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7. Exemplarische Felder 
 

Im Folgenden werden exemplarische und zentrale Felder der Behinder-
tenhilfe näher analysiert, um auf diesem Weg Einblicke in die große und 
heterogene Branche der Behindertenhilfe zu geben. Der Fokus liegt ins-
besondere auf den Feldern der Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rung (7.1) sowie der Schulassistenz (7.2). Ergänzend werden auch die 
besonderen Wohnformen (7.3) betrachtet. 

 
 

7.1 Werkstätten für behinderte Menschen 
 

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen, die für 
ihre Mitglieder die Teilhabe am Arbeitsleben gewährleisten sollen (§ 219 
SGB IX). In ihnen sollen Menschen mit Behinderung im Rahmen einer 
individuell angemessenen Beschäftigung Rehabilitations- und Entwick-
lungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, sodass sie in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt inkludiert werden können. 

Als solche sind sie in Deutschland die vorherrschende Form der beruf-
lichen Eingliederungshilfe. Laut Rehadat (o. J.) existierten 2023 in 
Deutschland 812 Werkstätten. Im Jahr 2025 waren in den Werkstätten, 
die in der „Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Men-
schen“ (BAG WfbM) vertreten sind, mehr als 300.000 Menschen mit Be-
hinderung in 700 Hauptwerkstätten an rund 3.000 Standorten beschäftigt 
(BAG WfbM 2025, S. 2). Der Organisationsgrad der Bundesarbeitsge-
meinschaft liegt bei 94 Prozent, sodass ihre Daten einen guten Einblick in 
das Feld der Werkstätten für behinderte Menschen geben. 

Bei den Beschäftigten in diesen Werkstätten handelt es sich bei 
75 Prozent um geistig, bei 21 Prozent um psychisch beeinträchtigte Men-
schen und bei 4 Prozent um Menschen mit körperlicher Behinderung 
(BAG WfbM o. J). Die Anzahl der Beschäftigten in Werkstätten für behin-
derte Menschen hat sich von 167.000 im Jahr 2002 bis heute fast verdop-
pelt, wobei insbesondere der Anteil von Menschen mit psychischen Be-
hinderungen zugenommen hat (Walter/Weber 2022). 

Grund dafür ist auch, dass mit dem Anstieg des Rentenalters sowie 
der Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung Werkstätten für be-
hinderte Menschen weniger Abgänge verzeichnen. 2015 bildeten die 
Werkstattbeschäftigten der 50- bis unter 60-Jährigen erstmals die größte 
Altersklasse (BAGüS 2017, S. 32). Allerdings ist 2020 das erste Mal die 
Zahl der Werkstattbeschäftigten gegenüber dem Vorjahr um ein halbes 
Prozent gesunken (BAGüS o. J.) – ein Trend, der sich in den Folgejahren 
fortsetzte (BAGüS 2023), was auf eine verstärkte Teilhabe am Arbeitsle-
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ben beeinträchtigter Menschen über andere Wege, Nichtrückkehr nach 
Pandemieende sowie zunehmende Verrentung zurückzuführen ist. 

Werkstätten für behinderte Menschen haben eine lange Tradition in 
Deutschland (siehe Schlummer 2023 für ihre Entwicklung). Unter dem 
Motto „Arbeit statt Almosen“ etablierte Friedrich von Bodelschwingh der 
Ältere zu Anfang des 20. Jahrhunderts in Bielefeld Arbeitsstätten für Men-
schen mit Behinderung. Während des Nationalsozialismus pausierend, 
wurde das Konzept nach dem Zweiten Weltkrieg als „Beschützende 
Werkstätten“ wieder aufgegriffen. 

Bald darauf übten die aufkommenden sozialpolitischen Entwicklungen 
einen ausgeprägten Einfluss auf die Entwicklung der Werkstätten aus. In 
der Lebenshilfe schlossen sich in den 1960er Jahren Eltern beeinträch-
tigter Menschen zusammen und wirkten stark auf die Reformierung der 
Werkstätten hin (Dörner 1994). 1961 wurde mit dem Bundessozialhilfege-
setz der Begriff „Werkstatt für Behinderte“ etabliert. Damit wurden auch 
die entsprechenden Einrichtungen reguliert und eine gemeinsame Finan-
zierungsgrundlage für diese geschaffen. 

1974 wurden diese Regelungen reformiert und ausgeweitet. 1980 
wurde die Werkstättenverordnung verabschiedet. Damit wurden verbind-
liche Vorgaben für Werkstätten für behinderte Menschen und die dort Ar-
beitenden etabliert. Seit 2001 ist im Neunten Buch des Sozialgesetzbu-
ches der Begriff der „Werkstatt für behinderte Menschen“ festgelegt. Mit 
dem Bundesteilhabegesetz wurden keine strukturellen Änderungen an 
Werkstätten für behinderte Menschen vorgenommen. In ihrer gegebenen 
Form sind sie spezifisch deutsche Organisationen. 

Auch in anderen Ländern existieren ähnliche Strukturen, die allerdings 
aufgrund der national unterschiedlichen Definitionen von Behinderungen 
sowie der jeweils differenten Unterstützungssysteme nur begrenzt ver-
gleichbar sind (siehe für einen Überblick: Deutscher Bundestag 2016a; 
Europäisches Parlament 2015). 

 
 

7.1.1 Aufgaben und Leistungen 
 

Die Werkstättenverordnung (WVO) und das Sozialgesetzbuch IX (§§ 56 
SGB IX, §§ 219 SGB IX) sind verantwortlich für die zentralen Vorgaben 
und Personalschlüssel für Werkstätten. Gemäß § 219 SGB IX sind Werk-
stätten verpflichtet, Menschen mit jeglicher Form der Behinderung aufzu-
nehmen und ihnen angemessene Bildung und Beschäftigung anzubieten. 

Als Ziel sollen die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der Menschen mit 
Behinderungen erhalten, entwickelt, verbessert oder wiederhergestellt, 
die Persönlichkeit weiterentwickelt und ihre Beschäftigung auf einem der 
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Eignung und Neigung entsprechenden Arbeitsplatz ermöglicht oder gesi-
chert werden (§ 219 SGB IX). Neben der beruflichen Rehabilitation soll 
die Inklusion in den allgemeinen Arbeitsmarkt gefördert und begleitet wer-
den (§§ 56, 58 und 90 Abs. 3 SGB IX). Die Leistungen umfassen 
• die individuelle (pädagogische, soziale, psychologische und arbeits-

medizinische) Förderung, Betreuung und Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung sowie die Sicherstellung der besonderen be-
triebsärztlichen Betreuung, pflegerischen Versorgung und therapeuti-
schen Maßnahmen (§ 10 Abs. 2 und 3 WVO); 

• die Erarbeitung individueller Teilhabepläne, die Förder- und Betreu-
ungsziele definieren und überprüfen; und 

• die Akquise von Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und 
die Begleitung des Übergangs der Werkstattbeschäftigten in Koopera-
tion mit Unternehmen, Arbeitgeberverbänden, der Agentur für Arbeit, 
Integrationsfachdiensten und Weiteren. 
 
 

7.1.2 Strukturen 
 

Das Feld der Werkstätten ist sehr heterogen. Werkstätten für behinderte 
Menschen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, der Struktur ihrer 
Beschäftigten, den Bereichen, in denen sie wirtschaftlich aktiv sind, sowie 
dem regionalen Umfeld. Den Werkstätten ist ein regionaler Einzugsbe-
reich zugeordnet, von dem die Menschen mit Behinderung entsprechend 
ihren Vorlieben aber abweichen können. Gemischte Werkstätten sind ten-
denziell größer als Werkstätten für Menschen mit psychischer Behinde-
rung (Prognos 2017). 

Letztere erzielen oft ein höheres Arbeitsergebnis pro Beschäftigten 
und erhalten geringere Kostensätze von den Rehabilitationsträgern 
(ebd.). Werkstätten können sich in einem Werkstattverbund zusammen-
schließen oder Teil von Komplexeinrichtungen sein. In Deutschland sind 
sie in der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Men-
schen (BAG WfbM) organisiert, die einen Organisationsgrad von 94 Pro-
zent aufweist (BAG WfbM 2025, S. 2). 

In Europa sind Werkstätten in der European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities (EASPD) vereinigt. Mit dem Bun-
desteilhabegesetz wurden die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
der Werkstatträte für die beschäftigten Menschen mit Behinderung ge-
stärkt (§ 222 SGB IX) sowie Frauenbeauftragte eingeführt (Veit et al. 
2020). Die Maßnahmen für Menschen mit Behinderung in den Werkstät-
ten gliedern sich in das Eingangsverfahren, den Berufsbildungsbereich 
und den Arbeitsbereich (§ 57 SGB IX). 
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Das Eingangsverfahren dauert mindestens vier Wochen, in der Regel 
aber drei Monate. Hier wird festgestellt, ob die Werkstätte passend „für 
die Teilhabe des Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben ist sowie 
welche Bereiche der Werkstatt und welche Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben für die Menschen mit Behinderungen in Betracht kommen“ 
(§ 57 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX). Es werden geeignete und notwendige Einglie-
derungsmaßnahmen, Werkstattbereiche und Leistungen identifiziert und 
in einem Eingliederungsplan festgehalten. 

Der anschließende Berufsbildungsbereich zielt auf eine Verbesserung 
der Teilhabe am Arbeitsleben durch einzelne Maßnahmen sowie Lehr-
gänge, um wirtschaftlich verwertbare Leistungen erbringen zu können. 
Dieser Part dauert üblicherweise 24 Monate, gegliedert in einen Grund- 
und einen Aufbaukurs. Können Menschen mit Behinderung danach nicht 
das Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen, 
sollen sie in Tagesförderstätten weiter unterstützt werden. Ausnahme ist 
Nordrhein-Westfalen, wo grundsätzlich auch Menschen mit Schwer- und 
Schwerstmehrfachbehinderungen in Werkstätten arbeiten. 

Der Arbeitsbereich stellt eine breite Palette verschiedener Arbeits-
plätze für die Beschäftigten zur Verfügung. Diese sollen dem ersten Ar-
beitsmarkt entsprechen und den individuellen Fähigkeiten, Bedürfnissen 
und Neigungen der Menschen mit Behinderung gerecht werden (§ 5 
WVO). Die Beschäftigten stehen in einem arbeitnehmerähnlichen Rechts-
verhältnis (vgl. § 221 Abs. 1 SGB IX) und gehen einer wöchentlichen Ar-
beitszeit von in der Regel 35 bis 40 Stunden nach (§ 6 Abs. 1 WVO). 

Begleitet werden die Tätigkeiten von geeigneten Maßnahmen, um die 
Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit der Beschäftigten zu entwickeln. 
Ziel ist, den Beschäftigten den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen. 

 
 

7.1.3 Finanzierung 
 

Die Leistungen der Werkstätten werden durch die Rehabilitationsträger 
finanziert (§ 41 SGB IX; Deutscher Bundestag 2019b). Über die Höhe der 
finanzierten Kosten verhandeln die Werkstätten für behinderte Menschen 
mit den Trägern und schließen entsprechende Vereinbarungen ab. Erstat-
tet wird alles, was über die Kosten hinausgeht, die einem sonst üblichen 
Unternehmen entstehen. Mit den neuen Landesrahmenverträgen werden 
nicht länger pauschale Sätze pro Werkstattbeschäftigten individuell zwi-
schen den Kostenträgern und den Einrichtungen verhandelt, sondern die 
Beiträge werden einheitlich entsprechend des Leistungsbedarfs der 
Werkstattbeschäftigten festgesetzt. 



HEILAND: BRANCHENANALYSE BEHINDERTENHILFE | 55 

Dabei wird allerdings die Spezifik von Werkstätten für behinderte Men-
schen berücksichtigt, sodass aufgrund der kürzeren Laufzeit eine höhere 
Abschreibung für Maschinen oder auch ein höherer Aufwand für Arbeits-
hilfen erstattet wird. Ausgenommen von der Kostenerstattung sind die Ar-
beitsentgelte für die beschäftigten Menschen mit Behinderung (§ 12 
Abs. 3 WVO), die damit abgesehen vom auszuzahlenden Grundbetrag 
vom ökonomischen Erfolg der Werkstatt abhängen (siehe unten). 

Mindestens 70 Prozent des Arbeitsergebnisses sind in Form von 
Grund- und darüber hinausgehendem leistungsabhängigem Steigerungs-
betrag an die Beschäftigten auszuzahlen. Die anderen 30 Prozent können 
für Rücklagen oder Investitionen genutzt werden. 

Allerdings beschreiben Befragte, dass damit oft weitere Kosten zu fi-
nanzieren sind. Denn die Erstattung durch die Rehabilitationsträger decke 
nicht immer alle Kosten ab und stimme oft nicht mit den realen Kosten 
überein. So stiegen in der Regel die Löhne der Angestellten schneller als 
sich dies in den Anpassungen der Kostensätze widerspiegele, sodass es 
zu Unterfinanzierungen komme: „Die letzte Verhandlung war vor drei Jah-
ren. Diese Vereinbarung entspricht nicht mehr den realen Kosten und das 
müssen wir dann mit eigenen Mitteln abdecken“, beschreibt ein Befragter. 

Neue Herausforderungen der Finanzierung entstehen mitunter auch 
durch das Bundesteilhabegesetz. Dieses tangiert die Werkstätten für be-
hinderte Menschen nur begrenzt, führt aber zu einer potenziellen Ver-
schiebung der Finanzierung der verschiedenen Verfahren. 

Die Leistungen im Eingangsverfahren sowie im Berufsbildungsbereich 
werden in der Regel durch die Agentur für Arbeit, den Rentenversiche-
rungsträger, eine Berufsgenossenschaft, den Unfallversicherungsträger 
oder die Träger der Kriegsopferfürsorge finanziert. Die Kosten für den Ar-
beitsbereich werden meist vom überörtlichen Träger der Eingliederungs-
hilfe gedeckt – mitunter auch von Unfallversicherungsträgern, den Trä-
gern der Kriegsopferfürsorge oder der Jugendhilfe. 

Das Bundesteilhabegesetz erlaubt, dass Menschen mit Behinderung 
(in diesem Fall meist mit einer seelischen Behinderung), die zuvor bereits 
auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig waren und über eine notwendige Leis-
tungsfähigkeit verfügen, nicht erst den bis zu zweijährigen Berufsbil-
dungsbereich durchlaufen müssen, sondern direkt im Arbeitsbereich auf-
genommen werden können. Hier beschreiben Befragte, dass die bei zu-
vor bereits berufstätigen Menschen zuständige Deutsche Rentenversi-
cherung zunehmend keine Leistungen für den Berufsbildungsbereich ge-
nehmige. 

Dies führe zu mehr Kosten aufseiten der Eingliederungsträger und dar-
über hinaus zu Konflikten zwischen den verschiedenen Trägern hinsicht-
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lich der Zuständigkeit für die Entscheidung über die direkte Aufnahme im 
Arbeitsbereich (siehe auch Jürgens 2017, S. 2 f.). 

 
 

7.1.4 Andere Leistungsanbieter 
 

Mit dem Bundesteilhabegesetz (§ 60 SGB IX) wurde die Teilhabe am Ar-
beitsleben für Menschen mit Behinderungen durch sogenannte „andere 
Leistungsanbieter“ erweitert. Diese als „sonstige Beschäftigungsstätten“ 
geführten Einrichtungen sind nun rechtlich mit den Werkstätten für behin-
derte Menschen gleichgestellt und stellen alternative Beschäftigungsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Andere Leistungsanbieter sind hinsichtlich der 
Ausgestaltung ihrer Angebote freier. 

Für sie gelten keine Mindestplatzzahlen, keine förmlichen Anerkennun-
gen, sie haben keine Aufnahmepflicht und können sich auf einzelne Leis-
tungen beschränken. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es aber nur wenige 
solcher Einrichtungen, sodass sich ihre Effekte noch nicht absehen las-
sen (Maaß et al. 2023; siehe Abbildung 2). Eine zunehmende Bedeutung 
ist für die Zukunft aber durchaus möglich. 
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Abbildung 2: Andere Leistungsanbieter in den Bundesländern 
 

 
 

Quelle: Maaß et al. 2023, S. 270 
 
 

7.1.5 Budget für Arbeit 
 

Eine potenziell zentrale Rolle spielt dabei das Budget für Arbeit (Seeger 
2023). Dessen Ziel ist es, eine Alternative zu Werkstattbeschäftigungen 
zu bieten. Menschen mit Behinderung, die einen Anspruch auf Leistungen 
und Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen haben, kön-
nen dieses in Anspruch nehmen. Für sie wird das Arbeitsverhältnis au-
ßerhalb von Werkstätten sowohl in Inklusionsbetrieben als auch bei sons-
tigen Arbeitgebern bis zu maximal 75 Prozent finanziert. Die ergänzenden 
25 Prozent des Lohns sind vom Arbeitgeber gemäß dem jeweiligen Tarif 
zu zahlen. 
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Das Bundesministerium für Arbeit (BMAS) ging für 2018 von etwa ei-
nem Prozent der Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen 
aus, also 3.000 Personen, die das Budget für Arbeit in Anspruch nehmen. 

Für die folgenden Jahre wurde mit einem Zuwachs von jeweils weite-
ren 3.000 Personen gerechnet. In der Praxis ist bislang aber nur eine be-
grenzte Inanspruchnahme des Budgets für Arbeit zu beobachten und 
diese ist in erster Linie von Beschäftigungen im Niedriglohnbereich ge-
prägt (Mattern et al. 2022, S. 141). Dabei ist die Datenbasis prekär. Den 
besten Überblick bietet eine explorative Studie der Humboldt Universität 
aus dem Jahr 2022, die für die einzelnen Bundesländer folgende Daten 
angibt (Mattern et al. 2022, S. 41; siehe Tabelle 3): 

 
 

Tabelle 3: Inanspruchnahme des Budgets für Arbeit in den 
Bundesländern 

 
Bundesland Anzahl Stand 
Baden-Württemberg 9 April 2019 
Bayern 26 Dezember 2019 
Berlin 23 Ende 2019 
Brandenburg 8 Juli 2019 
Bremen 18 Februar 2019 
Hamburg 347 Ende 2020 
Hessen 74 Juli 2021 
Mecklenburg-Vorpommern 14 August 2019 
Niedersachsen 374 Dezember 2020 
Nordrhein-Westfalen 60 April 2019 
Rheinland-Pfalz 400 April 2019 
Saarland 6 Juli 2019 
Sachsen 1 Juni 2019 
Sachsen-Anhalt 49 Juli 2021 
Schleswig-Holstein keine Daten 
Thüringen 17 Juni 2019 

 
Quelle: Mattern et al. 2022, S. 41 

 
 

In aktuelleren Zahlen waren mit Ende des Jahres 2020 1.679 Personen 
gemeldet, die Leistungen aus dem Budget für Arbeit nutzten. Darüber hin-
aus erhielten 3.081 Personen vergleichbare länderspezifische Leistungen 
(BAGüS o. J.). Mit dem „Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeits-
markts“ wurde 2023 die Deckelung des Budgets für Arbeit aufgehoben. 
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Kritisch wird gegenüber dem Budget für Arbeit festgehalten: „Ein echtes 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis wird nicht be-
gründet“ und führe stattdessen zu einer Verlängerung der Finanzierung 
durch die Eingliederungshilfe (Beyer 2021, S. 455). 

 
 

7.1.6 Beschäftigtenstruktur 
 

Um „ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplät-
zen“ anbieten zu können, müssen Werkstätten für behinderte Menschen 
über „qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst“ verfügen 
(§ 219 SGB IX). Diese müssen zahlenmäßig genügend (vgl. § 9 Abs. 3 
WVO) und in Form ausgebildeter Fachkräfte vorhanden sein (vgl. § 9 
Abs. 1 WVO), denen die Möglichkeit offensteht, sich regelmäßig fortzubil-
den (vgl. § 11 WVO). 

Grundlage für die Beschäftigtenstruktur bildet die Werkstättenverord-
nung (WVO). Diese verlangt im Sozialdienst für Sozialarbeiter*innen/ 
Sozialpädagog*innen ein Verhältnis von 1 : 120 und im Bereich der Men-
schen mit psychischer oder seelischer Behinderung von 1 : 60. Im Berufs-
bildungsbereich ist eine Fachkraft im Verhältnis 1 : 6 sowie im Arbeitsbe-
reich im Verhältnis 1 : 12 vorgesehen. Weitere Personalvorgaben, zum 
Beispiel zu Pflegekräften und Assistenz für den Werkstattrat, sind ggf. in 
den Leistungsbeschreibungen als Teil der Landesrahmenverträge enthal-
ten. 

In Werkstätten sind üblicherweise die folgenden Beschäftigtengruppen 
vertreten: Werkstattleitende, Betriebsleitende, Bereichs- und Teamlei-
tende, Gruppenleitende (Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung, 
siehe unten), Begleitung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, Beschäftigte 
im handwerklichen Erziehungsdienst, Sozialdienst, Pflegepersonal, Pro-
duktionsfachkräfte und als zentrale Gruppe die im Fokus stehenden 
Werkstattbeschäftigten. 

Die größte Gruppe der regulären Arbeitnehmenden in den Werkstätten 
für behinderte Menschen sind die Fachkräfte für Arbeits- und Berufsför-
derung, auch Gruppenleitungen genannt. Dieses Fachpersonal soll „den 
heterogenen Personenkreis angemessen und differenziert unter Einbe-
zug der sich ständig verändernden wirtschaftlichen und technologischen 
Bedingungen fördern und qualifizieren“ (Keune/Frohnenberg 2001, S. 5; 
Vollmer/Frohnenberg 2015; Vollmer 2020). Sie verfügen über eine abge-
schlossene Berufsausbildung und absolvieren eine pädagogische Weiter-
bildung. Als Alternative wird zum Teil auch der Meistertitel anerkannt. 

In der Praxis berichten die Befragten, dass es die absolute Ausnahme 
sei, bereits ausgebildete Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung ein-
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stellen zu können. Denn in der Regel verfügen diese bei ihrer Einstellung 
zunächst nur über eine berufsfachliche Ausbildung und absolvieren die 
Weiterbildung dann berufsbegleitend. 

Das heißt, die sonderpädagogische Zusatzausbildung wird in den 
meisten Fällen erst mit einiger Verzögerung abgeschlossen (siehe auch 
Vollmer/Frohnenberg 2015, S. 27). Es bestünde hier zudem ein Fachkräf-
temangel, was insbesondere angesichts des anstehenden altersbeding-
ten Ausscheidens ganzer Kohorten von Kolleg*innen in manchen Werk-
stätten für behinderte Menschen noch verstärkt wird (siehe auch Prognos 
2017, S. 73 und 138). 

 
 

7.1.7 Arbeitsbedingungen 
 

Arbeitsbedingungen in Werkstätten für behinderte Menschen können für 
das Personal belastend sein. Die Zusammenarbeit und Förderung mit 
Menschen mit einem sehr diversen Spektrum an Behinderungen verlangt 
von den Angestellten „hohe Anforderungen an die physische und vor al-
lem psychische Leistungsfähigkeit“, vor allem angesichts der oft üblichen 
„Doppelrolle als Vorgesetzte und Betreuende“ (IFA 2019, S. 2). 

Trotz dessen sind einer Umfrage der Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW o. J.) zufolge die nicht-pfle-
genden Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Menschen mit 
ihrer Arbeit allgemein eher zufrieden. Allerdings geben sie hohe Belas-
tungen an, die vor allem in einem ausgeprägten Zeitdruck, dem Arbeits-
umfang sowie der hohen Anzahl an zu betreuenden Menschen ihren Ur-
sprung haben (BGW o. J.). Zeitdruck, hohes Arbeitspensum, fehlende In-
formation sowie häufige Arbeitsunterbrechungen werden auch in einer 
Studie bayerischer Einrichtungen als Belastungsschwerpunkte in Werk-
stätten für behinderte Menschen identifiziert (Endrich 2018, S. 17). 

In einer anderen Studie mit dem Fokus auf Leitungs- und Fachkräfte in 
deutschen Werkstätten für behinderte Menschen gaben 60 Prozent der 
Befragten ein hohes Burnout-Risiko an (Schwangler et al. 2020). Als zent-
rale Faktoren hierfür erweisen sich in erster Linie die geringe Vorherseh-
barkeit der Arbeit, ein geringes Gemeinschaftsgefühl im Team, hohe psy-
chische und emotionale Anforderungen der Tätigkeiten, ausgeprägte Rol-
lenkonflikte und eine niedrige Wertschätzung (Schwangler et al. 2020, 
S. 366 f.). 

85 Prozent der Befragten berichteten von hohen emotionalen Anforde-
rungen, 75 Prozent von hoher Belastung infolge des Verbergens von 
Emotionen und ein schwaches Gemeinschaftsgefühl und 65 Prozent von 
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einer niedrigen Wertschätzung ihrer Arbeit durch die Leitungsebene 
(ebd.). 

Eine weitere Untersuchung von 2022, die ebenso Burnout bei Fach-
kräften in Werkstätten für behinderte Menschen in den Blick nahm, kommt 
zu ähnlichen Ergebnissen und betont zum Beispiel die hohen Anforderun-
gen als zentrales Risiko (Kordsmeyer et al. 2022). Darüber hinaus wird in 
einer anderen Studie die hohe persönliche Involviertheit in der Arbeit als 
Herausforderung angesehen. In der Folge würde es vielen Arbeitneh-
mer*innen in den Werkstätten schwerfallen, zwischen Dienstlichem und 
Privatem zu trennen (Hartung-Ziehlke 2020, S. 181 f.). 

 
 

7.1.8 Herausforderungen 
 

In der näheren Zukunft stehen auch die Werkstätten für behinderte Men-
schen vor nachhaltigen Veränderungen (Walter/Weber 2022). Die Be-
schäftigtenzahlen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Dar-
über hinaus stehen verschiedene Entwicklungen auf der Agenda, die in 
Zukunft zunehmende Bedeutung erlangen werden, wie Ausweitung von 
Außenarbeitsplätzen, sozialraumorientierte Konzepte, verzahnte Ausbil-
dungen und virtuelle Werkstätten. 

So trafen sich im März 2023 Mitglieder der Bundestagsfraktionen von 
SPD, CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen mit Vertretenden von Behin-
dertenhilfevereinigungen zum Thema der „Neufassung der Werkstattge-
setzgebung“ (53° NORD 2023). Der Fokus solle in Zukunft darauf gelegt 
werden, Diskriminierungen für Personen abzubauen, die beabsichtigten, 
Werkstätten in Richtung des ersten Arbeitsmarktes zu verlassen. 

Außerdem wurde einhellig die zukünftig größere Relevanz von Perso-
nenzentrierung diskutiert und auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Werk-
stätten für behinderte Menschen identifizierte die „Werkstatt als personen-
bezogene Leistung“ (BAG WfbM 2014, S. 8) als Leitmotiv. Wie ein Be-
fragter beschreibt, ist dies auch in den Werkstätten ein zentrales Thema: 

 
„Wir sind aufgefordert und versuchen auch den individuellen Förderbedarf 
unserer Leute zu berücksichtigen. Das haben wir vorher auch schon ge-
macht, aber jetzt passiert es noch gezielter und strukturierter. Teilweise 
stellen wir unsere ganzen Arbeitsprozesse deswegen neu auf. Dabei sto-
ßen wir aber in den gegebenen Strukturen an unsere Grenzen. Wir haben 
nicht mehr Mittel und Leute, um diese Personenzentrierung so umzuset-
zen, wie es notwendig wäre.“ 
 

Eine weitere Herausforderung stellt der Wandel der Sozialstruktur der 
Menschen mit Behinderung in den Werkstätten dar. So zeichnet sich eine 
fortlaufende Tendenz der Zunahme von Beschäftigten in Werkstätten mit 
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psychischen Behinderungen ab, von älteren Personen, von jungen Men-
schen mit Persönlichkeitsstörungen sowie eine Öffnung der Werkstätten 
für schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen und damit auch sich 
wandelnde Qualifikationsanforderungen, was in einer telefonischen Um-
frage von 60 Prozent der befragten Vertreter*innen der Werkstätten für 
behinderte Menschen bestätigt wurde (Vollmer/Frohnenberg 2015, 
S. 27). 

Damit einher geht eine Vervielfältigung der Bedarfsstrukturen, wie 
auch eine Befragte beschreibt: „Wir haben mittlerweile eine deutlich brei-
tere Klientel in der Werkstatt. Dieses angemessen und individuell zu för-
dern ist oft sehr herausfordernd.“ Darüber hinaus berichten die Befragten 
außerdem, dass die Erwartungen von zum Beispiel den Kostenträgern 
hinsichtlich des Übergangs von den Werkstätten auf den ersten Arbeits-
markt gestiegen seien. Hier würden zunehmend Zielvereinbarungen mit 
den Beschäftigten in den Werkstätten geschlossen, was zugleich den Do-
kumentationsaufwand erhöhe (siehe auch Vollmer/Frohnenberg 2015, 
S. 28 f.). 

Mit Blick auf den Arbeitsschutz hingegen zeigt eine Befragung der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA 2019) die relevantesten 
Entwicklungen in den Werkstätten für behinderte Menschen (siehe Ta-
belle 4): 
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Tabelle 4: Bedeutsamste Entwicklungen für den Arbeitsschutz der 
nahen Zukunft in der Branche „Werkstätten und Heime für Menschen mit 
Behinderung“ 

 

Rang Entwicklung 

1 emotionale Anforderungen bei versicherten Tätigkeiten 

2 körperliche Gewalt bei versicherten Tätigkeiten 

3 Fachkräftemangel 

4 demografischer Wandel und unausgewogene Altersstruktur 

5 fehlende gesellschaftliche und/oder finanzielle Anerkennung 

6 Inklusion von Menschen mit Behinderung 

7 seelische Gewalt 

8 langanhaltende und/oder einseitige Beanspruchung des 
Muskel-Skelett-Systems 

9 Komplexität von Mensch-Maschine-Schnittstellen 

10 ungesunde Ernährung 

 
Anmerkung: Ergebnis der Befragungsstufe 2 des Risikoobservatoriums 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV 2018) 
Quelle: IFA 2019, S. 3 

 
 

Von den Befragten wurde insbesondere der Personalmangel wiederholt 
thematisiert. So wurden die Herausforderungen beschrieben, Beschäf-
tigte auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, ohne ausreichend Perso-
nal zur Verfügung zu haben, um diese Übergänge angemessen begleiten 
zu können. 

Auch ver.di kritisiert in einem Diskussionspapier zur Weiterentwicklung 
der Werkstätten für behinderte Menschen die bestehenden Personalvor-
gaben als nicht ausreichend und fordert eine Verbesserung der Fachlich-
keit sowie eine Besetzung von 1 : 6 im Berufsbildungsbereich bzw. von 
1 : 12 im Arbeitsbereich, die auch tatsächlich jederzeit vor Ort gewährleis-
tet sein muss. Außerdem müssen die Sozialen Dienste gestärkt werden 
(ver.di 2023a). 

Auch wenn das Bundesteilhabegesetz keine strukturellen Reformen 
für Werkstätten für behinderte Menschen vorsieht, bewirkt es die Verän-
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derung einiger Aufgaben, weil zunehmend die Teilhabe am allgemeinen 
Arbeitsmarkt vorbereitet, begleitet und unterstützt werden muss. Hier ist 
eine Reihe weiterer, auch administrativer, kommunikativer und koordinie-
render Aufgaben hinzugekommen. Weitere zentrale Herausforderungen 
sind die Wirtschaftlichkeit der Werkstätten, die sich widersprechenden 
Anforderungen (Triplemandat) sowie verschiedene gegenüber den Werk-
stätten formulierte Kritikpunkte, die im Folgenden gesondert diskutiert 
werden. 

 
 

7.1.9 Wirtschaftlichkeit 
 

Werkstätten für behinderte Menschen sind Sozialunternehmen und als 
solche betriebswirtschaftlich organisiert (§ 12 WVO). Sie sind nur teilsub-
ventioniert, sodass sie einen Teil ihrer Kosten selbstständig am Markt re-
finanzieren müssen. Die Werkstättenverordnung schreibt mit § 12 Abs. 3 
vor, dass Werkstätten für behinderte Menschen „wirtschaftliche Arbeits-
ergebnisse anstreben [müssen], um an die im Arbeitsbereich beschäftig-
ten beeinträchtigten Menschen ein ihrer Leistung angemessenes Arbeits-
entgelt“ auszahlen zu können. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfung sind die Arbeitsergebnisse den überörtlichen Trägern 
der Eingliederungshilfe offenzulegen (§ 128 SGB IX). 

Die Erreichung dieses Ziels unterstützt ein ermäßigter Umsatzsteuer-
satz, dass Unternehmen die Hälfte der Arbeit, die sie an Werkstätten ver-
geben, auf die Ausgleichsabgabe anrechnen können und dass Werkstät-
ten für behinderte Menschen bei Aufträgen der öffentlichen Hand zu be-
vorzugen sind – so sie diese ausführen können (§ 224 SGB IX). 

Die Werkstätten sind als Sozialunternehmen in zahlreichen und diver-
sen Bereichen aktiv, wie beispielsweise im Lebensmittelhandel, Garten- 
und Landschaftsbau, Catering, Recycling, in der digitalen Archivierung, 
Industriemontage, in Tierparks, Hotels und Cafés (BAG WfbM 2025, S. 5). 
Neben Auftragsfertigung und Dienstleistungen produzieren und vertrei-
ben Werkstätten auch verschiedene Eigenprodukte. 

Eine Analyse im Landschaftsverband Rheinland aus dem Jahr 2017 
zeigt, dass alle Werkstätten für behinderte Menschen der Region positive 
Arbeitsergebnisse und in den zuvor liegenden Jahren steigende Gesamt-
erträge aufwiesen, dass aber zugleich markante Unterschiede bezüglich 
der wirtschaftlichen Entwicklung zu verzeichnen waren, mit Rücklagenbil-
dung und höheren Arbeitsentgelten einerseits und Finanzierung der Ar-
beitsentgelte aus den Rücklagen andererseits (Prognos 2017, S. 7). 

Dieselben Daten verweisen auf weitere deutliche Heterogenität unter 
den Werkstätten: So lag 2014 das durchschnittliche Arbeitsergebnis pro 
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Beschäftigten der Werkstätten für behinderte Menschen im Landschafts-
verband Rheinland bei 2.391 Euro, „die Varianz zwischen den unter-
schiedlichen Werkstätten aber bei fast 4.000 Euro und die Umsatzerlöse 
schwankten zwischen 1.574 € bis hin zu 12.516 € pro Beschäftigten“ 
(Prognos 2017, S. 6 f.). Gründe für diese Unterschiede sind mannigfaltig. 

So wird zum Beispiel angeführt, dass die Leistungsfähigkeit der Be-
schäftigten stark mit deren Behinderung zusammenhängt oder Werkstät-
ten führen vor allem viele kleine Aufträge mit geringen Profitmargen aus 
(siehe auch: Prognos 2017, S. 46) und in manchen Arbeitsfeldern, wie 
zum Beispiel bei Archivierungsarbeiten, herrscht eine ausgeprägte Kon-
kurrenz vor (Prognos 2017, S. 51). 

Die Unternehmensberatung, die die Studie durchführte, identifiziert fol-
gende „Erfolgsfaktoren“, die einen starken Einfluss auf die Wirtschaftlich-
keit von Werkstätten für behinderte Menschen ausüben: „Angebots- und 
Produktionsvielfalt, Wirtschaftlichkeit der Tätigkeitsfelder, Kundenstruk-
tur, Fertigungsverfahren, Kooperationen mit anderen WfbM, Leistungsfä-
higkeit der Beschäftigten, Qualifikation der Führungskräfte, Qualifikation 
des Personals, Motivation des Personals, Strategische Entscheidungen 
der Unternehmensführung, Führungsqualität, Qualität des Controllings 
und der Finanzsteuerung, Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten 
des Trägers, Höhe des Vermögens“ (Prognos 2017, S. 123). 

 
 

7.1.10 Triplemandat 
 

Ursprünglich stand in Werkstätten die Beschäftigung nicht oder nur be-
grenzt erwerbsfähiger Menschen mit dem Ziel der Rehabilitation im Fokus 
(„Arbeit statt Almosen“). Im Laufe der Jahre gewannen die Inklusion die-
ser Beschäftigten auf dem ersten Arbeitsmarkt einerseits sowie deren 
ökonomisch effektive Tätigkeit andererseits zunehmende Bedeutung. 
Entsprechend ist unzweifelhaft, dass Werkstätten für behinderte Men-
schen als „Sozialunternehmen“ nicht allein auf die Wirtschaftlichkeit ihrer 
Unternehmung abzielen, sondern zugleich darüber hinausgehende Ziele 
verfolgen (müssen). 

Dies wird als das Trilemma oder „Tripelmandat“ der Werkstätten be-
zeichnet und bringt verschiedene Widersprüche mit sich (Becker 2017; 
Bendel/Richter 2021, S. 2 ff.; Richter 2019, S. 366 f.; Lammers/Teismann 
2018; Cramer 2009): Rehabilitation, Inklusion und Wirtschaftlichkeit. 

Erstens sollen die Werkstätten Personen, die infolge einer Behinde-
rung auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Beschäftigung finden, bei ihrer 
Entwicklung unterstützen. Im Rahmen dieses Bildungsauftrags sollen 
Persönlichkeit sowie Arbeitsfähigkeit gefördert werden. Dies soll zweitens 
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zur Inklusion führen, sodass idealiter die Beschäftigten der Werkstätten in 
möglicherweise unterstützte Anstellungen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
gelangen. 

Drittens sind Werkstätten, wie zuvor dargelegt, angehalten, wirtschaft-
lich zu agieren und mittels akquirierten und realisierten Arbeitsaufträgen 
bestenfalls hohe Arbeitsergebnisse zu erzielen, die sowohl die Absiche-
rung der Einrichtungen gewährleisten als auch die Arbeitsentgelte der Be-
schäftigten ergänzen. 

Resultat dessen ist ein Zielkonflikt, der Widersprüche hervorruft. Denn 
das ökonomische Ziel eines effizienten und effektiven Arbeitsprozesses, 
an dessen Ende erfolgreiche Produkte stehen, widerspricht sowohl der 
Rehabilitation als auch der Inklusion. So geben in der im Rahmen der 
Branchenanalyse durchgeführten Umfrage 75 Prozent der befragten 
Werkstättenbeschäftigten an, dass sie angesichts der Vorrangigkeit der 
Erfüllung von Produktionsaufträgen mitunter in der Situation sind, dem 
Förderauftrag nicht gerecht werden zu können. 35 Prozent erleben dies 
täglich, 32 Prozent mindestens einmal pro Woche und 19 Prozent maxi-
mal dreimal monatlich. Und ein Befragter beschreibt: 

 
„Es ist auch etwas absurd. Wir haben hier Leute, die sind vor allem hier, 
weil sie mit dem Druck in der Arbeitswelt da draußen nicht klarkommen. 
Klar, hier geht es für sie entspannter zu. Und trotzdem gibt es Situationen, 
wo ich gerade diesen dann Druck machen muss, damit das Produkt fertig 
wird. Das hilft der Rehabilitation nicht wirklich.“ 
 

Und ein anderer beschreibt, wie er versuchen muss, die resultierenden 
Widersprüche zu lösen: 

 
„Es gibt Situationen, in denen hat man einen Konflikt. Dann weiß ich, dass 
es jetzt besser wäre, langsam zu machen, den Beschäftigten in Ruhe zu 
unterstützen und mit ihm gemeinsam die Arbeit zu machen. Damit fehlt mir 
dann aber die Zeit für andere. Und außerdem weiß ich dann aber auch, 
dass wir am Ende ein Ergebnis brauchen. Das Produkt muss zu einem 
bestimmten Termin fertig sein. Das mache dann im Zweifelsfall ich fertig.“ 
 

Außerdem beschreibt ein Befragter den Widerspruch betreffend die Ver-
mittlung leistungsfähiger Beschäftigter, was einen Erfolg für das Inklusi-
onsmandat, aber eine Herausforderung für die Wirtschaftlichkeit des Be-
triebs darstellt (siehe auch: Spiess 2004, S. 199; Friedrich 2006): „Es ist 
schwierig. Wenn wir mal jemanden haben, der die Werkstatt verlässt, 
dann ist das ja gerade jemand, der bei uns ordentlich mitgearbeitet hat. 
Wir freuen uns dann, aber gleichzeitig merken wir direkt, dass wir ohne 
ihn unser Pensum nicht mehr so gut schaffen.“ 

Und ein Befragter beschreibt, dass sich seine Einrichtung gegen die 
lukrative Fertigung eines einzelnen Produkts entschieden habe, um durch 



HEILAND: BRANCHENANALYSE BEHINDERTENHILFE | 67 

die damit einhergehende monotone Tätigkeit die Rehabilitationsmöglich-
keiten für die Beschäftigten nicht zu mindern. 

Dabei sind aus anderen Untersuchungen auch gegenteilige Situatio-
nen bekannt, in denen Werkstätten sich gezwungen sahen, Aufträge zu 
akquirieren, die nur bedingt im Sinne der Entwicklung und Persönlich-
keitsförderung der Beschäftigten standen (Spiess 2004). Zusammenfas-
send kann festgehalten werden, dass alle drei Mandate (Rehabilitation, 
Inklusion und Wirtschaftlichkeit) in Werkstätten Teil der täglichen Arbeit 
sind. Die Fachkräfte sind stetig gefordert, einen Mittelweg zwischen den 
verschiedenen Ansprüchen zu finden, wobei nicht selten einzelne Man-
date zugunsten anderer ignoriert oder ausgesetzt werden müssen. 

 
 

7.1.11 Kritik 
 

Nach Art. 27 Abs. 1 der UN-Behindertenrechtskonvention haben Men-
schen mit Behinderung ein Recht auf Arbeit, die selbstständig auf einem 
inklusiven Arbeitsmarkt mit gleichem Entgelt für gleichwertige Arbeit statt-
findet (Wien/Franzke/Kovalev 2017). Demgegenüber stehen in der Reali-
tät in Deutschland einerseits die hohe Arbeitslosigkeit von Menschen mit 
Behinderung und andererseits die fortlaufend zunehmende Relevanz der 
Werkstätten für behinderte Menschen. Letztere sind spezifische Organi-
sationen des zweiten Arbeitsmarktes und die Beschäftigung in diesen er-
gänzt nur andere sozialstaatliche Leistungen. 

Durch die UN-Behindertenrechtskonvention kommen Werkstätten für 
behinderte Menschen verstärkt in den kritischen Fokus, mitunter wird die 
grundlegende Abschaffung des Werkstattsystems gefordert. Das Deut-
sche Institut für Menschenrechte hält eine „Förderung von Werkstätten 
[für] bedenklich“, die nicht der Umsetzung der Behindertenrechtskonven-
tion diene (Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention 2016, 
S. 7). 

Demgegenüber verweisen juristische Stellungnahmen darauf, dass in 
Anbetracht der gegenwärtigen Konstitution des Arbeitsmarktes eine Ab-
schaffung von Werkstätten für behinderte Menschen dem Teilhabeziel der 
UN-Behindertenrechtskonvention zuwiderliefe (Walter/Weber 2022, 
S. 100). Eine Abschaffung der Werkstätten würde anstelle einer Vollinklu-
sion eine Vollexklusion der Beschäftigten setzen. Werkstätten sind dem-
nach als Übergangsorganisation zu verstehen, bis ein offener und inklu-
siver Arbeitsmarkt erreicht ist (Drygalski/Welti 2023, S. 98). 

Entsprechend hält der Nationale Aktionsplan 2.0 fest, „dass Werkstät-
ten für behinderte Menschen (WfbM) als Anbieter von Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben weiterhin ihren Platz haben“ (BMAS 2016b). Die 
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Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG 
WfbM 2014, S. 4) betont ergänzend, dass in Werkstätten nicht allein auf 
eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt gezielt wird, sondern vor 
allem die Förderung individueller Lebensqualität im Fokus stünde, was 
Werkstätten mit ihren zahlreichen Standorten mit einem flächendecken-
den Angebot in guter Qualität gewährleisten würden. 

Und auch ver.di verweist auf die Bedeutung von Werkstätten als wich-
tiger Ort der sozialen Teilhabe. 

 
„Viele Werkstattbeschäftigte bewerten soziale Kontakte und eine hohe 
Wertschätzung ihrer Arbeit innerhalb der Werkstatt als entscheidende 
Gründe für ihre Arbeitszufriedenheit. Insbesondere Beschäftigte mit lang-
jähriger Berufserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fühlen sich 
dem hohen Leistungsdruck häufig nicht mehr gewachsen und erfahren in 
den Werkstätten erstmals wieder Anerkennung und Bestätigung. […] Ge-
rade diese Personengruppe entscheidet sich unter den aktuellen Bedin-
gungen oftmals bewusst für einen dauerhaften Werkstattplatz. 
Diese Realität gilt es anzuerkennen, auch wenn langfristig die Perspektive 
sein muss, Diskriminierung abzubauen und die Rahmenbedingungen auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt so zu verbessern, dass alle Menschen dort 
soziale Teilhabe und Wertschätzung ihrer Arbeit erfahren können.“ (ver.di 
2023b) 
 

Demgegenüber wird regelmäßig betont, dass eine der Aufgaben von 
Werkstätten die Vermittlung von Menschen mit Behinderung auf den ers-
ten Arbeitsmarkt sei und dass Werkstätten dem mit Übergangsquoten, die 
seit Jahren unter einem Prozent liegen, nicht angemessen nachkommen 
würden. Außerdem wird auch die Entgelt- und Einkommenssituation der 
Werkstattbeschäftigten kritisiert. Beschäftigten in den Werkstätten steht 
durch ihren arbeitnehmerähnlichen Status nicht der gesetzliche Mindest-
lohn zu. 

Es soll den Lebensunterhalt, der durch Leistungen der Grundsicherung 
und Unterkunft gesichert wird, nur ergänzen. Der Grundbetrag stieg im 
Januar 2023 auf 126 Euro. Die Finanzierung dieser Steigerung aus dem 
Arbeitsergebnis, also den eigenen erwirtschafteten Mitteln, stellt für einige 
Werkstätten für behinderte Menschen eine Herausforderung dar (LAG 
WR NRW 2022). 

Allgemein wird betreffend die Entlohnung der Beschäftigten kritisiert, 
dass diese vom ökonomischen Erfolg der Werkstätten und damit ihrer 
Leistungen abhänge, Verhaltenskriterien beinhalte, wenig Mitbestimmung 
ermögliche und außerdem zu gering sei (Bendel/Richter/Richter 2015; 
Bendel/Richter 2021; BAG WfbM 2024). Entsprechend forderte 2019 
auch der Deutsche Bundestag „unter Beteiligung der Werkstatträte, der 
BAG WfbM, der Wissenschaft und weiterer maßgeblicher Akteure zu prü-
fen, wie ein transparentes, nachhaltiges und zukunftsfähiges Entgeltsys-
tem entwickelt werden kann“ (Deutscher Bundestag 2019a, S. 2). 
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Dies mündete in einer „Studie zu einem transparenten, nachhaltigen 
und zukunftsfähigen Entgeltsystem für Menschen mit Behinderungen in 
Werkstätten für behinderte Menschen und deren Perspektiven auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt“, die den Status quo analysiert und verschie-
dene Reformvorschläge diskutiert: Anhebung des Grundbetrags, Einfüh-
rung eines Basisgeldes und Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
(Pracht/Welti 2021). 

 
 

7.2 Schulassistenz/Schulbegleitung 
(unter Mitarbeit von Hendrik Simon) 

 
Schulbegleiter*innen unterstützen Kinder und Jugendliche mit seelischer, 
körperlicher oder geistiger Behinderung in ihrem schulischen Alltag darin, 
ihr Recht auf Teilhabe an Bildung im Unterricht wahrzunehmen. Artikel 24 
der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet die Staaten dazu, ein 
„integratives [inklusives] Bildungssystem auf allen Ebenen“ zu etablieren 
(UN-BRK Präambel Artikel 24). 

Der unterstützenden Schulbegleitung kommt im Zuge dessen eine 
Schlüsselrolle zu. Schulassistent*innen sind die ausführende Instanz der 
Inklusionsarbeit (Lebenshilfe 2015) und übernehmen die klientenspezifi-
schen Aufgaben, zu denen Schulen im Rahmen der Inklusion nicht in der 
Lage sind. Schulassistent*innen sollen die „Ermöglichung von Aktivität 
und Teilhabe sowie die Förderung von Eigenständigkeit“ sicherstellen 
(Verband Sonderpädagogik 2015, S. 1): „[O]hne ihre Tätigkeit wäre es 
vielen Schüler/innen derzeit nicht möglich, eine Regelschule zu besu-
chen“ (Laubner/Lindmeier/Lübeck 2017, S. 7). 

Konzentrierte sich die Schulassistenz in ihrem Anfangsstadium in den 
1980er Jahren auf Förderschulen, so ist sie heute in allen Schulformen 
anzutreffen. Mit der vermehrten Schließung von Förderschulen gewinnt 
die Schulassistenz als Eingliederungshilfe im Sinne von Sozialgesetz-
buch VIII und Sozialgesetzbuch IX für Kinder mit Behinderungen an all-
gemeinen Schulen zusätzlich an Bedeutung (Hellrung 2017). Durch sie 
soll Kindern und Jugendlichen, die infolge einer Beeinträchtigung Unter-
stützung bedürfen, die Partizipation am schulischen Alltag ermöglicht wer-
den. 

Der enorme Bedeutungszuwachs der Schulassistenz als Mittel zur 
Durchsetzung eines inklusive(re)n Bildungssystems im Sinne von Arti-
kel 24 der UN-Behindertenkonvention wirft aber zugleich die Frage nach 
der Verfasstheit dieses Arbeitsfelds selbst und nach den Arbeitsbedingun-
gen der dort tätigen Schulassistent*innen auf. So existieren weder ein-
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heitliche fachliche Rahmenbedingungen für Schulbegleiter*innen noch 
eine gesetzliche Definition ihres Tätigkeitsfeldes. 

Auch pädagogische oder arbeitssoziologische Forschungen zur Schu-
lassistenz sind selten. Besonders qualitative Studien zu Arbeitsbedingun-
gen der Schulassistent*innen fehlen bislang weitgehend und die For-
schungslandschaft zur Schulassistenz ist zudem stark fragmentiert (vgl. 
Schindler/Schindler 2021). 

In der (Teil-)Branche werden unterschiedliche Begriffe wie Schul- 
begleiter*in, Schulassistent*in, Integrationshelfer*in, Integrationsassis-
tent*in, Inklusionsassistenz, Schulhelfer*in oder Individualbegleiter*in ver-
wendet (siehe zum Beispiel Tegethoff 2021). Oft sind je nach Bundesland 
unterschiedliche Termini üblich. Im Folgenden werden die Begriffe Schul-
begleitung und Schulassistenz synonym verwendet. 

 
 

7.2.1 Aufgaben und Leistungen 
 

Schulbegleiter*innen betreuen Kinder und Jugendliche im schulischen All-
tag, die „auf Grund besonderer Bedürfnisse im Kontext Lernen, Verhalten, 
Kommunikation, medizinischer Versorgung und/oder Alltagsbewältigung 
der besonderen und individuellen Unterstützung bei der Verrichtung un-
terrichtlicher und außerunterrichtlicher Tätigkeiten bedürfen“ (Dworschak 
2010a, S. 133 f.). Rechtlich umfasst Schulassistenz nach § 112 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 SGB IX die Hilfen zu einer Schulbildung und ist nicht im 
„Kernbereich der pädagogischen Arbeit“ und damit der Vermittlung der 
Lerninhalte verortet. Diese Aufgabe ist der Schule vorbehalten. 

Der Fokus der Schulassistenz liegt im Bereich der lebenspraktischen 
Fähigkeiten, um den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern. 
Diese Abgrenzung lässt sich in der Praxis aber mitunter nicht realisieren 
(Beck/Dworschak/Eibner 2010, S. 252). In einer Studie gaben 90 Prozent 
befragter Schulbegleiter*innen an, dass sie das jeweilige Kind zumindest 
manchmal im Unterricht praktisch unterstützen (Henn et al. 2014, S. 401). 

Eine Befragte beschreibt in einem der Interviews: „Ich bin natürlich nur 
für die Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben da. Aber immer wieder bin 
ich mehr eine ergänzende Lehrkraft. Manchmal sogar für andere Kinder.“ 
Besonders in Förderschulen ist die Abgrenzung eine Herausforderung, da 
in diesen allgemein zu der Vermittlung von Lerninhalten auch lebensprak-
tische Fähigkeiten wie zum Beispiel das An- und Ausziehen zählen. 

Zudem sind in den Schulen neben den Lehrer*innen noch Erzieher*in-
nen und in Förderschulen oftmals auch Pflegekräfte beschäftigt, sodass 
die Zuständigkeiten für die einzelnen Tätigkeiten mitunter unklar sind. Es 
wird moniert, dass allgemeine sowie spezifische Konzepte für die Auf-
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gabe und Tätigkeitsfelder der Schulassistent*innen fehlen: „Nach wie vor 
existieren keine einheitlichen fachlichen Rahmenbedingungen für Schul-
begleiterinnen und Schulbegleiter, die ihr Aufgabenspektrum sowie die 
interdisziplinären Wissensgrundlagen und Handlungskompetenzen um-
schreiben. Diese wären aber für eine qualifizierte Erfüllung der Aufgaben 
notwendig“ (Schönecker et al. 2021, S. 8; siehe auch Dworschak 2010b). 

In der Rechtsprechung werden der Schulbegleitung folgende Tätigkei-
ten zugeordnet (Schönecker et al. 2021, S. 50–65, v. a. S. 53): 
• Organisation des Arbeitsplatzes 
• ordnungsgemäßes Bereithalten der Unterrichtsmaterialien 
• Kontrolle und Einflussnahme auf das Verhalten 
• aufpassen, Informationen von der Tafel abzuschreiben 
• (simultane) Übersetzung des Unterrichts (= Gebärdendolmetscher) 
• Unterstützung beim Aufgabenverständnis und bei Konzentration 
• Wiederholung der Arbeitsanweisung 
• Ermutigung 
• Arbeitshaltung unterstützen, Anleitung zum Durchhalten/Arbeiten 
• Verweigerungshaltung und produktive Umleitung auffangen 
• Beaufsichtigung zur Vermeidung von Selbstgefährdung 
• Hilfe bei feinmotorischen Arbeiten 
• Ruhephasen ermöglichen; Schonraum ermöglichen und beaufsichti-

gen 
• Beruhigung 
• Überforderungssituationen erkennen und vermeiden 
• Hilfestellung bei der Zusammenarbeit mit Mitschüler*innen; Unterstüt-

zung bei Partner- und Gruppenarbeiten 
• Strukturierung von freien Unterrichtssituationen 
• Rückkopplung mit Lehrkraft 
• emotionale Stabilisierung 
• kleinschrittige Strukturierung bei offenen Lernangeboten 
• Hilfe im Sport- und Schwimmunterricht 

 
In der Rahmenleistungsbeschreibung des Rahmenvertrags des Landes 
Nordrhein-Westfalen (LRV NRW 2019, S. 27) werden exemplarisch fol-
gende Tätigkeiten für die Schulbegleitung angegeben, die teilweise über 
die zuvor in der Rechtsprechung genannten Tätigkeiten hinausgehen: 

 
• Unterstützung bei der Selbstversorgung und den gewöhnlichen Ver-

richtungen des täglichen Lebens 
zum Beispiel Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme, bei der Kör-
perpflege und Körperhygiene, bei den Toilettengängen und Übernahme 
anderer grundpflegerischer Leistungen. Unterstützung bei der Umset-
zung therapeutisch empfohlener Maßnahmen. 
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• Unterstützung zur Bewältigung des Schulalltags 
zum Beispiel Unterstützung zur Bewältigung des Schulwegs, während 
des gesamten Schulalltages im Schulgebäude und auch außerhalb des 
Schulgebäudes für Schulveranstaltungen. 

• Unterstützung bei der Strukturierung des Schulalltags 
zum Beispiel Unterstützung bei der Einrichtung und Organisation des 
Arbeitsplatzes, bei der Vorbereitung auf die folgende Unterrichts-
stunde, das Anreichen von Unterrichtsmaterial oder sonstige notwen-
dige Assistenzleistungen während des Unterrichts. 

• Unterstützung im Unterricht 
zum Beispiel Strukturierungshilfen, Unterstützung bei der Konzentra-
tion auf den Unterricht und auf die gestellten Aufgaben, Impulsgebung 
und Aufmerksamkeitslenkung. Begleitung und individuelle Betreuung 
bei erforderlichen Ruhepausen außerhalb des Klassenverbands. Assis-
tenz bei der Umsetzung einzelner im Unterricht geforderter Aufgaben-
stellungen. 

• Unterstützung bei der Kommunikation 
zum Beispiel Unterstützung beim Erlernen und beim Umgang mit non-
verbalen Kommunikationssystemen, aber auch Unterstützung bei der 
verbalen Kommunikation, Unterstützung als Gebärdendolmetscher. 

• Unterstützung im psychosozialen Bereich 
zum Beispiel Unterstützung zur sozialen Integration in die schulische 
Gemeinschaft, bei der Kommunikation im Klassenverband, bei dem 
Aufbau und bei der Pflege sozialer Kontakte mit anderen Schülern*in-
nen, Unterstützung in Krisensituationen und im Umgang mit zwanghaf-
ten Handlungen, deeskalierende Einwirkung bei herausforderndem 
Verhalten. 

• weitere unterstützende Aufgaben 
zum Beispiel für den Schulbesuch relevanter Informationsaustausch an 
der Schnittstelle zum Erziehungsberechtigten, zum Lehrpersonal, zu 
wichtigen Bezugspersonen oder zu Therapieangeboten.“ 

 
In der Regel sind die Tätigkeiten von Schulassistent*innen aber selten 
detailliert festgelegt und vielmals sind diese nicht aus den gesetzlichen 
Vorgaben, sondern lediglich aus der Rechtsprechung abzuleiten. In der 
Praxis werden Schulbegleitungen in der Regel als Individualleistungen 
bewilligt und durchgeführt, sodass der individuelle Unterstützungsbedarf 
der Klient*innen die konkreten Tätigkeiten bestimmt (Tegethoff 2021, 
S. 160), wodurch die Arbeitspraxis von Schulassistent*innen mitunter 
auch fern der eigentlich vereinbarten Aufgaben liegt. 

In der Forschung werden die Tätigkeiten in der Schulbegleitung in die 
Bereiche der „lebenspraktischen Aufgaben“, der „Aufgaben im didakti-
schen Bereich“ und der „Emotions- und Verhaltensregulation“ unterteilt. 
Dabei wird ein Schwerpunkt auf dem letztgenannten Aspekt konstatiert 
(Meyer 2017). 

Nach Dworschak (2012a, 2014) liegen bei Schüler*innen an Förder-
schulen, die Schulbegleitung in Anspruch nehmen, schwerere Beein-
trächtigungen vor als dies bei Schüler*innen an allgemeinen Schulen der 
Fall ist. An Letzteren stehen bei der Beantragung und Durchführung von 
Schulbegleitungen vor allem die Integration in den schulischen Kontext 
sowie das Lernen im Fokus, wohingegen bei Klient*innen an Förderschu-
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len die Aspekte Verhalten und Alltagsbewältigung überwiegen. Unterstüt-
zung bei der Pflege ist nur bei zehn Prozent der in der Studie Befragten 
der Grund für die Beantragung von Schulbegleitung (ebd.). 

Infolge dieser Vielfalt existiert auch hinsichtlich der Tätigkeiten in der 
Praxis eine breite Varianz. Hinzu kommen mitunter stark divergierende 
Erwartungen und Ansprüche der Träger, Schulen, individuellen Lehrkräfte 
und Eltern, die die Schulbegleiter*innen vor große Herausforderungen 
stellen (siehe unten). Markante Unterschiede der Art und Arbeitsschwer-
punkte der Assistent*innen liegen vor allem zwischen der Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen in entweder Förder- oder Regelschulen. 

Die Schulassistenz wird in der Regel durch eine 1:1-Begleitung er-
bracht, aber auch Pool-Lösungen werden nach § 112, Abs. 4 SGB IX um-
gesetzt, wenn dies nach § 104 SGB IX zumutbar ist (Dillmann et al. 2017). 
Dann begleitet ein*e Schulassistent*in zwei oder drei Kinder in derselben 
Klasse. Diese Option wird der Literatur sowie den Interviews nach bisher 
aber nur selten genutzt (Meyer 2017, S. 19) bzw. werden vielerorts noch 
erste Ansätze dieser Option implementiert und evaluiert (Kißgen et al. 
2019). Zudem beschränkt die Schulbegleitung sich nicht nur auf den Un-
terricht, sondern kann auch Ganztagsangebote und zum Beispiel Klas-
senfahrten umfassen (Deutscher Bundestag 2016b, S. 284). 

 
 

7.2.2 Kostenträger und Refinanzierung 
 

In ihren Anfängen wurde Schulbegleitung mitunter über die Krankenkas-
sen finanziert. Mittlerweile unterscheidet sich die Rechtsgrundlage für 
eine Schulassistenz in Abhängigkeit von der Behinderung des Kindes 
oder Jugendlichen: 
• § 35a SGB VIII ist anwendbar für Kinder und Jugendliche, die seelisch 

behindert sind oder von seelischer Behinderung bedroht sind. Hier 
handelt es sich um eine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe, die als 
„Hilfe in ambulanter Form“ (§ 35a Abs. 2) umgesetzt wird. Die Entschei-
dung über die Bewilligung der Leistung trifft das Jugendamt. 

• § 112 SGB IX ist anwendbar für Kinder mit geistiger und körperlicher 
Behinderung als „Hilfen zu einer Schulbildung“ (§ 112 Abs. 1) und Leis-
tung der Eingliederungshilfe. (Mit dem Bundesteilhabegesetz fällt die 
Schulbegleitung nun statt SGB XII unter „Leistungen zur Teilhabe an 
Bildung“ im § 112 SGB IX.) Die Entscheidung über die Bewilligung der 
Leistung trifft der jeweilige Träger der Eingliederungshilfe im Rahmen 
des Gesamtplanverfahrens. 
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Die getrennten Zuständigkeiten werden bereits seit Längerem kritisiert, 
da beispielsweise unterschiedliche Bewilligungsschwellen konstatiert 
werden, wobei praktische Folgen nur schwer abzuschätzen sind (Fe-
gert/Schepker 2014; Banafsche 2012). Ab 2028 gilt die alleinige Zustän-
digkeit der Kinder- und Jugendhilfe. 

Trotz des übergreifenden UN- und Bundesrechts liegen die einzelne 
Verwaltung und Finanzierung sowie die entsprechende Ausgestaltung der 
Inklusionsvorhaben in der Hand des jeweiligen Bundeslandes. Die Länder 
haben ihre Schulgesetze gemäß dem Art. 24 UN-BRK individuell ange-
passt, wodurch verschiedene Schulgesetze unter Berücksichtigung inklu-
siven Schulunterrichts entstanden (Aktion Mensch o. J. a, S. 10; Klemm 
2020, S. 36; Knaack 2006). Kostenträger für die Schulbegleitung sind in 
der Regel die Kommunen. 

Allerdings unterscheidet sich die Zuständigkeit für die Refinanzierung 
nicht nur in Abhängigkeit von der rechtlichen Grundlage, sondern auch je 
nach Bundesland. Bei Leistungen nach § 35a SGB VIII sind in der Regel 
die Jugendämter zuständig. Bei Leistungen nach § 112 SGB IX hat sich 
die Zuständigkeit im Zuge der Reform des Bundesteilhabegesetzes ver-
ändert (siehe auch Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz 2021). 

Meist liegt die Zuständigkeit entweder bei den Ländern oder bei den 
kreisfreien Städten und Kreisen oder in Bayern bei den Bezirken. In den 
Bundesländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz unterscheiden sich die Kostenträger im Rahmen des soge-
nannten Lebensabschnittsmodells in Abhängigkeit vom Alter der leis-
tungsberechtigten Person. Dies betrifft auch die Schulassistenz. 

Zudem gibt es in Bundesländern wie zum Beispiel in Baden-Württem-
berg (Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli-
sche Inklusion) und NRW (Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwen-
dungen für die schulische Inklusion) gesetzliche Regelungen, um einen 
finanziellen Ausgleich der Kommunen durch das Land zu schaffen. 

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang auch die Problematik des 
„Dschungels des Beantragungsverfahrens“, die sich aus den komplizier-
ten und uneinheitlichen Beantragungsverfahren für eine Schulbegleitung 
zwischen Schule, Jugend- bzw. Sozialamt sowie Erziehungsberechtigten 
ergibt: Hier droht das Wohl des Kindes bzw. der/des Jugendlichen in den 
Hintergrund zu treten, weswegen in der Literatur eine Umkehr der Be-
weispflicht angestrebt wird, um den Bewilligungsprozess in der Schulas-
sistenz deutlich zu erleichtern (Demmer/Heinrich/Lübeck 2017, S. 8). 

Die tarifliche Eingruppierung der Beschäftigten erfolgt je nach Bundes-
land, Landkreis und Einrichtung unterschiedlich. Bislang wird diese Tätig-
keit im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) nicht abgebildet. 
Die Kosten für die Schulbegleitung sind sehr unterschiedlich, je nachdem, 
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ob es sich um Fachkräfte oder um Beschäftigte ohne einschlägige Aus-
bildung handelt. Wie zuvor dargelegt liegt die Frage nach der erforderli-
chen Qualifikation in der Regel im Ermessen der zuständigen Sachbear-
beitenden in Abhängigkeit von der Bedarfslage des Kindes sowie den re-
gionalen Vorgaben. 

In der Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst im öffentlichen 
Dienst im Jahr 2022 hat ver.di die prekären Arbeitsbedingungen in der 
Schulbegleitung thematisiert und eine angemessene Eingruppierung der 
Schulassistent*innen ohne Qualifikation gefordert. Im Zuge dessen ver-
pflichteten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft zu weiteren Gesprächen, 
die jedoch bislang zu keinem Ergebnis führten. 

Generell gilt die Schulassistenz als ein Bereich, der unterfinanziert ist, 
was sich auf Bezahlung und Arbeitsbedingungen auswirkt (Schindler 
2021, 14 f.). Teilweise liegen Stundenlöhne für Nicht-Fachkräfte auf Höhe 
des Mindestlohns oder nur knapp darüber. Allerdings gibt es auch hier 
deutliche Unterschiede, insbesondere zwischen Stadt und Land sowie 
zwischen Betrieben mit und ohne Tarifvertrag. 

 
 

7.2.3 Umfang und Nutzung von Schulassistenz 
 

Allgemein ist sowohl für die Berechtigung als auch für die Bewilligung von 
Schulassistenzen eine deutliche Zunahme zu verzeichnen. Aufgrund der 
zunehmenden Umsetzung des Rechts auf inklusive Bildung nach § 24 
UN-Behindertenrechtskonvention, die „das Recht von Menschen mit Be-
hinderungen auf Bildung […] ohne Diskriminierung und auf der Grundlage 
der Chancengleichheit“ normiert, gewinnen die Eingliederungshilfe und 
insbesondere auch die Schulbegleitung zunehmend an Bedeutung. 

2019 wurden 109.200 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII für Kin-
der und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung bewilligt, was ge-
genüber 2009 (42.600 Gewährungen) einem Anstieg von 156 Prozent 
entspricht (Destatis 2020; siehe Abbildung 3). Die Arbeitsstelle Kinder- 
und Jugendhilfestatistik (HZE Monitor o. J.) geht für 2019 unter Berück-
sichtigung sowohl des Bestands am 31.12. als auch der beendeten Hilfen 
mit 124.336 Fällen von einer noch höheren Zahl aus. Teil dieser Einglie-
derungshilfen sind nicht nur Schulbegleitungen, sondern auch andere 
Leistungen. 

Für den größeren Teil dieses Anstiegs ist aber die Förderung von 
Schüler*innen verantwortlich, die in den letzten zehn Jahren überpropor-
tional zunahm: gegenüber 2009 um 72 Prozent auf 99.800 Kinder und Ju-
gendliche im Schuljahr 2019/20 (Statistisches Bundesamt 2021). Die Ein-
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gliederungshilfen weisen eine jährliche Steigerung zwischen sechs und 
zehn Prozent auf (Fendrich/Pothmann/Tabel 2018, S. 47 f.). 

 
 

Abbildung 3: Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit 
seelischer Behinderung nach Alter, Vergleich der Jahre 2009 und 2019 

 

 
 

Quelle: Destatis 2020 
 
 

Mit Blick auf die Schulbegleitungen, die einen Teil der Eingliederungshil-
fen darstellen, ist hervorzuheben, dass hierbei Schulbegleitungen auf Ba-
sis von § 112 SGB IX zur Eingliederungshilfe bei geistiger und körperlicher 
Behinderung noch nicht berücksichtigt sind. Die Forschungsliteratur geht 
aber davon aus, dass diese zu etwa gleichen Teilen gewährt wird (Lind-
meier/Polleschner 2014; Meyer 2017, S. 18; Deger/Puhr/Jerg 2015). 

Weitere Datenpunkte hinsichtlich des Umfangs und der Relevanz von 
Schulassistenzen sind erstens die zunehmende Unterrichtung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Förderbedarf an regulären Schulen. In den 
letzten zehn Jahren bis zum Schuljahr 2020/21 ist die Anzahl der Integra-
tionsschüler*innen um den Faktor 2,5 auf 251.583 gestiegen (eigene Be-
rechnungen auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamts; dabei 
fehlen Daten für das Saarland; siehe auch Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2020). Zweitens ist in den letzten Dekaden die Prävalenz 
bezüglich seelischer Behinderungen wie ADHS, Autismus und anderen 
deutlich angestiegen. 
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Während infolge der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskon-
vention noch davon ausgegangen wurde, dass Schulbegleitung ein vo-
rübergehendes Phänomen sei, zeigt die Praxis, dass dies nicht der Fall 
ist (Schönecker et al. 2021, S. 10). Das lässt sich insbesondere an der in 
den letzten zehn Jahren deutlich angestiegenen Zahl der speziell geför-
derten Schüler*innen um 19 Prozent auf 557.100 Schüler*innen im Schul-
jahr 2019/2020 ablesen (Statistisches Bundesamt 2021). 

Allgemein ist bundesweit die Inklusionsquote, die die Anzahl der Schü-
ler*innen benennt, die in einer Regelschule gefördert werden, zwischen 
den Schuljahren 2008/2009 und 2018/2019 von einem Prozent auf drei 
Prozent gestiegen (Aktion Mensch o. J. b). Damit verbunden ist auch ein 
Anstieg der Bewilligungen von Schulassistenzen von 26.000 im Jahr 2010 
auf bereits mehr als doppelt so viele im Jahr 2016 (siehe Abbildung 4 aus 
Schindler/Schindler 2021). 

Aus dem Bildungsbericht 2014 (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2014, S. 171) und dessen Fokus auf Behinderung ist bekannt, dass 
im Jahr 2010 40.156 Kinder und Jugendliche mit geistigen, körperlichen 
oder seelischen Behinderungen Eingliederungshilfen im Zusammenhang 
mit schulischer Bildung erhielten. 

In der Region Hannover haben sich die Fallzahlen junger Menschen 
mit Anspruch auf Schulassistenz zwischen 2013 und 2019 von 627 auf 
1.384 sogar verdreifacht (Klemm 2020, S. 35). Und für Nordrhein-West-
falen wird zwischen den Schuljahren 2000/2001 und 2010/2011 von ei-
nem dreißigfachen Anstieg berichtet (Kißgen et al. 2013). Es zeichnet 
sich also eine sehr deutliche und stetige Zunahme der Gewährung und 
Nutzung von Schulbegleiter*innen ab (Meyer 2017; Dworschak 2014; Kiß-
gen et al. 2013; Schindler 2020; Lindmeier/Polleschner 2014; Rauschen-
bach et al. 2019; Herz/Meyer/Liesebach 2018). 
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Abbildung 4: Bewilligungszahlen Schulassistenz 
 

 
 

Quelle: Schindler/Schindler 2021, S. 4 
 
 

Im Detail lassen sich Umfang und Entwicklung von Schulbegleitungen al-
lerdings nur begrenzt bestimmen. Hintergrund ist, dass diese erstens auf 
unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (§ 35a SGB VII und § 112 SGB IX) 
und damit auch unterschiedlichen Kostenträgern beruhen. Und zweitens 
wird in der Einrichtungs- und Personalstatistik der Arbeitsbereich der Ein-
gliederungshilfen für junge Menschen mit Behinderungen nicht ausgewie-
sen. In der Folge existieren Datenlücken, die es nur näherungsweise 
möglich machen, die Anzahl an Schulassistent*innen in Deutschland zu 
bestimmen, wie auch das Statistische Bundesamt ebenso wie die 16 deut-
schen Landeskultusministerien auf Anfrage bestätigen. 

Das Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern teilt zudem auf An-
frage mit, „dass die Anzahl der Personen, die in Mecklenburg-Vorpom-
mern als Integrationshelfer/innen tätig sind, […] durch die Landesregie-
rung statistisch nicht erfasst [wird]“. Mehr noch: Eine „entsprechend auf-
wändige Abfrage bei den Trägern der Eingliederungshilfe bzw. den Ju-
gendhilfeträgern […] für den gewünschten Zeitraum von 10 Jahren [ist] 
aus Zeit- und Umfangsgründen auch gar nicht leistbar.“ 

Vereinzelt gibt es aus Bundesländern Erhebungen hinsichtlich der An-
zahl an Schulbegleiter*innen – zum Beispiel waren 2016 in Baden-Würt-
temberg 3.894 tätig, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 
16 Prozent entspricht (Fegert 2019, S. 8). Da die Bundesländer sich be-
züglich der Förderquote infolge differenter Diagnose- und Zuweisungs-
verfahren erheblich unterscheiden (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2020, S. 117), lassen sich diese Daten nicht verallgemeinern. Weil 
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zudem beispielsweise der Bereich der Eingliederungshilfe nicht gesondert 
in den Einrichtungs- und Personalstatistiken geführt wird, existieren keine 
weiteren Angaben zu den beschäftigten Personen. 

Auf Basis der zuvor dargelegten Untersuchungen und mit Blick auf die 
Entwicklung kann für 2022 von 60.000 Schulassistent*innen ausgegan-
gen werden. Hervorzuheben ist dabei der voraussichtlich anhaltende 
Trend einer Zunahme von Schulbegleitungen. So nimmt die Anzahl an 
Integrationsschüler*innen weiter zu und bei den nachkommenden Jahr-
gängen zeichnet sich im Rahmen der Gewährung von Eingliederungshil-
fen in Angeboten der Kindertagesbetreuung ebenso eine deutliche Zu-
nahme ab, die darüber hinaus mit zunehmendem Alter noch weiter an-
steigt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, S. 88). 

Auch mit Blick auf den zunehmenden Ausbau schulischer Ganztagsan-
gebote ist demnach anzunehmen, dass der Bedarf an Schulbegleitungen 
in Zukunft noch stärker zunimmt. Diesen Eindruck bestätigen auch die 
kontaktierten Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Die Nachfrage nach Ar-
beitskräften in der Schulassistenz habe demnach enorm zugenommen: 
„Wir stoßen zunehmend an unsere Grenzen und können die Nachfrage 
nicht immer bedienen. In dieser Geschwindigkeit finden wir gar nicht aus-
reichend neue Leute, die die bewilligten Schulbegleitungen auch über-
nehmen. Auch wenn meist keine gesonderten Qualifikationen gefordert 
werden, ist nicht jeder für diese Aufgabe geeignet“. 

 
 

7.2.4 Qualifikationsanforderungen und 
Beschäftigtenstruktur 

 
Schulassistent*innen mit hoher fachlicher Qualifikation können auch in 
der sozialpädagogischen Arbeit an Schulen wichtige Impulse setzen (Te-
gethoff 2021), sodass eine Aufwertung der Qualifizierungs- und damit 
auch des Beschäftigungsprofils notwendig wäre. Im Kontrast dazu exis-
tieren aber erstens bundes- und oft auch landesweit keine einheitlichen 
Standards, geschweige denn eine einheitliche Definition des Tätigkeits-
felds (Czempiel 2019, S. 259 f.) und zweitens werden nur selten spezifi-
sche Qualifikationen von Schulbegleiter*innen gefordert. 

Die derzeit außerordentlich differenten Qualifikationsanforderungen 
führen zu einer großen Bandbreite bei den beschäftigten Schulassis-
tent*innen: Während etwa das Jugendamt Hannover ausschließlich Fach-
personal einstellt, überrascht es nicht, dass in der Schulassistenz auch 
zahlreiche Beschäftigte ohne einschlägige Ausbildung tätig sind. 

So heißt es in der Rahmenleistungsbeschreibung Schulbegleitung (An-
hang zum Landesrahmenvertrag) für NRW: „Als Schulbegleiter*innen 



HEILAND: BRANCHENANALYSE BEHINDERTENHILFE | 80 

können angelernte Kräfte eingesetzt werden, Kräfte mit pädagogischen 
Vorerfahrungen bis hin zu Kräften mit einer einschlägigen Berufsaus- 
bildung, wie zum Beispiel Erzieher*innen, Heilerziehungspfleger*innen, 
Heilpädagog*innen.“ 

Dabei wird unterschieden zwischen „Hilfen und Unterstützungsleistun-
gen für die Alltagsbewältigung, die keiner besonderen Qualifikation be-
dürfen“ und „besondere Unterstützungsleistungen, für die fachliche Vor-
erfahrungen oder eine einschlägige fachliche Qualifikation erforderlich 
sind“ (LRV NRW 2019, S. 29). In der Regel entscheidet der Kostenträger 
über die Frage der erforderlichen Qualifikation der Schulassistenz vor 
dem Hintergrund des individuellen Förderbedarfes des Kindes. Für diese 
Entscheidung gibt es aber keine bundesweit einheitliche Orientierung. 

Dabei besteht theoretisch für Schulbegleiter*innen nach SGB VIII (Kin-
der- und Jugendhilfe) ein Fachkräftegebot (Kinder- und Jugendhilfe) 
(Geist 2017). Hier ist in § 72 festgehalten, dass in der Kinder- und Jugend-
hilfe auch entweder eine der „Aufgabe entsprechende Ausbildung“ oder 
„besondere[ ] Erfahrungen in der sozialen Arbeit“ die Grundlage für Be-
schäftigte sein sollten (siehe dazu auch AGJ 2014a). Für die Teilhabe an 
Bildung (SGB IX) ist dies aber nicht der Fall. In anderen Ländern lässt 
sich ebenso beobachten, dass zur Unterstützung von Schüler*innen zu-
nehmend nicht professionell ausgebildete Hilfskräfte zum Einsatz kom-
men (Meyer 2017, S. 23). 

In der deutschen Praxis zeigt sich, dass trotz der spezifischen päda-
gogischen Anforderungen an Schulbegleitungen (siehe oben) Kostenträ-
ger wie auch Leistungsanbieter häufig davon ausgehen, dass Schulbe-
gleitung keiner spezifischen pädagogischen Qualifikation bedarf, wenn 
nicht ein spezielles Wissen insbesondere im Kontext von Verhaltensauf-
fälligkeiten erforderlich ist: „In der Regel ist Hilfspersonal und bei spezifi-
schen Bedarfen Fachpersonal einzusetzen“ (Scheytt 2019, S. 11) und 
meist werden vonseiten der Ämter nur Stundensätze für Helfertätigkeiten 
finanziert (Dworschak 2010a; Meyer 2017, S. 13). 

Es wird betont, dass der Einsatz von „Nicht-Fachkräften“ in der Schul-
begleitung rechtlich möglich ist, dass aber sichergestellt werden muss, 
dass die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen angemessen erbracht 
werden (Schönecker et al. 2021, S. 76). Entsprechend hänge die notwen-
dige Qualifikation vom spezifischen Förderbedarf der Klient*innen ab 
(ebd.; Dworschak 2010b; Dillmann/Wildanger 2014). 

Im Kontrast dazu betont Hoyer (2017, S. 125), dass „Schulbegleitung 
als hochkomplexe Aufgabe verstanden werden muss, die ein erhebliches 
Maß an Professionalisierung erfordert“. Interviewte Schulbegleiter*innen 
berichten von Überforderung infolge einer fehlenden Ausbildung und Wei-
terbildung für die Begleitung von Menschen mit Behinderung: 
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„Man wird komplett ins kalte Wasser geworfen. Es sagt dir vorher niemand, 
das und das und das kann man machen. Es ist so, guck mal was der Junge 
braucht und dann gibst du ihm das oder halt nicht. Und man hat keine 
Fortbildung währenddessen oder so, dass man sich mal austauscht […]. 
Man muss es irgendwie entweder wissen, wie es geht, manche sind ja 
auch als Erzieher oder so in dem Job, aber viele sind Studenten, die sitzen 
dann da halt auch wie ich und sind dann so: ‚War das jetzt ok, was ich 
gemacht habe, wie ich das geregelt habe. Ich weiß nicht so genau, was 
der Anspruch ist.‘“ 
 

In den Interviews heben die befragten Schulbegleiter*innen und Vertre-
ter*innen von Trägern entsprechend hervor, dass der Einsatz von Fach-
kräften nur selten erfolgt: 

 
„Wir haben fast nie einen Fall, der einer besonderen Qualifikation der As-
sistenten bedarf – bzw. der Bedarf für eine qualifizierte Schulbegleitung 
wird nur selten bewilligt. Aber es ist nicht selten, dass wir fachlich qualifi-
zierte Personen haben, die zum Beispiel Pädagogik studieren oder früher 
als Erzieherin tätig waren. Die werden dann aber trotzdem nur als Hilfs-
kräfte eingruppiert.“ 
 

Und angesichts der rasant zugenommenen Nachfrage ist von einer Ab-
nahme der Qualifizierungsstandards auszugehen: „Wir stellen jeden ein, 
der halbwegs taugt“, bestätigt eine Mitarbeiterin eines Trägers mit Perso-
nalverantwortung auf Anfrage. 

Mit Blick auf die Sozialstruktur von Schulassistent*innen zeigt sich, 
dass die (Teil-)Branche mit einem Frauenanteil von gut 75 Prozent weib-
lich und vornehmlich von Beschäftigten im Alter zwischen 30 und 40 Jah-
ren geprägt ist (Schindler 2021, S. 15; Schindler 2020, S. 4). In einer an-
deren Studie lag der Frauenanteil bei 86 Prozent und das durchschnittli-
che Alter bei 41 Jahren (Henn et al. 2014). Schulassistent*innen verfügen 
in der Regel über einen mittleren oder höheren Bildungsabschluss, aber 
nur in 30 bis 50 Prozent der Fälle über eine pädagogisch-soziale oder 
pflegerische Qualifikation (Schindler 2021; Schindler 2020). 

In einer Studie von Schulbegleiter*innen in der Stadt Oldenburg waren 
38 Prozent der Befragten ohne oder ohne pädagogische/pflegerische 
Ausbildung und 47 Prozent waren in irgendeiner Form im Bereich der 
Pflege oder Pädagogik ausgebildet (Lindemann/Schlarmann 2016, 
S. 268). In derselben Studie zeigte sich, dass über die Hälfte (55 Prozent) 
über weniger als zwei Jahre Arbeitserfahrung als Schulbegleiter*innen 
verfügt, was die hohe Fluktuation der Beschäftigten in diesem Feld belegt 
(ebd.). 

In anderen stichprobenartigen Studien wird von einer Fachkraftquote 
von etwa 50 Prozent ausgegangen (Henn et al. 2014; Beck/Dworschak/ 
Eibner 2010). Allerdings geht damit nicht automatisch einher, dass diese 
qualifizierten Arbeitskräfte auch entsprechend ihrer Ausbildung als Fach-
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kräfte eingruppiert und demgemäß entlohnt werden. Für Oberbayern führt 
Dworschak (2016) aus: 

 
„Die Kostenträger gehen häufig davon aus, dass die Schulbegleiterinnen 
und Schulbegleiter in der Regel keine berufliche Vorbildung im erzieheri-
schen, pädagogischen oder pflegerischen Bereich benötigen. In diesen 
Fällen werden die Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter als (unqualifi-
zierte) Hilfskräfte eingestuft. 
In begründeten Fällen können aber auch qualifizierte Hilfskräfte (z. B. Heil-
erziehungspflegehelfer) oder Fachkräfte (z. B. Heilerziehungspfleger) ge-
nehmigt werden. Beim Bezirk Oberbayern bspw. verteilen sich die Qualifi-
kationen folgendermaßen: fünf Prozent Fachkräfte, 16 Prozent qualifi-
zierte Hilfskräfte und 79 Prozent (unqualifizierte) Hilfskräfte (diese Zahlen 
beziehen sich auf Schulbegleitung an allgemeinen Schulen und Förder-
schulen gleichermaßen).“ 
 

Trotz der geringen qualifikatorischen Anforderungen ist es nicht selten, 
dass zu wenige Menschen für die Assistenzen zur Verfügung stehen, so-
dass bei Schuljahresbeginn nicht immer alle bewilligten Anträge auch re-
alisiert werden können und die Klient*innen dann den Unterricht ohne Un-
terstützung oder in seltenen Fällen gar nicht besuchen (betanet 2025). 
Diese Herausforderung verschärft sich mit der weiterhin zunehmenden 
Bewilligung von Schulbegleitungen. 

Ein befragter Personalverantwortlicher eines Trägers erläutert: „Es 
wird zunehmend schwerer, ausreichend Personen für die Schulassistenz 
zu finden, und die Nachfrage nimmt immer weiter zu. Wir sind eigentlich 
ständig auf der Suche – auch weil die meisten diesen Job nicht lange ma-
chen und natürlich, weil die Bezahlung für viele nicht reizvoll ist.“ 

 
 

7.2.5 Herausforderungen: Prekäre Arbeit und 
„Rollenprekariat“ 

 
Aus der ausgesprochen dürftigen Standardisierung und Verregelung er-
geben sich für Beschäftigte in der Branche Schulbegleitung drei zentrale 
und einander verstärkende Herausforderungen, die im Folgenden näher 
ausgeführt werden sollen und die für eine gewerkschaftliche Bearbeitung 
besonders wichtig erscheinen: 

Erstens handelt es sich um prekäre Arbeit, und zwar sowohl im Bereich 
der Fachkräfte als auch der Nicht-Fachkräfte; zweitens finden sich Be-
schäftigte in der Schulassistenz häufig in einer Situation der unklaren De-
finition ihrer eigenen Rollen im Schulbetrieb wieder; drittens ergibt sich 
aus den beiden genannten Punkten, dass Schulassistent*innen (bislang) 
über ausgesprochen beschränkte Machtressourcen verfügen. Gleichzei-
tig lassen sich aber durchaus Ansätze für eine Stärkung dieser Hand-
lungskompetenzen identifizieren. 
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Schulassistenz als prekäre Arbeit 
Schulassistenz als (Teil-)Branche erfüllt in vielen Fällen zentrale Kriterien 
prekärer Arbeit (Brinkmann/Dörre/Röbenack 2006; Hammer 2022; Hein-
rich/Lübeck 2013). Zum einen gibt es Schulassistent*innen, die nicht an-
gestellt sind, sondern auf Honorarbasis arbeiten. Die Göttinger Schulbe-
gleitungsstudie identifiziert ein Viertel der Schulbegleitungen als Hono-
rarkräfte (Meyer 2017, S. 68). Allerdings basiert diese Erhebung mit 47 
Befragten auf einer sehr begrenzten Stichprobe. 

In den im Rahmen der Branchenanalyse durchgeführten Interviews 
wurde verschiedentlich betont, dass die Beschäftigung von Schulbeglei-
ter*innen als Honorarkräfte eher selten der Fall sei. Rechtlich existieren 
zur Frage der Selbstständigkeit von Schulassistent*innen konträre Urteile, 
wobei besonders der „wirkliche Geschäftsinhalt“ sowie die Frage nach der 
gleichzeitigen Tätigkeit für verschiedene Träger entscheidend ist (Ober-
lander 2018). 

Relevanter hinsichtlich der Prekarität von Schulassistenzen ist die 
starke Verbreitung befristeter Arbeitsverhältnisse. Während die Nach-
frage nach Schulassistent*innen zwar enorm gestiegen ist, werden Ar-
beitsverträge oftmals auf ein Schuljahr befristet und anschließend ggf. 
(nicht) verlängert. Mit dieser Befristungspolitik halten sich Träger die Mög-
lichkeit der (Nicht-)Weiterbeschäftigung offen. „Gute Beschäftigte können 
wir weiterbeschäftigen“, argumentiert eine Befragte eines Trägers und er-
gänzt: „Und solche, die weniger passen, sind dann auch meist raus.“ 

Damit wird auch das Disziplinierungspotenzial einer befristeten Be-
schäftigung deutlich, sodass Schulassistent*innen in einer ausgeprägten 
Abhängigkeit von der Einschätzung von Träger, Schule und Eltern sind. 
Dies hängt auch damit zusammen, dass der Kostenträger die Leistung in 
Abhängigkeit vom Förderbedarf des Kindes nur befristet bewilligt. Zuwei-
len sind die Arbeitsverträge an diese Versorgungsverträge gekoppelt. 

Dies führt dazu, dass bei längerer Krankheit des Kindes oder der*des 
Jugendlichen, Umzug oder Wechsel der Schule der Vertrag endet. Eine 
befragte Schulassistentin beschreibt: „Die sind befristet, immer bis zum 
Schuljahresende. Also egal wann die anfangen, ist das immer befristet bis 
zum 31.7. des aktuellen Schuljahres, weil die Hilfen für das Kind immer 
nur bewilligt sind bis dann und danach schaut man ja nochmal weiter.“ 

Eine andere Interviewpartnerin beschreibt, dass sie nur aufgrund des 
absehbaren langfristigen Unterstützungsbedarfs eines Kindes etwas 
mehr Beschäftigungssicherheit habe: „Nur dadurch, dass ich beim ersten 
Kind schon ein Rolli-Kind habe, wo man absehen konnte, dass das wei-
terlaufen muss, lief mein Vertrag auch durchgehend.“ 

Neben der damit einhergehenden Zukunftsunsicherheit hat die Befris-
tungspolitik aber auch eine monetäre Seite: Denn über die Sommerferien 
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werden Schulassistent*innen häufig nicht beschäftigt. Da infolgedessen 
bei vielen Beschäftigten nicht zwölf Monate Beschäftigungszeit zusam-
menkommen, diese aber eine Leistungsvoraussetzung für die Inan-
spruchnahme der Arbeitslosenversicherung darstellen, erhalten diese 
Personen dann kein Arbeitslosengeld, sondern müssen Grundsicherung 
für Arbeitssuchende beantragen. In Verbindung mit der üblichen Verbrei-
tung von Teilzeitbeschäftigungen im Feld der Schulassistenz sind die Ar-
beitenden einer besonderen Prekarität ausgesetzt. 

Die objektiv prekäre Lage infolge von geringer Entlohnung, Teilzeitbe-
schäftigung und Befristung wird von einigen Befragten subjektiv nur be-
dingt als Belastung empfunden. Für sie ist ihre Tätigkeit als Schulassis-
tent*in eine Übergangsbeschäftigung und/oder ein Zubrot. Eine Untersu-
chung hält aber fest: „Gerade die Verbindung mehrerer prekärer Merk-
male führt dazu, dass die Flexibilisierung der Arbeitskraft nicht als Vorteil 
empfunden werden kann“ (Hammer 2022, S. 31). 

Einhellig geben die Interviewten aber an, dass diese Tätigkeit als aus-
schließliche Einkommensquelle nicht ausreichend ist. Befragte Assis-
tent*innen wie auch Vertreter*innen von Trägern geben an, dass die Be-
zahlung für ungelernte Quereinsteiger*innen „ganz ok“ sei. 

Auch werde die Unsicherheit der weiterführenden Beschäftigung durch 
den fortwährenden und sogar zunehmenden Bedarf an Schulassistent*in-
nen relativiert, doch fehle damit trotz allem eine verlässliche Planungssi-
cherheit: „Klar, ich kann schon davon ausgehen, dass es immer wieder 
neue Kinder gibt, die eine Assistenz brauchen. Aber eine Garantie gibt 
mir dafür keiner. Letztendlich wird die Unsicherheit bei uns abgeladen. 
Und deshalb machen das auch nur wenige über einen längeren Zeit-
raum.“ 

Eine andere Befragte beschreibt: 
 
„Das ist überhaupt kein sicherer Arbeitsplatz, das kann man in keinster 
Weise sagen. Das ist auch wirklich kein Arbeitsplatz, wo ich von eine Fa-
milie ernähren könnte oder wo ich die Sicherheit habe […]. Das Kind, da 
kann ein Schulwechsel erfolgen, die Eltern können sagen, diese Teilha-
beassistenz passt jetzt nicht zu unserem Kind, wir möchten gerne wech-
seln. Da gibt es tausend Gründe, mein erstes Rolli-Kind ist verstorben nach 
neun Jahren, das ist auch ein Grund… Also du hast keine Sicherheit.“ 

 
Aufgrund der zuvor dargelegten hohen Unsicherheiten und der spezifi-
schen Anforderungen bedient sich die Schulassistenz aus einem spezifi-
schen Pool potenzieller Arbeitskräfte. Einhellig beschreiben die Befrag-
ten, dass Schulassistent*innen in der Regel Personen sind, die entweder 
ihre Arbeitszeiten flexibel anpassen können bzw. durch eigene Sorgever-
pflichtungen an die Schulzeiten gebunden sind und die grundsätzlich fi-
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nanziell abgesichert sind, aber zusätzlich einen Nebenverdienst benöti-
gen. Eine Befragte beschreibt zum Beispiel: 

 
„Also diesen Job führen eigentlich junge Leute aus, die direkt vorm Stu-
dium stehen oder mal ein Jahr wie ein FSJ oder halt eben Leute, die wieder 
einsteigen und kleine Kinder haben, wie bei mir. Das war bei mir damals 
der Grund, dass ich gesagt habe, ich geh in die Schule, dann bin ich mit-
tags zu Hause bei den Kindern und habe die Ferienzeit auch frei.“ 
 

Damit einher geht zugleich eine hohe Fluktuation der Beschäftigten ohne 
einschlägige Ausbildung. Es wird beschrieben, dass nur wenige dieser 
Tätigkeit über einen längeren Zeitraum nachgehen. Einer Studie zufolge 
geben über 60 Prozent der Befragten Schulbegleiter*innen an, dass sie 
diese Tätigkeit drei Jahre oder kürzer ausüben, und ein knappes Drittel 
davon arbeitet nicht länger als ein Jahr in der Schulassistenz (Dworschak 
2012b). Diese ausgeprägte Fluktuation und die hohe Teilzeitquote sind 
Resultat der prekären Arbeitsbedingungen und stehen einer Professiona-
lisierung des Feldes der Schulassistenz im Weg. 

Für Schulassistent*innen ohne einschlägige Ausbildung ergibt sich ein 
schlecht bezahltes und unsicheres Betätigungsfeld: Sie arbeiten nicht sel-
ten in Teilzeit und befristet, und verfügen zudem über keine Aufstiegs-
chancen im Kontext des Trägers, der sie beschäftigt. Nach Angabe eines 
Trägers stellt die Schulassistenz daher für viele Beschäftigte auch eine 
bloße Zwischenstation dar – sofern es ihnen gelingt, sich durch Qualifi-
zierung oder Fremdbewerbung der prekären Arbeit der (Teil-)Branche zu 
entziehen. 

Erschwerend wirken die prekären Spezifika der Schulassistenz, wenn 
diese Tätigkeit in Vollzeit ausgeübt wird. Dann bietet die Flexibilität keine 
Vorteile mehr, das Gehalt ist gering und eine verlässliche Zukunftspla-
nung ist infolge der Befristung nicht möglich (Hammer 2022, S. 27). Aller-
dings scheint Vollzeit in der Schulassistenz gemäß der klientenspezifi-
schen Tätigkeiten die Ausnahme zu sein. 

In der nach wie vor am weitesten verbreiteten Organisationsform der 
Schulassistenz, der 1:1-Begleitung, kommt noch das strukturelle Problem 
hinzu, dass Befristung und Gehalt der Stellen von Schulassistent*innen 
häufig an die „Defizite des Kindes“ gekoppelt sind: Verbessern sich 
diese – wird also das Förderziel erreicht –, machen sich Schulassis-
tent*innen paradoxerweise selbst überflüssig (Dittmann/Kühnel/Metzdorf-
Scheithauer 2021, S. 175). Hierbei ist zwar eine Zuweisung zu einem 
neuen Kind möglich, was aber meist einige Zeit dauert. 

Eine Lösung für die prekäre Beschäftigung könnten hierbei Pool-Lö-
sungen (zum Beispiel „Schulpool“, „Trägerpool“) oder regionale Infra-
strukturmodelle sein, in denen ein festes Team von Schulassistent*innen 
zum Beispiel in Kleingruppen Begleitungen organisiert. Diese alternativen 
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Organisationsformen könnten den prekären Charakter der 1:1-Begleitung 
abschwächen (Dittmann/Kühnel/Metzdorf-Scheithauer 2021, S. 172 ff.). 

Allerdings beschreiben einige Befragte auch die Ambivalenzen, die mit 
diesen Pool-Modellen einhergehen. So wird das Aufteilen der Verantwor-
tung und die Möglichkeit, Vertretungen zu organisieren, als Entlastung 
wahrgenommen, demgegenüber wird aber die Betreuung mehrerer Kli-
ent*innen mit oft sehr unterschiedlichem Förderbedarf als „unmöglich“ 
und als große Herausforderung empfunden. 

Der Anteil prekärer Beschäftigung ist mit Blick auf Bezahlung und Be-
fristung hoch, was sich negativ für Beschäftigte wie auch Klient*innen aus-
wirkt. Hierfür gibt es ein zunehmendes Problembewusstsein auch außer-
halb der Gewerkschaften (Lebenshilfe 2015, S. 13; DV o. J. b, S. 16). 
Handlungsbedarf besteht insbesondere bei der Tarifierung der Nicht-
Fachkräfte. Auch wird vorgeschlagen, Schulassistent*innen an Schulen 
anzustellen und flexibel für den individuellen Bedarf der Schüler*innen 
einzusetzen (AGJ 2014b; Knuf 2013; Lindmeier/Polleschner 2014). 

Zu den ökonomischen Herausforderungen und Unsicherheiten der 
Schulassistenz als Beschäftigungsform kommen psychische und physi-
sche Belastungen, die für prekäre Arbeit typisch sind: Beschäftigte in der 
Schulassistenz können Anerkennung kaum aus ihrer prekären Arbeit 
selbst gewinnen, sondern primär über soziale Interaktionen im Rahmen 
dieser (Schindler/Schindler 2021). Aber auch Letztere wird erschwert 
durch eine zweite Herausforderung: das „Rollenprekariat“ (Lübeck 2019) 
von Beschäftigten in der Schulassistenz. 

 
Rollenprekariat in der Schulassistenz 
Die geringe Anerkennung, die der Schulassistenz entgegengebracht wird, 
äußert sich bereits im Mangel eines professionellen Profils bzw. einer pro-
fessionellen „Rolle“ dieser Beschäftigung. Wie Anika Lübeck jüngst detail-
liert nachgezeichnet hat, befinden sich Beschäftigte nicht nur in einem so-
zioökonomischen Prekariat, sondern auch in einem „Rollenprekariat“ 
(Lübeck 2019). Sie argumentiert, „dass die zum Teil widersprüchlichen 
Rollensektoren der Schulbegleitung zu einem Intra-Rollenkonflikt führen, 
der aufgrund der prekären Stellung der Schulbegleitung und ihrer fehlen-
den Professionalisierung kaum konstruktiv bearbeitet werden kann“ 
(Lübeck 2019, S. 18). 

Entsprechend zeigt die ethnografische Untersuchung von Blasse 
(2017), dass Schulassistent*innen in der Praxis entweder als „unterstüt-
zende Kraft“, „Scharnier“, „Unauffällige auf Abruf“, „(sonder)pädagogische 
Expert/in“, „fachliche Lehrkraft “ oder gar als „Schüler/in“ wahrgenommen 
werden. 
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Allgemein und wie zuvor bereits dargelegt existiert „kein wohldefinier-
tes und umfassendes Konzept für die Schulbegleitung/Schulassistenz“ 
und „die Ansichten über die Aufgaben- und Tätigkeitsfelder der Schulbe-
gleiter/Schulassistenten [gehen] weit auseinander“ (Dworschak 2010b). 
Konstatiert wird außerdem, dass das „Berufsfeld der Schulbegleitung […] 
noch keinen regionalen oder bundesweiten Standards [unterliegt], wes-
halb sich unter den Schulbegleiter/innen ein heterogenes Bild bezüglich 
der Qualifikationen ergibt“ (Laubner/Lindmeier/Lübeck 2017, S. 50; Brey-
er 2020). 

Dies spiegelt sich auch in den unklaren Aufgabenprofilen der Schulas-
sistent*innen wider, die eher „historisch und regional gewachsen“ sind 
(Knuf 2013, S. 91), als geplant entwickelt (siehe auch oben). 

Die Beschäftigten werden in der Regel „ins kalte Wasser geworfen“ 
und es herrscht „häufig Unklarheit darüber, welche Aufgaben Schulbe-
gleiter/innen tatsächlich in der Schule wahrnehmen dürfen und sollen, wie 
sie als externe Mitarbeiter/innen in schulische Strukturen eingebunden 
werden können und wer in Konfliktfällen weisungs- und entscheidungsbe-
fugt ist“ (Laubner/Lindmeier/Lübeck 2017, S. 8). Betont wird auch eine 
mangelnde Kenntnis über Schulbegleitung aufseiten der Schulen und 
Lehrkräfte, was auch auf eine oft sehr begrenzte Kommunikation und Ko-
operation dieser Gruppen mit den Assistent*innen zurückzuführen sei 
(Lindemann/Schlarmann 2016). 

Außerdem entwickeln Schulassistent*innen keine geraden Tätigkeits-
biographien und werden in der Regel nicht als Teil der Organisation 
Schule wahrgenommen. Eine organisatorische Sozialisation bleibt damit 
aus – nicht zuletzt, weil Lehrer*innen selbst unzureichend für die Zusam-
menarbeit mit Schulassistent*innen qualifiziert sind und über deren Le-
bens- und Arbeitssituation nur bedingt informiert sind (Lübeck 2019; 
Schindler 2021). Auch kann die räumliche Trennung zwischen Beschäfti-
gungsort (Träger) und Arbeitsort (Schule) zu arbeitsrechtlichen Proble-
men führen, wie Tegethoff (2021, S. 158) darlegt. 

Studien belegen, dass die unklare Rollenzuordnung auch für die Be-
schäftigten in der Schulassistenz neben ihrer sozioökonomischen Preka-
rität als eine Hauptbelastung angesehen wird (Schindler/Schindler 2021). 
Das unterstreicht, dass eine standardisierte Qualifizierung und eine Nor-
mierung von Schulassistenz zentrale Elemente sind, um die Arbeitsbedin-
gungen von Schulassistent*innen an deutschen Schulen zu verbessern. 
Zwar gab es in den letzten Jahren eine Reihe an Pilotprojekten, in denen 
Qualifikationsanforderungen für Schulbegleitungen eruiert und entspre-
chende Bildungsangebote entwickelt werden sollten. Dabei handelt es 
sich aber um vereinzelte Bestrebungen. 
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7.3 Besondere Wohnformen 
 

Trotz Ambulantisierung im Wohnen (siehe Kapitel 6.2) leben immer noch 
viele Menschen in stationären Einrichtungen, heute besondere Wohnfor-
men genannt. Der Bereich ist in den letzten Jahren von weitreichenden 
Änderungen geprägt, wofür vor allem das Bundesteilhabegesetz und das 
Ziel der Personenorientierung (zum Beispiel persönliches Budget und in-
dividuelle Hilfeplanung) verantwortlich sind (siehe Kapitel 6.3). Bis Ende 
des Jahres 2019 galt für das Wohnen von Menschen mit Behinderung im 
Rahmen stationärer Einrichtungen das Sozialgesetzbuch XII. 

Dabei orientierten sich Einrichtungen an den individuellen Einstufun-
gen der Menschen mit Behinderung und erstellten für diese ein Angebot 
der jeweils möglichen und notwendigen Leistungen. Diese Leistungen 
wurden dann als Kostenpakete mit den Leistungsträgern verhandelt und 
vereinbart. In der Regel wurde die Gesamtheit der Leistungen (inklusive 
Unterkunft, Verpflegung und Unterstützungsleistungen) in und von einer 
Einrichtung erbracht. Finanziell umfasste dieses Paket für die Einrichtun-
gen eine Grundpauschale, eine Maßnahmenpauschale und einen Inves-
titionsbetrag. 

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde die Personenzentrierung zu ei-
nem zentralen Ziel, was insbesondere durch eine Trennung von Fachleis-
tungen und Existenzsicherung umgesetzt wird, um auf diesem Weg die 
Wahlfreiheit der Menschen mit Behinderung auszuweiten (siehe Kapi-
tel 6.2). Über die Eingliederungshilfe werden nur die notwendigen Fach-
leistungen finanziert. Leistungen für Lebensunterhalt und/oder Unterkunft 
der Menschen mit Behinderung laufen über die Sozialhilfe. 

Damit wurde die Struktur der zuvor genannten Pauschalen und des 
Investitionsbetrags aufgelöst. Statt des früheren Bruttoprinzips hinsicht-
lich der Finanzierung stationärer Einrichtungen erhalten die Klient*innen 
nun als Sozialleistung vom Sozialamt direkt eine „Hilfe zum Lebensunter-
halt“ ausgezahlt. Zusätzlich erhalten sie einen Betrag analog zu den Auf-
wendungen für einen Einpersonenhaushalt, bei Bedarf ergänzt, wenn bei-
spielsweise ein Anspruch auf eine der Beeinträchtigung adäquate Einrich-
tung besteht. 

Während den Klient*innen zuvor im Kern nur die Inanspruchnahme der 
Leistungen oblag und nicht deren Steuerung (König/Wolf 2017, S. 29), 
wird ihnen nun die Wahl zwischen verschiedenen Angeboten zuteil. Direkt 
mit den zugewiesenen finanziellen Mitteln ausgestattet, können und müs-
sen Menschen mit Behinderung sich die für sie geeigneten Wohnräume, 
Einrichtungen und/oder Fachleistungen bei diversen Anbietern aussu-
chen. Im Sinne einer Modularisierung der Leistungen sollen sowohl die 
Auswahl als auch die Qualität der Angebote gesteigert werden. Ökono-
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misch formuliert wandelt sich die Struktur der Eingliederungshilfe damit 
von einem Anbieter- zu einem Käufermarkt. 

Die Auswirkungen auf die Struktur, Organisation und Arbeit in den be-
sonderen Wohnformen werden von den Interviewten als ambivalent ein-
geschätzt. Die Personenzentrierung wird durchgehend befürwortet und 
aufseiten des Managements betont eine Befragte (im Folgenden steht zur 
Wahrung der Anonymität abwechselnd die männliche und weibliche 
Sprachform): 

 
„Im Grunde ist der ganze Prozess nun stark standardisiert und vereinfacht. 
Es gibt da feste Sätze für den Lebensunterhalt und die sind auch nicht 
verhandelbar. Das spart uns einiges an Arbeit, was sonst in die fortlaufen-
den Verhandlungen ging. Jetzt wissen wir, womit wir rechnen können und 
müssen. Allerdings befürchten wir, dass etwaige Anpassungen, wenn zum 
Beispiel die Kosten für Unterkünfte steigen – was gerade merklich der Fall 
ist – erst mit deutlicher Verspätung umgesetzt werden.“ 
 

Außerdem erwartet der Befragte, dass zugleich ein Mehraufwand bei Ver-
waltung und Verhandlungen entstehe, da nun infolge des Bundesteilha-
begesetzes mit und für alle (potenziellen) Bewohner*innen sowohl indivi-
duelle Verhandlungen geführt als auch individuelle Rechnungen gestellt 
werden müssten. 

Kritisch bemerkt ein anderer Befragter außerdem, dass in ihrem Fall 
die Standardisierung der Sätze für die Geschäftsführung zwar die Kom-
plexität der Verhandlungen reduzieren würde, damit aber auch Flexibilität 
verloren gehe, weil sie keine Einzelverhandlungen mehr führe: 

 
„Klar, was wir vorher verhandelt haben, muss man in Zukunft nur noch in 
einer Tabelle nachschlagen. Aber das nimmt uns auch die Möglichkeit in 
Verhandlungen zum Beispiel Lohnerhöhung anzuführen und diese damit 
dann auch unmittelbar refinanzieren zu können. Das wird in Zukunft 
schwierig. Vereinfachung steht da jetzt vor Flexibilität.“ 
 

Darüber hinaus merkt er an, dass in Zukunft auch eine geringere Bestän-
digkeit und ein häufigerer Wechsel bei den Bewohner*innen entstehen 
könne, was für die Einrichtungen eine Zunahme an Verwaltungskosten 
zur Folge hätte. Hinzu komme, dass nun nicht länger die Kosten automa-
tisch von den Trägern überwiesen würden, sondern jeweils individuell von 
den Bewohner*innen, sodass auch hier Mehraufwand und auch Ausfallri-
siken entstünden. 

Eine Herausforderung stellt für die besonderen Wohnformen mitunter 
die Abgrenzung von einerseits den Leistungen für Lebensunterhalt und 
Unterkunft und andererseits den Fachleistungen dar, wie ein Befragter 
beschreibt: 
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„Da wird künstlich getrennt, was in der Praxis zusammengehört. Zum Bei-
spiel wird bei uns die Küche für die Zubereitung der Mahlzeiten genutzt. 
Und gleichzeitig läuft hier aber auch ganz viel mit dem Ziel, die Selbststän-
digkeit der Bewohner zu verbessern, also es wird gemeinsam geübt, wie 
man eine Tütensuppe oder auch was Komplexeres kocht. Nur, wie rech-
nen wir die Küche und deren Ausstattung nun ab? Ist das jetzt Fachleis-
tung oder Unterbringung, Eingliederungshilfe oder Sozialamt? Da hat der 
Landesrahmenvertrag bei uns bisher noch keine Antwort drauf.“ 
 

Manche Bundesländer organisieren daher sowohl die existenzsichernden 
als auch die Fachleistungen über die Träger der Eingliederungshilfe (Noll 
2022, S. 313; siehe auch Kaps/Reiter/Berthold o. J., S. 29). 

 
 

7.3.1 Arbeitsbedingungen 
 

Markant ist die sehr begrenzte Zahl an Untersuchungen, die sich den Ar-
beitsbedingungen in der Behindertenhilfe widmen. Zentral ist vor allem 
eine Studie aus dem Feld der besonderen Wohnformen, die zwar auf ei-
ner begrenzten Datenbasis beruht, aber erste Einsichten für dieses Feld 
liefert. Demzufolge geben 56 Prozent der befragten Beschäftigten an, 
dass sie sich durch ihre berufliche Situation sehr oder etwas belastet füh-
len (Habermann-Horstmeier/Limbeck 2016a; Habermann-Horstmeier/ 
Limbeck 2018). 

Dabei sind die befragten männlichen Leitungskräfte weniger belastet 
als weibliche, wohingegen bei Arbeitenden in nicht-leitender Position die 
Resultate andersherum sind. Die größte Belastung geben jüngere (25 bis 
34 Jahre alte) und ältere (45 bis 65 Jahre alte) Fachkräfte an. Die berich-
tete Belastung nimmt demnach außerdem markant zu, wenn neben 
Schicht- und Wochenenddiensten noch Überstunden hinzukommen. Nur 
15 Prozent der Teilnehmenden dieser Studie empfinden ihre Tätigkeit als 
„kaum“ oder „überhaupt nicht“ belastend. 

Allgemein existieren Hinweise, dass das Arbeitsklima in den befragten 
Einrichtungen schlechter ist als das der Betriebe und Einrichtungen in 
Deutschland allgemein (Habermann-Horstmeier/Limbeck 2016b). 

Ein Faktor, der der Studie zufolge zur Belastung der Beschäftigten 
führt, ist eine als zu gering empfundene Zeit für die Betreuung der Bewoh-
ner*innen. Außerdem werden auch deren zunehmend höheres Alter und 
in der Folge ein höherer Pflegebedarf, kurzfristiges Einspringen für Kol-
leg*innen, ungünstige Arbeitszeiten, auffälliges Verhalten der Bewoh-
ner*innen und Stress durch Überforderung genannt (Habermann-Horst-
meier/Limbeck 2018). 

In einer Analyse bayerischer Einrichtungen werden als belastende 
Faktoren vor allem die fehlende Zeit für eine angemessene Betreuung, 
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der hohe Dokumentationsaufwand sowie die hohe Verantwortung und 
das hohe Engagement genannt (Endrich 2018, S. 17). 

Allgemein erweisen sich diese Widrigkeiten in den ambulanten Wohn-
formen als deutlich weniger relevant, was vermutlich mit weniger Über-
stunden, weniger Schichtdienst und mehr Teilzeitarbeit in diesem Feld 
zusammenhängt. Ausgeprägt sind Stress und Überforderung der Be-
schäftigten, wenn sowohl Menschen mit psychischen Einschränkungen 
als auch solche mit schweren Mehrfachbehinderungen betreut werden 
und in der Folge zugleich die körperlichen und geistigen Anforderungen 
groß sind (Habermann-Horstmeier/Limbeck 2016a). 

Was die Heimpersonalverordnung als „Heim“ definiert, soll im Folgen-
den als gleichbedeutend mit dem traditionellen Begriff des „stationären 
Wohnens“ verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass das Bundes-
teilhabegesetz „Heime“ als stationäre Einrichtungen, in welchen Men-
schen ein Gesamtpaket an Leistungen erhalten, abschaffen und stattdes-
sen Einrichtungen („besondere Wohnformen“ genannt) etablieren 
möchte, in welchen die Leistungsberechtigten wie in ambulanten Wohn-
formen bedürfnisorientierte Leistungen erhalten (siehe „Personenzentrie-
rung“; siehe Kapitel 6.2). 

Zu den oben genannten belastenden Faktoren hinzu kommt, dass ein 
mangelndes Mitspracherecht Ursprung von Belastungen sein kann (Beer-
mann/Brenscheidt/Siefer 2008). Dies zeigt sich auch daran, dass vor al-
lem diejenigen Betreuenden von Belastungen berichten, die nur wenig 
Einfluss auf die Gestaltung und Planung ihrer Arbeit ausüben können 
(Habermann-Horstmeier/Limbeck 2018, S. 5). 

Diese teilweise widrigen Arbeitsbedingungen wirken sich auch negativ 
auf die Gesundheit der Beschäftigten aus. So schätzen fast 40 Prozent 
der Befragten ihren Gesundheitszustand als negativ ein (Habermann-
Horstmeier/Limbeck 2015), vor allem auch im Vergleich zum Durchschnitt 
der Bevölkerung (Habermann-Horstmeier/Limbeck 2016c, S. 25). 

83 Prozent geben an, dass sie im letzten Jahr mehr als einmal krank 
zur Arbeit gegangen sind, 77 Prozent waren mehr als einmal krankge-
schrieben und 54 Prozent geben an, dass der aktuelle Zustand für sie die 
Gefahr birgt, einen Burnout zu erleiden (Habermann-Horstmeier/Horst-
meier 2019). Hinsichtlich der Krankheit der Betreuenden liegen die Werte 
deutlich über dem Durchschnitt der Bevölkerung (Habermann-Horst-
meier/Limbeck 2016c, S. 37). 

Und auch im Vergleich mit verwandten Feldern stechen die besonde-
ren Wohnformen laut dieser Studie negativ hervor. In der Studie lag  
die Quote der Arbeitsunfähigkeit zum Beispiel bei 7 Prozent und damit 
17 Prozent über derjenigen der Mitglieder der Allgemeinen Ortskranken-
kassen (AOK) im Feld der Sozial- und Gesundheitsbranche (Habermann-
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Horstmeier/Limbeck 2016c) und ähnlich markant auch über anderen Be-
reichen. 

Auch in einer anderen Studie wird bestätigt, dass vor allem die Be-
schäftigten in Wohnhäusern für beeinträchtigte Menschen schlechtere Ar-
beitsbedingungen erleben und unter Erschöpfungsgefühlen leiden (Roth 
et al. 2018). Entsprechend beschreibt eine Befragte in einem der Inter-
views: 

 
„Man geht dann halt auch zur Arbeit, wenn man eigentlich krank wäre und 
sich zu Hause schonen sollte. Mit Corona war das plötzlich nicht mehr so 
selbstverständlich und die Leute sind auch mit Schnupfen zu Hause ge-
blieben, und das hat bei uns fast direkt den ganzen Laden lahmgelegt.“ 
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8. Beschäftigtenbefragung 
Behindertenhilfe 

 
Wie zuvor dargelegt hat die Behindertenhilfe in den letzten Dekaden allein 
quantitativ eine zunehmende Bedeutungssteigerung erfahren. Eine Ab-
kehr von dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Deshalb ist davon auszu-
gehen, dass die angespannte Personalsituation sich weiter zuspitzen 
wird. Dies wird noch dadurch verstärkt, dass eine entsprechende gesell-
schaftliche und materielle Aufwertung der Behindertenhilfe durch Politik 
und Kostenträger eher ausgebremst wird. 

Stattdessen machen sich Entwicklungen wie die Ökonomisierung so-
zialer Dienstleistungen (siehe Kapitel 6.1) und die Prekarisierung der Ar-
beitsverhältnisse auch auf der Ebene der konkreten Arbeitsbedingungen 
in den einzelnen betrachteten Feldern und darüber hinaus bemerkbar, wie 
im Folgenden dargelegt wird. 

Art und Qualität von Arbeitsbedingungen sind auf verschiedene Fakto-
ren zurückzuführen: 
• Darunter fallen in erster Linie die arbeitsspezifischen Aspekte, die aus 

der konkreten Tätigkeit hervorgehen. Arbeit in der Behindertenhilfe 
kann daher von den Beschäftigten als belastend empfunden werden. 

• Darüber hinaus habendie Beschäftigungsverhältnisse einen Effekt, 
was beispielsweise Umfang und Art des Arbeitsvertrags sowie die Ent-
lohnung umfasst. Wer zum Beispiel befristet und schlecht bezahlt ar-
beitet, nimmt die Arbeitsbedingungen tendenziell negativ wahr. 

• Hinzu kommen außerdem die Strukturen des Feldes der Behinderten-
hilfe und seiner Organisationen, die sich zum Beispiel aus den regula-
tiven Vorgaben ergeben. 

 
Analytisch sind diese verschiedenen Faktoren jeweils von spezifischen 
Logiken und Herausforderungen geprägt. In der Praxis sind sie allerdings 
miteinander verbunden und ergeben für die Beschäftigten die subjektiv 
wahrgenommenen Arbeitsbedingungen. 

Im Folgenden werden die verschiedenen Faktoren und Aspekte der 
Arbeit in der Behindertenhilfe näher untersucht. Dabei werden insbeson-
dere Resultate der durchgeführten Online-Umfrage unter den Beschäftig-
ten in der Behindertenhilfe vorgestellt und ergänzend Interviewzitate zur 
Illustration der Erkenntnisse genutzt. Diese empirischen Ergebnisse wer-
den vor dem Hintergrund existierender Studien diskutiert. Darüber hinaus 
wird auch auf weitere, aktuelle Datenquellen zurückgegriffen. 

Allgemein ist die bestehende Datenlage zu Arbeitsbedingungen in der 
Behindertenhilfe sehr prekär und es existieren nur wenige Studien, die 
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außerdem meist eine begrenzte Reichweite und Repräsentativität aufwei-
sen. Etwas besser ist das Wissen bezüglich der allgemeinen bzw. struk-
turverwandten Pflege- und Gesundheitsbranchen und der Sozialen Ar-
beit. So ist bekannt, dass die Arbeitsbedingungen in den sozialen Dienst-
leistungen deutlich verbesserungswürdig sind. Hier wirkt sich beispiels-
weise die Ökonomisierung in Form von Zeitnot und einer Verdichtung von 
Arbeit aus (Hielscher et al. 2013). 

Außerdem ist die Bezahlung im Vergleich mit anderen Branchen un-
terdurchschnittlich (Bispinck et al. 2012). Einer Untersuchung zufolge er-
wägen 18 Prozent befragter Pflegekräfte mindestens mehrfach monatlich 
aus ihrem Beruf auszusteigen. Unter diesen sind insbesondere jüngere 
und qualifizierte. In anderen europäischen Ländern sind diese Werte 
deutlich niedriger (Hasselhorn et al. 2005, S. 125, 144). 

Eine andere Studie legt dar, dass vor allem Beschäftigte der Behinder-
tenhilfe besonders oft mit dem Gedanken spielen, ihren Job aufzugeben 
(Roth et al. 2018, S. 13). Bei den in der durchgeführten Online-Erhebung 
befragten Beschäftigten bestätigt sich dieses Bild. Es erwägen sogar weit 
mehr einen Berufsausstieg. In irgendeiner Form (teils/teils, Zustimmung 
oder volle Zustimmung) denken 48 Prozent aller Befragten darüber nach, 
ihren Job aufzugeben. 

22 Prozent stimmen diesem Vorhaben gar voll zu oder zu – dem DGB-
Index 2020 nach haben hingegen nur 18 Prozent einen Arbeitgeberwech-
selwunsch (15 Prozent im Gesundheits- und Sozialwesen). Im Kita-Per-
sonalcheck von 2021 geben fünf Prozent an, in nächster Zeit ihren Beruf 
verlassen zu wollen (ver.di 2021). 

Die Behindertenhilfe hat strukturell ein hohes Potenzial für schlechte 
Arbeitsbedingungen. Zwar erfahren die Beschäftigten eine hohe Selbst-
wirksamkeit, indem sie andere Menschen unmittelbar unterstützen. Dar-
über hinaus sind die Arbeitenden in ihrem Job in der Regel sozial gut ver-
netzt und eingebunden. Doch als soziale Dienstleistung ist auch die Be-
hindertenhilfe, ähnlich wie benachbarte Arbeitsfelder, geprägt von be-
grenzter gesellschaftlicher Anerkennung, geringen Löhnen und einem ho-
hen Anteil an Teilzeitarbeit. 

Außerdem herrscht an vielen Orten infolge von Ökonomisierung ein 
hoher Arbeitsdruck vor (Janßen 2020, S. 42). Vor allem im Wohnbereich 
sind ungünstige Arbeitszeiten mit Spät-, Nacht- und Wochenendarbeit 
nicht selten. 
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8.1 Allgemeine Aspekte der 
Arbeitsbedingungen 

 
Spezifischer Teil der Arbeit in der Behindertenhilfe ist der empathische, 
soziale und interaktive Arbeitsprozess. Dadurch sind die Beschäftigten oft 
sehr in ihre Arbeit involviert und ein sogenanntes „Schonmuster“ (Kunze 
2013, S. 186), bei dem die Arbeit nur eine begrenzte Relevanz für das 
Selbstbild hat, ist selten. Dies birgt zugleich aber auch die Gefahr, dass 
sich die Arbeit ins Private entgrenzt oder dass belastende Arbeitsbedin-
gungen sich stärker auf die Gesundheit der Beschäftigten auswirken. 

So zeigt sich auch allgemein, dass sich vor allem die hohen Anforde-
rungen hinsichtlich der emotionalen und qualitativen Aspekte der Arbeit 
mit Menschen mit Behinderungen negativ auf die Zufriedenheit und die 
Erschöpfung der Beschäftigten auswirken (Roth et al. 2018; Kozak et al. 
2013; Smyth/Healy/Lydon 2015). Hinzu kommen steigende Anforderun-
gen an die Beschäftigten durch ein zunehmend höheres Alter sowie ein 
Mehr an herausforderndem Verhalten der zu unterstützenden Menschen 
(vor allem im Bereich Wohnen mit einer Tendenz zum harten Kern, siehe 
Kapitel 7.3), das sich mit einem Mangel an Fachkräften paart (Petra-
rca/Schmidt/Koppelin 2013; Heiland 2025). 

Die zuvor dargelegten Erkenntnisse bezüglich der Arbeitsbedingungen 
in der Behindertenhilfe zeigen sich auch in den Daten der durchgeführten 
Umfrage. Nur 23 Prozent der Befragten stimmen der Aussage, dass die 
Personalausstattung angemessen sei, zu oder voll zu (siehe Tabelle 5). 
46 Prozent stimmen voll zu oder zu, dass sie bei der Arbeit häufig gehetzt 
sind oder unter Zeitdruck stehen und 49 Prozent stimmen zu oder voll zu, 
dass sie ihre Pause nicht nehmen oder in dieser unterbrochen werden 
(59 Prozent im Bereich Wohnen). 

61 Prozent der Befragten sind in den letzten 12 Monaten in irgendeiner 
Form krank zur Arbeit gegangen (teils/teils, Zustimmung oder volle Zu-
stimmung) – 73 Prozent in der Kindertagesbetreuung. Außerdem geben 
viele der Befragten an, dass die bereits hohe Belastung durch die Imple-
mentierung des Bundesteilhabegesetzes weiter zunimmt, da hiermit eine 
Steigerung der Arbeitsanforderungen verbunden sei: 61 Prozent stimmen 
dieser Aussage zu oder voll zu – 66 Prozent in den Werkstätten. 
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Tabelle 5: Befragungsergebnisse zu Zeitdruck, Unterbrechung, Pausen 
etc. 

 

 

stimme 
voll zu 

stimme 
zu 

teils/ 
teils 

stimme 
nicht zu 

stimme 
über-
haupt 
nicht zu 

weiß 
nicht 

Die Personalausstattung ist 
angemessen. 5 % 18 % 32 % 27 % 17 % 1 % 

Ich fühle mich häufig bei der 
Arbeit gehetzt oder stehe 
unter Zeitdruck. 

18 % 28 % 34 % 16 % 4 % 0 % 

Ich kann häufig meine 
Erholungspause nicht 
nehmen oder werde in 
dieser unterbrochen. 

23 % 26 % 24 % 19 % 7 % 1 % 

Ich bin in den letzten zwölf 
Monaten krank zur Arbeit 
gegangen. 

16 % 28 % 18 % 25 % 14 % 1 % 

Ich denke oft darüber nach, 
meinen Job aufzugeben. 

11 % 13 % 25 % 25 % 26 % 1 % 

Aufgrund des Bundes- 
teilhabegesetzes nehmen 
die Anforderungen an meine 
Arbeit zu. 

25 % 35 % 20 % 11 % 2 % 7 % 

 
Anmerkungen: N = 7.460; von 100 % abweichende Summen rundungsbedingt 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 

Versorgungsqualität: Auch hier zeigt sich wieder eine tendenziell normal-
verteilte Streuung der Antworten. Hervorzuheben ist aber, dass nur 
21 Prozent der Befragten zustimmen oder voll zustimmen, dass genü-
gend Zeit ist, um auf die Bedarfe und Anforderungen der Klient*innen ein-
zugehen. 

Ähnlich stimmen der Aussage, dass genügend Zeit für die Beziehungs-
arbeit mit den Klient*innen ist, nur 26 Prozent zu oder voll zu – nur 20 Pro-
zent bei den Befragten aus den Werkstätten. Und 43 Prozent des Samp-
les meinen, dass nicht oder überhaupt nicht ausreichend Zeit ist, um bei 
Bedarf Klient*innen 1:1 zu betreuen (siehe Tabelle 6). Bei allen Aussagen 
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gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Arbeitsbereichen 
Wohnen und Werkstätten. 

 
 

Tabelle 6: Befragungsergebnisse zu Versorgungsqualität 
 

 

stimme 
voll zu 

stimme 
zu 

teils/ 
teils 

stimme 
nicht zu 

stimme 
über-
haupt 
nicht zu 

weiß 
nicht 

Es ist genügend Zeit, um 
auf Bedarfe und 
Anforderungen der 
Klient*innen einzugehen. 

4 % 17 % 41 % 27 % 10 % 1 % 

Es ist genügend Zeit für 
die Beziehungsarbeit 
(z. B. Gespräche) mit den 
Klient*innen. 

5 % 21 % 40 % 25 % 9 % 1 % 

Es ist ausreichend Zeit, um 
im Bedarfsfall Klient*innen 
1:1 zu betreuen (z. B. zur 
Deeskalation oder in 
Krisensituationen). 

6 % 16 % 33 % 27 % 16 % 2 % 

 
Anmerkungen: N = 7.421; von 100 % abweichende Summen rundungsbedingt 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 

Ergänzend wurden in der Umfrage auch die Entwicklungs- und die Aus-
tauschmöglichkeiten in den Betrieben abgefragt. Hier zeigt sich weitest-
gehend ein normalverteiltes Bild der Antworten. Hervor sticht aber, dass 
ein knappes Drittel der Stichprobe meint, es gebe nicht oder überhaupt 
nicht ausreichend Zeit für Beratung im Team – ausgeprägter bei Beschäf-
tigten in Kindertagesbetreuungen (46 Prozent). In einem Interview meint 
dazu eine Person: 

 
„Wir schaffen es gerade so, den Betrieb am Laufen zu halten. Alles darüber 
hinaus, wie zum Beispiel mal sich als Team Gedanken über die Arbeit zu 
machen und diese weiterzuentwickeln oder auch nur problematische Fälle 
abzusprechen, ist eigentlich nicht möglich. Wenn überhaupt, muss das ne-
benher passieren.“ 
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Analog dazu gibt über die Hälfte der Befragten an, dass es nicht oder 
überhaupt nicht ausreichend Angebote und Zeit für Supervision gebe. Für 
knapp 40 Prozent des Samples ist nicht oder überhaupt nicht ausreichend 
Zeit für Dokumentation oder das Schreiben von Hilfeplänen. 48 Prozent 
der Befragten stimmen der Aussage, es gebe ausreichend Möglichkeiten 
für Fort- und Weiterbildungen, zu oder voll zu. 20 Prozent stimmen dem 
nicht oder überhaupt nicht zu (30 Prozent in privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen). 

Im Kontrast dazu ist bei Beschäftigten allgemein in Deutschland (DGB-
Index „Gute Arbeit“ 2020) die Möglichkeit, sich weiterqualifizieren zu kön-
nen, zu 64 Prozent in hohem oder sehr hohem Maß gegeben (72 Prozent 
im Gesundheits- und Sozialwesen). 

Der Existenz guter Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierewege stim-
men in der Stichprobe aus der Behindertenhilfe über 46 Prozent nicht 
oder überhaupt nicht zu. Während von den Befragten nur 19 Prozent für 
ihre Arbeit gute Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierewege konstatie-
ren, sehen 32 Prozent aller Beschäftigten nach dem DGB-Index Gute Ar-
beit 2020 Aufstiegschancen in hohem oder sehr hohem Maß vorhanden 
(29 Prozent im Gesundheits- und Sozialwesen). 

Ein Drittel der Befragten meint, es gebe in ihrem Betrieb nicht oder 
überhaupt nicht ausreichend Zeit für die Anleitung und Begleitung Auszu-
bildender (siehe Tabelle 7). Ein Interviewter beschreibt: „Die Azubis lau-
fen so mit. Die werden ein bisschen angelernt und dann fast als vollwer-
tige Arbeitskräfte genutzt. Anleiten und Ratschläge geschehen am Rand 
oder fallen hinten runter.“ 
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Tabelle 7: Befragungsergebnisse zu Entwicklung und Austausch 
 

 

stimme 
voll zu 

stimme 
zu 

teils/ 
teils 

stimme 
nicht 
zu 

stimme 
über-
haupt 
nicht 
zu 

weiß 
nicht 

Wir haben ausreichend Zeit 
für Beratung im Team. 10 % 21 % 36 % 22 % 11 % 1 % 

Angebote und Zeit für 
Supervision sind ausreichend 
vorhanden. 

7 % 16 % 23 % 25 % 26 % 3 % 

Es ist ausreichend Zeit für 
Dokumentation, das Schrei-
ben von Hilfeplänen u. Ä. 

6 % 19 % 34 % 26 % 14 % 2 % 

Möglichkeiten für Fort- und 
Weiterbildungen sind 
ausreichend vorhanden. 

14 % 35 % 30 % 13 % 7 % 1 % 

Es gibt gute  
Entwicklungsmöglichkeiten 
und Karrierewege. 

4 % 15 % 30 % 27 % 19 % 4 % 

Für die Anleitung und 
Begleitung von Auszubilden-
den steht in meiner 
Einrichtung ausreichend Zeit 
zur Verfügung. 

5 % 17 % 32 % 21 % 12 % 13 % 

 
Anmerkungen: N = 7.579; von 100 % abweichende Summen rundungsbedingt 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 

Viele der Befragten geben darüber hinaus an, alleine zu arbeiten. So gibt 
nur ein Drittel (34 Prozent) an, nicht allein zu arbeiten (19 Prozent im Be-
reich Wohnen und 46 Prozent in Werkstätten). Im Wohnbereich geben 
22 Prozent an, teilweise nachts alleine zu arbeiten. Tagsüber arbeiten 
37 Prozent aller Befragten teilweise alleine und 30 Prozent arbeiten in der 
Regel alleine. 

Auf der betrieblichen Ebene haben Leitungen Spielräume, die sich po-
sitiv wie negativ auf das Wohl der Beschäftigten sowie deren Ausstiegs-
willen auswirken können (Hasselhorn et al. 2005, S. 138 ff.). Im Kontext 
der Sozialen Arbeit wurde bereits nachgewiesen, dass professionelle Or-
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ganisationen, die beispielsweise auf partizipative Entscheidungsfindung 
oder eine hohe fachliche Autonomie der Beschäftigten setzen, bei diesen 
zu einer höheren Zufriedenheit und selteneren Fällen von Burnout führen 
(Mohr/Ziegler 2013). 

Darüber hinaus wird betont, dass Konflikte mit der eigenen Rolle im 
Betrieb zu Belastung und analog Rollenklarheit zu Arbeitszufriedenheit 
führen, sodass beispielsweise die Formalisierung der Abläufe, Arbeitspro-
zesse und Strukturen sich förderlich und die Zentralisierung sich tenden-
ziell negativ auswirken kann (Roth et al. 2018, S. 9). Tendenziell steigt die 
Professionalität der Organisationen mit ihrer Größe. 

Entsprechend zeigt sich in der Umfrage über alle Fragen hinweg, dass 
in der Stichprobe der Behindertenhilfe die Größe des Unternehmens ei-
nen leicht positiven Effekt hat: Befragte größerer Unternehmen sind bei-
spielsweise seltener krank zur Arbeit gegangen, denken seltener über Be-
rufsaufgabe nach und fühlen sich etwas seltener unter Zeitdruck. Aus den 
Daten geht allerdings nicht hervor, ob dies auf beispielsweise ein profes-
sionelleres Führungsverständnis oder aber die Existenz von betrieblichen 
Interessenvertretungen zurückzuführen ist. 

Neben den konkreten Arbeitsbedingungen sind der Umgang mit diesen 
und die gesundheitliche Vorsorge zentral, um negative Auswirkungen 
frühzeitig zu erkennen, abzufedern oder zu verhindern. Allerdings existiert 
in den Betrieben oft eine Realität, in der gesundheitsfördernde Maßnah-
men der Einrichtungen mit Blick auf ihre Beschäftigten eher selten anzu-
treffen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn diese nicht nur Schulun-
gen und Gesundheits-Checks umfassen, sondern konkret Aspekte der Ar-
beitsorganisation und -bedingungen thematisieren (Habermann-Horst-
meier 2020, S. 57). 

Die Basis des betrieblichen Arbeitsschutzes bilden Gefährdungsbeur-
teilungen, die nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu den Grundpflichten 
eines jeden Arbeitgebers gehören. Eine solch strukturierte Analyse und 
Bewertung der relevanten Gefährdungen ist in der Behindertenhilfe nicht 
selbstverständlich. In einer Studie der Bayerischen Gewerbeaufsicht von 
2018 zeigt sich, dass eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Arbeits-
belastungen nur in 72 Prozent der bayerischen Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe mindestens ausreichend durchgeführt wurde und diese dem-
gegenüber in 28 Prozent mangelhaft bis inexistent war (Endrich 2018, 
S. 13). 

Eine allgemeine Gefährdungsbeurteilung wurde in 20 Prozent der Ein-
richtungen nicht bzw. unangemessen durchgeführt (ebd.). Gefährdungs-
beurteilungen können jedoch nur dann wirken, wenn aus der Bewertung 
auch entsprechende Maßnahmen festgelegt und umgesetzt werden so-
wie deren Wirksamkeit überprüft wird. Dies scheint jedoch zuweilen nicht 
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der Fall zu sein, wie eine Befragte berichtet: „Ja, es gibt da so etwas. Aber 
davon weiß niemand, und wenn man Erschöpfung oder Belastung äußert, 
heißt es eher, man solle mal Urlaub nehmen.“ 

 
 

8.2 Arbeitszeiten 
 

Arbeitszeiten sind ein zentraler Faktor, der die Qualität der Arbeitsbedin-
gungen bestimmt. Und gerade hier – allgemein und vor allem im Bereich 
Wohnen – erweisen sich die Zustände in der Behindertenhilfe als proble-
matisch. Das gilt besonders für das Feld der besonderen Wohnformen. 
Ein Befragter beschreibt: „Ich arbeite dann, wenn alle anderen nicht ar-
beiten. Ich habe häufig geteilte Dienste, arbeite früh, dann gehen die Be-
wohner in die Werkstatt und ich werde abends von 16 bis 22 Uhr ge-
braucht. Dann muss ich vielleicht noch eine Schlafbereitschaft anschlie-
ßen. Das ist gesundheitlich belastend und nicht sehr familienfreundlich.“ 

Generell scheinen Überstunden in der Behindertenhilfe besonders üb-
lich zu sein. Während von den Beschäftigten allgemein nach dem DGB-
Index 51 Prozent Überstunden in irgendeiner Art leisten, sind es im sel-
ben Datensatz unter den Beschäftigten des Gesundheits- und Sozialwe-
sens 45 Prozent. Im Kontrast dazu erbringen 74 Prozent der Befragten 
aus der Behindertenhilfe Überstunden oder Mehrarbeit – 71 Prozent im 
öffentlichen Dienst und 77 Prozent bei kirchlichen Trägern. Von diesen 
geben 48 Prozent an, durchschnittlich bis zu zehn Stunden pro Monat 
mehr zu arbeiten, und 20 Prozent zwischen zehn und 30 Stunden mehr 
(siehe Tabelle 8). 

Besonders im Arbeitsbereich Wohnen sind Überstunden üblich. 
86 Prozent der Befragten geben an, Überstunden zu leisten (im Kontrast 
zu 56 Prozent der Befragten der Werkstätten). Von diesen leisten 32 Pro-
zent über zehn bis 30 Überstunden pro Monat (im Kontrast zu neun Pro-
zent in den Werkstätten). Wer unter den Befragten in Teilzeit arbeitet, leis-
tet etwas eher Überstunden als jemand in Vollzeit: Während von den  
Teilzeitbeschäftigten 80 Prozent Überstunden leisten, gilt Gleiches für 
69 Prozent der Vollzeitbeschäftigten. Eine Befragte erläutert: „Auf dem 
Papier habe ich eine halbe Stelle, doch in der Praxis gibt es Wochen, da 
arbeite ich fast eine ganze.“ 
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Tabelle 8: Befragungsergebnisse zu Überstunden 
 

 Anteil 
keine Überstunden/Mehrarbeit 26 % 
bis 10 Stunden/Monat 48 % 
über 10 bis 30 Stunden/Monat 20 % 
über 30 bis 50 Stunden/Monat  2 % 
über 50 Stunden/Monat  0 % 
weiß nicht  4 % 

 
Anmerkung: N = 7.574 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 

Bei 87 Prozent derjenigen, die Überstunden leisten, haben sich zum Zeit-
punkt der Befragung Überstunden angesammelt. 42 Prozent haben bis zu 
20 Stunden und 20 Prozent bis zu 40 Stunden angesammelt (siehe Ta-
belle 9). 

 
 

Tabelle 9: Befragungsergebnisse zur Anzahl der Überstunden 
 

 Anteil 
keine 13 % 
bis zu 20 Stunden 42 % 
bis zu 40 Stunden 20 % 
bis zu 60 Stunden 10 % 
bis zu 80 Stunden  5 % 
bis zu 100 Stunden  4 % 
bis zu 150 Stunden  4 % 
bis zu 200 Stunden  1 % 
mehr als 200 Stunden  1 % 

 
Anmerkung: N = 7.545 
Quelle: eigene Darstellung 
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Von den Befragten, die im Arbeitsfeld Wohnen beschäftigt sind, arbeiten 
77 Prozent im Schichtdienst, was analog nur auf 23 Prozent der Beschäf-
tigten allgemein und auf 43 Prozent der Beschäftigten im Gesundheits- 
und Sozialwesen zutrifft (DGB-Index „Gute Arbeit“ 2020). 

85 Prozent der Befragten aus der Behindertenhilfe arbeiten mitunter 
auch am Wochenende. Zehn Prozent tun dies einmal im Monat, 50 Pro-
zent zweimal im Monat und 25 Prozent noch öfter. Im Kontrast arbeiten 
bei den Beschäftigten allgemein in Deutschland dem DGB-Index „Gute 
Arbeit“ 2020 zufolge 60 Prozent und im Gesundheits- und Sozialwesen 
66 Prozent am Wochenende. 

35 Prozent der Befragten aus der Behindertenhilfe müssen mitunter 
Nachtarbeit leisten (23 Prozent im DGB-Index allgemein, 33 Prozent im 
Gesundheits- und Sozialwesen). Fünf Prozent im Sample arbeiten einmal 
im Monat nachts, elf Prozent bis zu dreimal im Monat, sieben Prozent 
fünfmal im Monat, sieben Prozent öfter als fünfmal im Monat und fast zwei 
Prozent arbeiten ausschließlich nachts. 

Bei 45 Prozent der Stichprobe (Wohnen) sind keine überlangen Ar-
beitszeiten üblich. 38 Prozent arbeiten bis zu zehn Stunden, 11 Prozent 
bis zu zwölf Stunden und fünf Prozent bis zu 24 Stunden oder mehr. 

23 Prozent der Befragten im Wohnbereich arbeiten gelegentlich in ge-
teilten Diensten, sodass ihre Arbeit also in verschiedene Abschnitte (meist 
zwei, beispielsweise morgens und abends) aufgeteilt ist mit einer länge-
ren Freizeitphase dazwischen. Bei 14 Prozent ist dies regelmäßig und bei 
64 Prozent ist dies nie der Fall. 

Auch Entgrenzung der Arbeit in das Privatleben hinein ist in der Behin-
dertenhilfe nicht selten. Nur ein Drittel aller Befragten (34 Prozent) gibt an, 
gar nicht außerhalb ihrer Arbeitszeit von ihrem Arbeitgeber, Klient*innen 
oder Dritten kontaktiert zu werden. Bei Befragten aus dem öffentlichen 
Dienst ist dies bei 44 Prozent der Fall, bei einem eingetragenen Verein, 
einer Genossenschaft oder Stiftung bei 28 Prozent und bei einem privat-
wirtschaftlichen Unternehmen 28 Prozent. Unabhängig von der Art des 
Trägers geben nur 13 Prozent aus dem Bereich Wohnen an, gar nicht 
außerhalb der Arbeitszeiten kontaktiert zu werden (gegenüber 64 Prozent 
aus dem Bereich Arbeit). 

37 Prozent dieser Gruppe der Befragten berichten, dies sei bis zu ein-
mal pro Monat der Fall, bei 31 Prozent bis zu einmal pro Woche und bei 
20 Prozent häufiger als einmal pro Woche (siehe Tabelle 10). Die Schwie-
rigkeit, sich diesem zu entziehen, beschreibt eine Interviewte: „Natürlich 
könnte ich feierabends oder am Wochenende mein Handy einfach aus-
machen. Aber am Ende leiden dann die Kollegen oder sogar noch die 
Bewohner darunter. Daher nimmt man Anrufe dann doch an oder schreibt 
spät abends noch eine Nachricht.“ 
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Tabelle 10: Befragungsergebnisse zu Kontaktierung außerhalb der 
Arbeitszeit nach Arbeitsbereichen 

 
 gar 

nicht 
bis 1x 
pro 
Monat 

bis 1x 
pro 
Woche 

häufi-
ger 

Wohnen 13 % 37 % 31 % 20 % 
Werkstätten für Menschen mit  
Behinderung 

64 % 20 % 10 %  7 % 

Tagesförderstätten 55 % 28 % 13 %  5 % 
Kindertagesbetreuung 41 % 28 % 19 % 11 % 
Frühförderung 29 % 23 % 23 % 25 % 
Schulassistenz bzw. Schulbegleitung 17 % 25 % 32 % 27 % 
Förderschule (ohne Schulassistenz) 33 % 27 % 18 % 23 % 
Beratungsstellen 40 % 18 % 19 % 23 % 
Berufsbildungswerke 42 % 24 % 19 % 15 % 
gesamt 34 % 29 % 22 % 15 % 

 
Anmerkungen: N = 7.576; von 100 % abweichende Summen rundungsbedingt 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 

Arbeiten aus dem Frei ist bei knapp der Hälfte der Befragten nicht üblich. 
Hingegen geben 34 Prozent an, dass dies maximal einmal im Monat bzw. 
zwölfmal im Jahr passiere und bei 16 Prozent geschieht dies öfter. Aber 
auch hiervon sind insbesondere Befragte aus dem Arbeitsbereich Woh-
nen betroffen, von denen nur 18 Prozent nie aus dem Frei arbeiten (ge-
genüber 84 Prozent in den Werkstätten), 51 Prozent maximal einmal im 
Monat bzw. zwölfmal im Jahr und 31 Prozent öfter. 

 
 

8.3 Gewalt 
 

Es ist anzunehmen, dass Gewalterfahrungen auch und besonders im 
Kontext der Behindertenhilfe von Bedeutung sind. Dies gilt für Übergriffe 
gegenüber Klient*innen – vor allem weiblichen (BMFSFJ 2012) –, die sich 
strukturell und infolge ihrer Beeinträchtigungen in einem besonderen Ab-
hängigkeitsverhältnis zu den Beschäftigten befinden oder gar deren 
Schutzbefohlene sind. 
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Da an dieser Stelle aber die Behindertenhilfe vor allem aus dem Blick-
winkel der Arbeitenden analysiert wird, steht nachfolgend die von diesen 
im Arbeitsalltag erlebte Gewalt im Fokus. Gewalterfahrungen sind vor al-
lem in sozialen Dienstleistungen des Pflege- und Betreuungsbereichs ein 
Teil der arbeitsweltlichen Realität (Hirschberg/Zeh/Kähler 2009). 

Dies gilt ebenso und besonders für die Behindertenhilfe. Vor allem 
Menschen mit geistiger Behinderung können aufgrund ihrer kognitiven 
Einschränkungen Situationen als unangemessen und grenzverletzend 
wahrnehmen und aus Angst oder Überforderung mit Gewalt reagieren 
(Kix 2011). Hinzu kommt ein ausgeprägtes Maß an Fremdbestimmung, 
dem beeinträchtigte Menschen in Einrichtungen unterliegen, das Ur-
sprung von Widerwillen bis hin zu gewaltvollem Handeln sein kann (IFA 
2019, S. 8). In der Folge ist anzunehmen, dass Gewalt gegen Beschäf-
tigte für viele in der Behindertenhilfe ein wiederkehrendes Erlebnis ist. 

Gewalt ist in der Arbeitswelt allgemein und ebenso in der Behinderten-
hilfe ein schwierig fassbares Phänomen mit einer mutmaßlich hohen Dun-
kelziffer. Dies liegt daran, dass kulturell und historisch unterschiedliche 
Definitionen von Gewalt existieren, welche die Erfassung von Ausmaß 
und Häufigkeit nachhaltig beeinflussen. Was beispielsweise vor wenigen 
Dekaden in Deutschland noch eine gängige Erziehungsmethode war, ist 
heute eine strafbewehrte Handlung. 

Die WHO definiert Gewalt als den „absichtliche[n] Gebrauch von ange-
drohtem oder tatsächlichem körperlichen Zwang oder physischer Macht 
gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Ge-
meinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklungen oder Depri-
vation führt“ (WHO 2002, S. 6). Gewalt ist demnach Zwang, dessen Ziel 
es ist, eine Willensbeugung zu bewirken, also einen bestimmten Willens-
entschluss beim Opfer hervorzurufen oder den Willen des anderen aktiv 
zu übergehen. 

Weil oft vernachlässigt, ist hervorzuheben, dass Gewalt auch in Form 
von Abwertungen, Beleidigungen, Gesten und verbalen Aggressionen 
auftreten kann, die das Opfer psychisch beeinträchtigen. Zudem sind se-
xuelle Übergriffe und verbale sexuelle Belästigungen eine spezifische 
Form der Gewaltausübung. Gewalt muss nicht notwendigerweise absicht-
lich erfolgen, sondern kann auch unbeabsichtigt ausgeführt werden oder 
vom Opfer nur subjektiv als solche wahrgenommen werden. 

Die Erfassung von Gewalt erschwert darüber hinaus, dass es nicht sel-
ten schambesetzt ist, Opfer solcher zu werden. Die betroffenen Beschäf-
tigten suchen die Verantwortung dafür oftmals bei sich und sehen den 
Gewaltausbruch als Reaktion auf ein nicht-professionelles Handeln. Auch 
gibt es mitunter keine Möglichkeiten oder Instanzen, bei denen Gewalt 
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gemeldet werden kann, sodass viele gewaltvolle Handlungen vermutlich 
nicht gemeldet werden und somit keinen Eingang in Statistiken finden. 

Es ist davon auszugehen, dass vor allem deutliche Formen physischer 
Gewalt gemeldet werden. Insbesondere psychische Gewaltausprägun-
gen dürften hingegen von vielen als „normaler“ Teil der Arbeit erachtet 
werden und demnach weit weniger in den Statistiken erscheinen. Gewalt-
erfahrungen der Beschäftigten und daraus folgende gesundheitliche Aus-
wirkungen (physische wie psychische) sind als Arbeitsunfälle zu bewerten 
(§ 8 (1) SGB VII), die dem Präventionsauftrag der Unfallversicherungen 
unterliegen (§ 14 SGB VII) (Hirschberg/Zeh/Kähler 2009, S. 25). 

Doch werden Gewaltvorfälle oft nur gemeldet und erscheinen damit 
beispielsweise in den Statistiken der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), wenn sie zu mindestens drei 
Tagen der Arbeitsunfähigkeit führen. Daher bieten Erhebungen zur Ge-
walt allgemein und besonders auch in der Arbeitswelt unweigerlich einen 
unvollständigen Einblick. 

Laut einer EU-weiten Studie waren 14 Prozent der arbeitenden Men-
schen in den zwölf Monaten vor der Befragung Opfer irgendeiner Form 
von Gewalt (Eurofound 2015, S. 15). Zwei Prozent der Arbeitenden in der 
EU erlebten physische Gewalt, zwölf Prozent verbale Aggressionen und 
ein Prozent sexuelle Belästigung (Eurofound 2017, S. 68). Der Kontakt 
mit Klient*innen erhöht das Risiko, Gewalt zu erfahren, deutlich: Hier ga-
ben fünf Prozent der Beschäftigten an, körperliche Gewalt erfahren zu ha-
ben, 16 Prozent verbale Aggressionen und zwei Prozent sexuelle Beläs-
tigung (ebd.). 

Dabei stechen vor allem die sozialen Dienstleistungen hervor. So ist 
bekannt, dass Gewalt vor allem in Betreuungsberufen eine nicht seltene 
Erfahrung im Arbeitsalltag ist (Nienhaus et al. 2016). Bei meldepflichtigen 
Unfällen sind laut der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) Menschen die zweithäufigsten Auslöser der Vor-
fälle (Hirschberg/Zeh/Kähler 2009, S. 27). Und im Rahmen des Risikoob-
servatoriums der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wurden 
2017 Beschäftigte in der Branche „Werkstätten und Heime für Menschen 
mit Behinderung“ nach den „bedeutsamsten Entwicklungen im Hinblick 
auf den Arbeitsschutz der nahen Zukunft“ befragt (IFA 2019). 

Dabei wurde als zweitwichtigster Aspekt „körperliche Gewalt“ genannt, 
noch vor Fachkräftemangel (Platz 3) und einer mangelnden gesellschaft-
lichen und/oder finanziellen Anerkennung (Platz 5). „Seelische Gewalt“ 
wurde von den Befragten auf dem siebten Platz eingeordnet (IFA 2019, 
S. 3). 

Darüber hinaus ist die Anzahl an Studien zwar begrenzt, die explizit 
die Bedeutung von Gewalt gegen Beschäftigte in der Behindertenhilfe un-
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tersuchen, doch die existierenden Untersuchungen legen ein deutliches 
Bild der Lage dar (Hirschberg/Zeh/Kähler 2009; IFA 2019; Adler et al. 
2021; Nienhaus et al. 2016). In einer Erhebung aus dem Jahr 2012 gaben 
56 Prozent der befragten Beschäftigten in Gesundheitsberufen (ausge-
nommen Psychiatrie) und Werkstätten sowie Wohneinrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen an, dass sie bereits körperliche Aggressionen 
erlebt hatten. Verbale Angriffe hatten sogar 78 Prozent schon erlitten 
(Schablon et al. 2012). 

Differenziert man diese Daten, so zeigt sich, dass Befragte aus Werk-
stätten für behinderte Menschen geringfügig weniger Gewalterfahrungen 
machten (51 Prozent körperlich und 70 Prozent verbal), wohingegen die-
jenigen in Wohneinrichtungen noch häufiger von Gewalt betroffen waren 
(60 Prozent körperlich und 86 Prozent verbal; ebd.). Beschäftigte im am-
bulanten Bereich sind in der Regel ebenfalls von Gewalt der Klient*innen 
betroffen, aber in markant geringerem Ausmaß. 

In einer anderen Studie von 2017 geben knapp 80 Prozent des befrag-
ten Pflege- und Betreuungspersonals an, dass sie in den letzten zwölf 
vorausgegangenen Monaten Gewalt erlebt hatten, und auch hier weisen 
insbesondere die Einrichtungen der Behindertenhilfe erhöhte Werte auf 
(Schablon et al. 2018). Neben den Differenzen bezüglich der Gewalter-
fahrung nach Arbeitsbereichen zeigt sich, dass Frauen weniger von ver-
baler Gewalt betroffen sind als Männer und dass mit zunehmendem Alter 
das Risiko für körperliche Gewalt abnimmt (Schablon et al. 2018, S. 10). 

In den wenigen Erhebungen zu Gewalt in Gesundheits- und Sozialbe-
rufen wird das Feld der Behindertenhilfe meist differenziert betrachtet, 
zum Beispiel in Werkstätten, Wohnbereichen und ambulanten Diensten. 
Alle diese einzelnen Felder weisen individuell hohe Fallzahlen gewalttäti-
ger Übergriffe auf Beschäftigte auf, die aber von anderen Bereichen wie 
beispielsweise der Altenpflege übertroffen werden. 

Anders ist dies, wenn die Behindertenhilfe als geschlossenes Feld be-
trachtet wird: Nach der Auswertung einer spezifischen Bezirksstelle der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (Del-
menhorst; acht bis zehn Prozent der Versicherten der BGW) geht hervor, 
dass die höchste Anzahl von gemeldeten Übergriffen gegenüber Pflege-
fachkräften in Einrichtungen der Behindertenhilfe stattfand (Hirsch-
berg/Zeh/Kähler 2009, S. 30). 

Zu erwähnen ist auch sexuelle Belästigung als spezifische Form von 
Gewalt. Nicht oft explizit erhoben, zeigt sich aber, dass auch diese in Ge-
sundheits- und Sozialberufen und auch in der Behindertenhilfe besonders 
relevant ist. So waren in einer Studie beispielsweise Beschäftigte in Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung im Vergleich zu anderen Branchen 
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signifikant häufiger von nonverbaler sexueller Belästigung betroffen (Ad-
ler et al. 2021, S. 11). 

Und auch allgemein weisen dieser Studie zufolge Einrichtungen der 
Behindertenhilfe hohe Häufigkeiten verschiedener Formen der sexuellen 
Belästigung auf. Eine der im Rahmen der Branchenanalyse befragten Be-
schäftigten beschreibt, dass sie sich versetzen ließ, nachdem ein beein-
trächtigter Bewohner nicht davon abließ, sie regelmäßig zu belästigen. 

Folgen von Gewalterfahrungen im Arbeitskontext können neben po-
tenziellen physischen Verletzungen nachhaltige negative Beeinträchti-
gungen der Gesundheit und damit auch der Leistungsfähigkeit der Be-
troffenen sein. Betroffene von Gewalt im Arbeitskontext zeigen im direk-
ten Anschluss meist deutliche psychische und physische Reaktionen 
(Hirschberg/Zeh/Kähler 2009, S. 33 f.). 

Einer Erhebung zufolge reagieren Beschäftigte beispielsweise mit Är-
ger, Angst, Selbstzweifeln, Enttäuschung, Hilflosigkeit und Unsicherheit 
(Schablon et al. 2018, S. 9). Vor allem Beschäftigte in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe berichten von einem ausgeprägten Belastungsempfin-
den in Zusammenhang mit Gewalterfahrungen (Schablon et al. 2018, 
S. 10). 

Demgemäß beschreibt ein Befragter aus einer Werkstätte für behin-
derte Menschen, dass kleinere tätliche Handlungen der Klient*innen 
durchaus Teil des Arbeitsalltags seien, was insbesondere im Zusammen-
spiel mit dem allgemeinen Arbeitsdruck zu Belastung der Fachkräfte bei-
trage. Es gebe nicht ausreichend Zeit und Gelegenheit, sich angemessen 
mit gewaltvollen Handlungen der Klient*innen auseinanderzusetzen, so-
dass man meist nur situativ reagiere und nicht die Ursachen angehe oder 
zumindest Strukturen etablieren könne, die Gewalt verhinderten. 

Nicht selten werden vor allem sowohl leichtere körperliche Gewalter-
fahrungen als auch verbale Aggressionen gegenüber den Beschäftigten 
von diesen als ein nicht zu vermeidender Aspekt in der Arbeit der Behin-
dertenhilfe angesehen, sodass Vorfälle womöglich nicht gemeldet wer-
den. So geben beispielsweise laut einer italienischen Studie 84 Prozent 
der befragten Beschäftigten der Gesundheits- und Sozialbranche an, 
dass nur die schweren Fälle körperlicher Gewalt gemeldet würden (Ferri 
et al. 2016). 

Viele der in der Branchenanalyse Interviewten bestätigen dies. Zum 
Beispiel teilt eine Betriebsrätin mit: „Es ist ziemlich schwer, die Leute dazu 
zu bewegen, auch leichtere Übergriffe zu melden oder auch Beleidigun-
gen durch die Bewohner*innen im Team zu thematisieren und sich nicht 
erst dann zu melden, wenn jemand blutet oder den Arm gebrochen hat.“ 

In den in der Umfrage erhobenen quantitativen Daten zeigt sich eben-
falls deutlich, dass Gewalt und Konflikte in der Behindertenhilfe Teil des 



HEILAND: BRANCHENANALYSE BEHINDERTENHILFE | 109 

Alltags sind. Während von allen Beschäftigten nach dem DGB-Index 
„Gute Arbeit“ 2020 32 Prozent nie Konflikte/Streitigkeiten mit Kund*innen/ 
Klient*innen/Patient*innen haben und selbiges für 19 Prozent aus dem 
Gesundheits- und Sozialwesen gilt, geben nur acht Prozent der Befragten 
aus der Behindertenhilfe an, dass es nie zu Konflikten oder verbalen Aus-
einandersetzungen kommt – gut vier Prozent im Bereich Wohnen und 
knapp vier Prozent in Tagesförderstätten (siehe Abbildung 5). 

Für 20 Prozent der Befragten ist dies gar täglich der Fall (25 Prozent 
im Arbeitsbereich Wohnen und 27 Prozent in den Tagesförderstätten) und 
für 30 Prozent mindestens einmal pro Woche (jeweils 33 Prozent bei 
Wohnen und Tagesförderstätten). Im Kontrast dazu kommen Kon-
flikte/Streitigkeiten nur bei vier Prozent der Beschäftigten aller Berufs-
gruppen nach dem DGB-Index sehr häufig und bei elf Prozent oft vor. 

 
 

Abbildung 5: Befragungsergebnisse zu Konflikten und verbalen 
Auseinandersetzungen 

 
 

 
 

Quelle: eigene Darstellung 
 
 

Die Bedeutung des Themas zeigt sich auch, wenn man Gewalt nach Be-
schimpfungen einerseits und körperlichen Übergriffen andererseits diffe-
renziert. So geben zehn Prozent der befragten Beschäftigten in der Be-
hindertenhilfe an, täglich unmittelbar Beschimpfungen zu erleben (13 Pro-
zent bei Wohnen und 14 Prozent in Tagesförderstätten) und 20 Prozent 
mindestens einmal pro Woche (24 Prozent bei Wohnen und 25 Prozent 
in Tagesförderstätten; siehe Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Befragungsergebnisse zu Beschimpfungen 
 

 
 

Quelle: eigene Darstellung 
 
 

Körperliche Übergriffe haben 57 Prozent der Befragten schon einmal er-
fahren (65 Prozent bei Wohnen und 81 Prozent in Tagesförderstätten; 
siehe Abbildung 7). Für sechs Prozent der Stichprobe ist dies täglich der 
Fall (sieben Prozent bei Wohnen und zwölf Prozent in Tagesförderstätten) 
und für neun Prozent mindestens einmal in der Woche. Bei allen drei Fra-
gen waren keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
festzustellen. Besonders von Gewalt betroffen sind Heilerziehungspfle-
ger*innen und Pflegefachkräfte. 
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Abbildung 7: Befragungsergebnisse zu körperlichen Übergriffen 
 

 
 

Quelle: eigene Darstellung 
 
 

Die Umfrageergebnisse bestätigen die zuvor dargelegten Resultate an-
derer Studien sowie die Hinweise aus den Interviews: Die verschiedenen 
Facetten von Gewalt gegen Beschäftigte sind für einen großen Teil der 
Beschäftigten in der Behindertenhilfe ein relevanter und wiederkehrender 
Aspekt ihrer Arbeitsrealität. Am relevantesten ist Gewalt im Wohnbereich 
und in diesem leicht stärker in den besonderen Wohnformen als im am-
bulanten Wohnen. 

Vor dem Hintergrund der bereits zuvor vorgestellten Ergebnisse, wo-
nach Möglichkeiten zur kollegialen Beratung und Supervision in der Be-
hindertenhilfe nur begrenzt vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass die 
Verarbeitung von Gewalterfahrung oftmals nur individualisiert stattfindet. 

Aus der Literatur und den geführten Interviews lässt sich allerdings 
auch ein Wandel bezüglich des Umgangs der Einrichtungen mit dem 
Thema konstatieren. So haben mittlerweile viele Einrichtungen, Verbände 
und Institutionen Strukturen aufgebaut, die die Meldung von und den Um-
gang mit Gewalt sowie die Prävention verbessern sollen. Diese werden 
auch zunehmend in Anspruch genommen (Hirschberg/Zeh/Kähler 2009, 
S. 35). So gibt es zum Beispiel verschiedene Ratgeber und Schulungsan-
gebote für Führungskräfte, betriebliche Interessenvertretungen und Be-
schäftigte, Super- und Intervisionen und technische Notfallsysteme. 

2017 gaben in einer Studie 55 Prozent der Befragten an, dass Vorfälle 
in ihren Einrichtungen systematisch erfasst würden, was im Vergleich zu 
früheren Daten für ein verbessertes Meldeverhalten spricht (Schablon 
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et al. 2018, S. 15 f.). Allgemein wird von Befragten und in Studien konsta-
tiert, dass Gewalterfahrungen der Beschäftigten in der Behindertenhilfe 
mittler-weile weniger Tabuisierung erfahren und sich der Umgang vieler 
Einrichtungen positiv verändert habe, was sich auch positiv auf die emp-
fundene Belastung und die Arbeitsfähigkeit der Betroffenen auswirke 
(Schablon et al. 2018). 

So berichtet beispielsweise einer der von uns Interviewten, dass in sei-
ner Einrichtung das Thema mittlerweile offen angesprochen werde und 
darüber hinaus ein technisches Meldesystem eingerichtet wurde, das es 
den Beschäftigten erlaubt, jederzeit per Knopfdruck Unterstützung anzu-
fordern. Dennoch ist hervorzuheben, dass die Daten und Interviews da-
rauf verweisen, dass bei vielen Beschäftigten, Führungskräften und Ein-
richtungen das Bewusstsein gegenüber der Bedeutung von Gewalt noch 
auszubauen ist. 

In einem Positionspapier von ver.di-Aktiven heißt es: „Allzu oft akzep-
tieren wir jedoch solche Übergriffe als Normalzustand unserer Arbeit, 
ohne zu hinterfragen, ob und wie dies zu vermeiden gewesen wäre oder 
fühlen uns selbst schuldig.“ Die Autor:innen befassen sich aus diesem 
Grund mit den strukturellen Ursachen von Gewalt und formulieren kon-
krete Forderungen an Politik und Arbeitgeber zu Vermeidung und Um-
gang (ver.di 2023a). 

Festzuhalten ist außerdem, dass sich aufgrund der prekären Daten-
lage, die mit einer hohen vermuteten Dunkelziffer einhergeht, und darüber 
hinaus dem merklichen Wandel bezüglich des Umgangs mit Gewalt in den 
Einrichtungen keine klaren Trends in Bezug auf die Quantität von Gewalt 
gegen Beschäftigte der Behindertenhilfe identifizieren lassen. Es ist also 
nicht unzweifelhaft zu erkennen, ob zum Beispiel Gewaltereignisse zu-
nehmen, ob sie mehr gemeldet werden oder/und ob präventive Maßnah-
men wirken, also Gewalt abnimmt. Klar ist aber, dass Gewalt gegen Be-
schäftigte ein besonders relevanter Aspekt in der Behindertenhilfe ist, der 
sowohl weiterer Untersuchungen als auch Thematisierungen bedarf. 

 
 

8.4 Beschäftigungsverhältnisse 
 

Relevant für die Qualität der Arbeitsbedingungen ist auch die Art des je-
weiligen Beschäftigungsverhältnisses. Als Normalarbeitsverhältnis gilt 
eine Beschäftigung, die unbefristet und in Vollzeit ausgeführt ist und bes-
tenfalls noch sozial abgesichert und tariflich entlohnt ist (Mückenberger 
1985, 1986). Seit jeher ist dies nur für einen in erster Linie nicht-migranti-
schen und männlichen Teil der Beschäftigten die Realität. 
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Außerdem unterliegt das Normalarbeitsverhältnis in den letzten Jahr-
zehnten zunehmenden Erosionstendenzen. Atypische Beschäftigungs-
verhältnisse, beispielsweise in Form von gering entlohnten, befristeten 
und/oder nur in Teilzeit ausgeübten Anstellungen, verbreiten sich und 
sind in einigen Branchen bereits die Norm. Folgen solcher atypischen Ar-
beitsverträge sind ein erhöhtes Prekaritätsrisiko und ein geringerer recht-
licher und sozialer Schutz der Beschäftigten. 

Besonders betroffen von atypischen Beschäftigungsverhältnissen ist 
das Feld der sozialen Dienstleistungen. In diesen haben nur etwas mehr 
als ein Drittel der Beschäftigten eine unbefristete Vollzeitstelle (Priller 
2014, S. 103). Die häufigste Form der Anstellung in den sozialen Dienst-
leistungen sind stattdessen unbefristete Teilzeitstellen (ebd.; Augurzky/ 
Kolodziej 2018). Dies betrifft insbesondere Frauen, von denen 72 Prozent 
atypisch beschäftigt sind – im Kontrast zu 33 Prozent der Männer (ebd.). 

Als Resultat wird die These diskutiert, dass die Rolle der sozialen 
Dienstleistungen sich von der Jobmaschine zum Billiglohnsektor gewan-
delt hat (Priller 2014). Allgemein lässt sich festhalten, dass in „den Ein-
richtungen der Sozialwirtschaft […] der Anteil der Teilzeitbeschäftigung, 
aber auch der befristeten Beschäftigung rund doppelt so hoch wie in der 
Gesamtwirtschaft [ist], in Ostdeutschland sogar noch höher“ (Paul/Zim-
mer 2018, S. 112). 

Eine analoge Struktur zeigt sich auch im Teilfeld der Behindertenhilfe. 
Gemäß der Statistik der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege arbeiten bei dieser 59 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit 
(BAG FW 2023, S. 7). Und im gesamten Feld der Freien Wohlfahrtspflege 
geht der in den letzten Jahren verzeichnete Anstieg der Beschäftigten ins-
besondere auf Teilzeitbeschäftigte zurück – ein Plus von elf Prozent im 
Vergleich zu fünf Prozent mehr Vollzeitbeschäftigten (ebd., S. 6). 

Hintergrund dieser Entwicklungen sind vor allem die gestiegenen An-
forderungen an die Organisationen. Befristet und in Teilzeit arbeitende 
Beschäftigte verleihen den Einrichtungen eine hohe Flexibilität, die es 
ihnen erlaubt, auf sich ändernde Rahmenbedingungen, Finanzierungen 
und Klient*innen einzugehen. Vor allem die üblichen Teilzeitarbeitenden 
können genutzt werden, um kurzfristige Personalmängel auszugleichen, 
wie auch ein befragter Betriebsrat einer Einrichtung beschreibt: 

„Es ist kein Zufall, dass bei uns so viele in Teilzeit arbeiten. Klar, die 
meisten wollen das auch. Aber wenn sie dann ihre 20 Stunden in der Wo-
che schon voll haben und angerufen werden, ob sie mal eben einspringen 
können, dann können und machen die das auch. Jemand, der schon in 
Vollzeit eingeplant ist, hat da weniger Spielräume.“ 

Auch in der durchgeführten Online-Umfrage zeigt sich die Bedeutung 
von Teilzeitbeschäftigung (siehe Tabelle 11). Von den Befragten arbeitet 
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die Hälfte (50 Prozent) in Vollzeit, 47 Prozent in Teilzeit, zwei Prozent sind 
in Ausbildung und nur ein Prozent ist im Rahmen eines Mini-Jobs be-
schäftigt. Obwohl Männer nur ein gutes Drittel der Befragten stellen 
(34 Prozent), machen sie 45 Prozent der Vollzeitbeschäftigten aus. Um-
gekehrt machen Frauen trotz ihres Anteils von 65 Prozent der Stichprobe 
77 Prozent der Teilzeitbeschäftigten aus. 

Eine Vollzeitbeschäftigung ist besonders unter den befragten Beschäf-
tigten von Werkstätten für Menschen mit Behinderung üblich (75 Pro-
zent), während Gleiches im Bereich Wohnen nur für 40 Prozent gilt. Be-
sonders verbreitet ist Teilzeit mit 83 Prozent der Befragten in der Schul-
assistenz. Differenziert nach Art des Trägers ist Vollzeitbeschäftigung ins-
besondere im öffentlichen Dienst mit 58 Prozent üblich und am wenigsten 
in privatwirtschaftlichen Unternehmen mit 42 Prozent. 

 
 

Tabelle 11: Befragungsergebnisse zu Beschäftigungsumfang nach 
Arbeitsbereich 

 
 Vollzeit Teilzeit 
Wohnen 40 % 56 % 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung 75 % 24 % 
Tagesförderstätten 49 % 47 % 
Kindertagesbetreuung 52 % 46 % 
Frühförderung 35 % 63 % 
Schulassistenz bzw. Schulbegleitung 16 % 83 % 
Förderschule (ohne Schulassistenz) 46 % 52 % 
Beratungsstellen 39 % 60 % 
Berufsbildungswerke 66 % 32 % 
gesamt 50 % 47 % 

 
Anmerkungen: N = 7.548; Differenz der Quersummen zu 100 %:  
keine Angabe 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 

Von den Teilzeitbeschäftigten arbeiten 16 Prozent weniger als 20 Stun-
den wöchentlich. 53 Prozent arbeiten zwischen 21 und 30 Stunden und 
30 Prozent zwischen 31 Stunden und Vollzeit (siehe Tabelle 12). Von die-
sem Teil der Stichprobe wünschen sich gut 20 Prozent, vertraglich mehr 
Stunden arbeiten zu können. Wie zuvor gezeigt wird der Umfang der ver-
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traglich vereinbarten Teilzeit durch die Verbreitung und die hohe Anzahl 
an Überstunden konterkariert, sodass faktisch viele der Teilzeitbeschäf-
tigten mehr arbeiten. 
Tabelle 12: Befragungsergebnisse zum Umfang der Teilzeit 

 
 Anteil 
unter 20 Stunden 16 % 
zwischen 21 und 30 Stunden 53 % 
zwischen 31 Stunden und Vollzeit 30 % 
kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (Kapovaz)  1 % 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 

Von allen Befragten sind 91 Prozent unbefristet angestellt. Ein Verhältnis, 
das sich analog bei den Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen 
wiederfindet. Acht Prozent der Befragten aus der Behindertenhilfe haben 
einen befristeten Arbeitsvertrag und knapp zwei Prozent sind im Pra-
xiseinsatz im Rahmen ihrer Ausbildung tätig. Eine Ausnahme von diesem 
Muster sind die Beschäftigten in der Schulassistenz, die zu 42 Prozent 
befristet angestellt sind. Von diesen befristet Beschäftigten geben 50 Pro-
zent an, dass sie Kettenverträge erhalten – sieben Prozent davon mit zeit-
licher Unterbrechung (beides besonders in der Schulassistenz üblich, 
siehe Kapitel 7.2). 

 
 

8.5 Einkommen 
 

Neben den zuvor thematisierten Aspekten der Arbeitsbedingungen ist für 
die Beschäftigten das Einkommen von besonderer Relevanz. In diesem 
spiegelt sich die gesellschaftliche Anerkennung wider und es kann als 
Ausgleich für widrige Bedingungen im Job dienen. Allerdings sind soziale 
Dienstleistungen allgemein von einem geringen Einkommensniveau ge-
prägt (Priller 2014, S. 103; Hipp/Kelle 2015; Janßen 2016, S. 237; Bis-
pinck et al. 2012). 

Darüber hinaus existieren Entgeltdifferenzen zwischen den Bundes-
ländern, einzelnen Regionen und sogar trägerintern, die über die bekann-
ten Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland hinausgehen 
(Evans 2016, S. 35; Bogai et al. 2015). 

Gemeinhin stellen die Personalkosten in den sozialen Dienstleistungen 
den mit Abstand größten Kostenfaktor dar, sodass die Gefahr besteht, 
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dass die Konkurrenz zwischen verschiedenen Anbietern um Klient*innen 
in einen Lohnkostenwettbewerb mündet, der sich auch negativ auf die 
Qualität der Betreuungs- und Unterstützungsleistungen auswirkt. Wie in 
Kapitel 6.3 dargelegt, ist allerdings im Bundesteilhabegesetz festgehal-
ten, dass Tariflöhne nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden dürfen, 
sodass tarifgebundenen Einrichtungen keine Nachteile entstehen sollten. 

Dennoch weisen die Entgeltstrukturen in der Behindertenhilfe tenden-
ziell ein niedriges Niveau auf. Allerdings stößt auch hier die Analyse wie-
der an Grenzen, denn ein detaillierter und fundierter Überblick über die 
Entgeltstrukturen in der Behindertenhilfe ist schlechterdings nicht mög-
lich. 

Grund dafür sind erstens die Heterogenität der Branche hinsichtlich ih-
rer zahlreichen unterschiedlichen Berufsbilder, zweitens die regionale He-
terogenität der Strukturen der Tarife und Entgelte (vor allem auch der be-
sonders relevanten konfessionellen Träger) sowie drittens die prekäre 
Datenlage. So existiert beispielsweise allgemein für die sozialen Dienst-
leistungen kein Tarifmonitoring, das erlauben würde, die Entwicklungen 
sowie die aktuelle Lage darzulegen, wie dies in anderen Branchen üblich 
ist. 

Einen Einblick in die Lohnstruktur in der Behindertenhilfe gibt die Lohn-
spiegeldatenbank des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, die für die Branchenanalyse für vier 
zentrale Berufe der Behindertenhilfe zur Verfügung gestellt wurde (siehe 
Tabelle 13). Zu betonen ist dabei, dass diese Daten nicht repräsentativ 
sind, da sie auf einer fortlaufenden Online-Umfrage unter Erwerbstätigen 
in Deutschland beruhen. Somit rekrutieren sich die Befragten selbst und 
es sind Verzerrungen im Sample möglich. Beispielsweise sind Beschäf-
tigte mit geringer Berufserfahrung in vielen Berufen überrepräsentiert. 

Angesichts der meist großen Fallzahlen bieten sich aber detaillierte 
Einblicke in die Gehaltsstrukturen einzelner Berufe und Branchen. Vor al-
lem die Fallzahlen für Heilerziehungspfleger*innen sind aussagekräftig, 
wohingegen die anderen eher als indikative Schätzung zu betrachten 
sind. Hinzu kommt, dass die Lohndaten auf den Vollzeitäquivalenten be-
ruhen, wobei aber wie zuvor dargelegt eine Beschäftigung in Vollzeit in 
der Behindertenhilfe nicht selbstverständlich ist, was ganz besonders für 
Felder wie die Schulbegleitung gilt. Außerdem bilden die Daten nur einen 
Teil der Berufsbilder in der Behindertenhilfe ab und vor allem der zuneh-
mende Bereich ungelernter Helfer*innen wird nicht erfasst. 

Mit Blick auf die dargestellten Selbstauskünfte, insbesondere der am 
besten vertretenen Heilerziehungspfleger*innen, zeigen sich markante 
Differenzen gegenüber einem Einkommen nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) mit über 1.000 Euro in der letzten Erfahrungs-
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stufe. Nach dem Tarifvertrag erhielten im Vergleichsjahr 2022 Heilerzie-
hungspfleger*innen mit schwieriger Tätigkeit, die mit Gruppen von Men-
schen mit Behinderungen arbeiten, ein Einstiegsgehalt von 2.995 Euro, in 
der zweiten Stufe 3.211 Euro, in der dritten Stufe 3.463 Euro und in der 
sechsten und letzten Erfahrungsstufe 4.446 Euro. 

Hier zeigt sich, dass zwar Beschäftigte, die nach Tarifvertrag des öf-
fentlichen Dienstes bezahlt werden, in den letzten Jahren von der finan-
ziellen Aufwertung im Sozial- und Erziehungsdienst profitierten, die Ein-
kommen vieler Beschäftigter hiermit aber nicht mithalten können. 

 
 

Tabelle 13: Lohnstruktur in der Behindertenhilfe (mittlere Bruttomonatslöhne) 
 

 
Heilerziehungs- 
pfleger*in 

Heil- 
pädagog*in 

Schul- 
begleiter*in 

Fallzahl n = 493 127 48 
a) nach Berufserfahrung* 
1 Jahr 2.680 € 2.900 € 2.030 € 
5 Jahre 3.020 € 3.230 € 2.160 € 
10 Jahre  3.220 € 3.460 € 2.250 € 
20 Jahre 3.390 € 3.730 € 2.370 € 
b) nach Geschlecht** 
Frau 3.170 € 3.390 € 2.190 € 
Mann 3.290 € 3.660 € 2.400 € 
c) Gebietsstand Ost/West** 
Ostdeutschland (inkl. Berlin) 3.090 € 3.150 € 2.030 € 
Westdeutschland 3.260 € 3.560 € 2.310 € 

 
Anmerkung: * ohne Sonderzahlungen, Vollzeitäquivalente mit 38 Wochenstunden; 
** ohne Sonderzahlungen, Vollzeitäquivalente mit 38 Wochenstunden, standardisiert 
auf zehn Jahre Berufserfahrung 
Quelle: WSI-Lohnspiegel-Datenbank (REL_2–82), Stand August 2022 
(WSI o. J.) 

 
Von den in der Online-Umfrage befragten Beschäftigten in der Behinder-
tenhilfe empfinden nur 23 Prozent ihr Einkommen als in hohem oder sehr 
hohem Maß angemessen. 57 Prozent halten es in geringem Maß und 
21 Prozent für gar nicht angemessen. Von den Beschäftigten allgemein 
(DGB-Index „Gute Arbeit“ 2020) hingegen halten 62 Prozent ihr Einkom-
men in hohem oder sehr hohem Maß für angemessen und analog 46 Pro-
zent im Gesundheits- und Sozialwesen. 
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Beschäftigte in der Behindertenhilfe sind demnach besonders unzu-
frieden mit ihrem Gehalt. Im Lohnspiegel der Hans-Böckler-Stiftung ge-
ben Beschäftigte aus der Pflegebranche (worunter auch die oben ange-
führten Beschäftigten der Behindertenhilfe gezählt werden) auf einer 
Skala von 1 bis 5 an, durchschnittlich mit 2,4 eher unzufrieden mit ihrer 
Bezahlung zu sein und äußern sich diesbezüglich auch weit kritischer als 
die Grundgesamtheit (3,3) (Bispinck et al. 2012, S. 3). 

Das Empfinden, einen unangemessenen Lohn zu erhalten, ist auch 
bezüglich der allgemeinen Arbeitszufriedenheit von zentraler Relevanz. 
So wurden Korrelationen zwischen beiden Aspekten in verschiedenen 
Studien belegt (Henn/Lochner/Meiner-Teubner 2017, S. 15). 

Es zeigt sich auch, dass Befragte, die beispielsweise angeben, ihnen 
stünden ausreichend Fort- und Weiterbildungen zur Verfügung, ihr Ein-
kommen als deutlich angemessener empfinden (39 Prozent in hohem 
oder sehr hohem Maß). Ebenso halten 51 Prozent der Befragten ihr Ein-
kommen in hohem oder sehr hohem Maß für angemessen, wenn es für 
sie gute Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierewege gibt und wenn sie 
die Personalausstattung als angemessen empfinden (54 Prozent). 

Fühlen sich die Befragten demgegenüber bei der Arbeit gehetzt, halten 
nur noch zehn Prozent ihr Einkommen in hohem oder sehr hohem Maß 
für angemessen, elf Prozent, wenn sie ihre Erholungspause nicht nehmen 
können oder in dieser unterbrochen werden und zehn Prozent, wenn sie 
täglich körperlichen Übergriffen ausgesetzt sind. Empfinden die Teilneh-
menden ihr Einkommen gar nicht oder nur in geringem Maß als angemes-
sen, denken 31 Prozent darüber nach, ihren Job aufzugeben. 
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9. Digitalisierung 
 

Digitalisierung gilt gemeinhin als Megatrend, der verschiedene Formen 
des sozialen Wandels in gegenwärtigen Gesellschaften auslöst. Dies gilt 
besonders für das Feld der Arbeit. Dabei existieren aber markante Unter-
schiede hinsichtlich des Diskurses sowie der faktischen Digitalisierung in 
den verschiedenen ökonomischen Sektoren. Im Fokus der allgemeinen 
Debatten steht vor allem das Konzept der Industrie 4.0 und damit eine 
Verengung auf verarbeitende Wirtschaftssektoren. 

Im Zuge der Tertiärisierung der letzten Jahrzehnte weist allerdings 
nicht länger die Industrie, sondern der Dienstleistungssektor in Deutsch-
land mit 76 Prozent die meisten Beschäftigten auf und erwirtschaftet 
71 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (Statista o. J.) – ein sich verstär-
kender Trend, der unter anderem auf einen besonders ausgeprägten Zu-
wachs des Gesundheits- und Sozialsektors zurückzuführen ist (Schnei-
ders 2020). 

Dennoch wird Digitalisierung in der Dienstleistungsarbeit weit weniger 
thematisiert und analysiert. Das gilt besonders für soziale Dienstleistun-
gen (Friese 2019). Sozialwissenschaftliche Studien und empirisch fun-
dierte Erkenntnisse zu Digitalisierung in der Dienstleistungsarbeit allge-
mein und der Behindertenhilfe im Besonderen sind rar (Becka/Evans/Hil-
bert 2017). Im Folgenden wird die Bedeutung von Digitalisierung in den 
sozialen Dienstleistungen und speziell in der Behindertenhilfe untersucht. 
Im Zuge dessen werden aktuelle Erkenntnisse sowie eigene Daten vor-
gestellt. 

Technische Hilfsmittel spielen in den sozialen Dienstleistungen eine 
weit weniger zentrale Rolle als in anderen Bereichen. Diese sind im Kern 
eine personenbezogene Art der Arbeit, die nicht nur für, sondern auch an 
und mit den Menschen und deren individuellen Bedürfnissen stattfindet 
und in der unmittelbare Interaktionen ein genuines Element des Arbeits-
prozesses ausmachen (Berger/Offe 1981; Böhle/Weihrich 2020). Die Re-
sultate dieser Arbeit sind üblicherweise nicht von vornherein im Detail be-
stimmbar, sondern entwickeln sich erst im sozialen Prozess. 

Darüber hinaus verlangen personennahe Dienstleistungen Koopera-
tion und Vertrauen zwischen den Dienstleistenden und den Dienstleis-
tungsempfangenden und sie gehen sowohl mit Emotionsarbeit als auch 
mit Unwägbarkeiten einher (Böhle/Weihrich 2020). Als Interaktionsarbeit 
sind sie in der Regel bestenfalls oder ausschließlich face-to-face zu er-
bringen und verlangen außerdem ein hohes Maß an Informalität, Unsi-
cherheitstoleranz und Spontanität. 

Zusammengenommen führen diese spezifischen Aspekte sozialer 
Dienstleistungen und insbesondere der Arbeit in der Behindertenhilfe 
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dazu, dass diese nur schwerlich von digitalen Prozessen abgebildet bzw. 
durch diese ergänzt werden können. 

Dennoch ist eine breite Facette von Formen der Digitalisierung mittler-
weile auch im Arbeitsalltag der Behindertenhilfe angekommen. Nicht sel-
ten bringt Digitalisierung zahlreiche neue Unternehmen und Strategien 
hervor, die in etablierte Felder eindringen. Für die Sozialwirtschaft allge-
mein und insbesondere die Behindertenhilfe zeichnen sich aber bisher 
keine disruptiven Änderungen ab, die die institutionalisierten Strukturen 
von Verbänden, Trägern und Organisationen ernsthaft infrage stellen. 

Trotz dessen zeigen der Blick auf andere Felder und die Anmerkungen 
einiger Autor:innen, dass digitale Technologien und Plattformmodelle in 
der Lage sind, das Auftreten neuer Akteure oder innovativer Geschäfts-
modelle zu initiieren und im Zuge dessen eine Rekommodifizierung von 
Arbeit zu bewirken (Parker / van Alstyne / Choudary 2017; Srnicek 2017). 

Markant zeigt sich dies im Feld der Plattformarbeit, in dem selbststän-
dige Arbeitskräfte digital vermittelt werden und entweder neuartige 
Dienstleistungen anbieten oder zuvor eng regulierte Beschäftigungsstruk-
turen ersetzen. Exemplarisch hierfür steht der Fahrdienstanbieter Uber, 
wobei diese plattformbasierte Geschäftsstruktur mittlerweile in zahlreiche 
weitere Felder vorgedrungen ist (Heiland 2018, 2020b). 

Digitalisierung erlaubt es, auch soziale Dienstleistungen über Online-
Plattformen anzubieten (Bossong 2018; Vilain 2020; Vilain/Kirchhoff-Kes-
tel 2018). Fachkräfte könnten dadurch je nach Bedarf zeitlich und inhalt-
lich passend in Anspruch genommen werden. Diese Flexibilität für die Kli-
ent*innen ginge mit einer potenziellen Prekarisierung der Arbeitsverhält-
nisse einher. Es wäre möglich, die Arbeitenden nicht länger als Mitglieder 
einer Organisation anzustellen, sondern dass diese in erster Linie selbst-
ständig tätig und damit den Entwicklungen des Marktes ausgeliefert wä-
ren (Heiland/Brinkmann 2020). 

Vorbei an etablierten Trägern wie Wohlfahrtsverbänden könnten zum 
Beispiel ambulante Fachkräfte von Klient*innen direkt über eine Plattform 
kontaktiert und engagiert werden, respektive könnten derlei Plattformen 
auch direkt von den Wohlfahrtsverbänden initiiert werden. Begünstigt wird 
eine solche potenzielle Entwicklung durch die sozialpolitischen und recht-
lichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte – zuletzt durch das Bundes-
teilhabegesetz (siehe Kapitel 6.3). Relevant ist hier zum Beispiel die zu-
nehmende Ökonomisierung der Behindertenhilfe, die sich in einer stärker 
marktlichen Organisation ausdrückt, die vermeintlich kostenreduzierende 
Wettbewerbselemente beinhaltet. 

Besonders im Zuge des mit dem Bundesteilhabegesetz einhergehen-
den persönlichen Budgets, das die Wahlfreiheit der Klient*innen betref-
fend der von ihnen benötigten Unterstützungsangebote etabliert, und der 
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daraus folgenden Diversifizierung der Leistungen auf unterschiedliche 
Träger geht für Letztere auch ein verstärkter Anspruch an Flexibilität ein-
her, der in Zukunft womöglich durch die digitale Organisation der Dienst-
leistungen sowohl erst möglich als auch verstärkt wird (Kreidenweis 
2019). 

Als Resultat steht ein individueller Hilfemix, der eine hohe Komplemen-
tarität mit einer „digitalen Dienstleisterauswahl“ aufweist (Kreidenweis 
2020, S. 36), wenn beispielsweise Klient*innen mittels Apps flexibel und 
spontan Dienste bestellen oder stornieren, wie dies besonders von Platt-
formen ermöglicht wird. 

Zumindest bisher sind allerdings erst vereinzelte und zaghafte Ent-
wicklungen in diese Richtung zu identifizieren. So existieren derlei Platt-
formen in geringem Ausmaß im Feld der Pflege, worunter auch einzelne 
Leistungen der Behindertenhilfe fallen (ArbeitGestalten 2020). Allgemein 
basieren viele Formen der Plattformarbeit auf der Verfügbarkeit eines 
breiten Pools zur Verfügung stehender Arbeitskräfte, die auf der Plattform 
um Arbeitsaufträge konkurrieren (Heiland 2022, 2020a), wohingegen ge-
genwärtig ein Mangel an ausreichend Fachkräften in den sozialen Dienst-
leistungen und der Behindertenhilfe existiert (Hickmann/Koneberg 2022; 
Heiland 2025). 

Aber auch unabhängig von Plattformmodellen, die die Grundfesten der 
Behindertenhilfe ins Wanken zu bringen vermögen, entstehen seit einigen 
Jahren verschiedene Neugründungen von Unternehmen und Social-
Start-ups, die in der Regel gewerblich ausgerichtet sind, mit neuen Ge-
schäftsmodellen agieren und auf diesem Weg „die Sozialwirtschaft für die 
Wirtschaft öffnen“ (Vilain 2020, S. 90). Die spezifischen Strukturen der 
Behindertenhilfe mit ihrem weiterhin starken Korporatismus und ihrer aus-
geprägten Regulierung bremsen diese Entwicklung, dennoch erhöhen sie 
womöglich den Anpassungsdruck auf die bestehenden Akteure (ebd.). 

Auf diesem Weg wird der bereits existierende Trend einer zunehmen-
den Ökonomisierung der Behindertenhilfe und ihrer Arbeitsverhältnisse 
potenziell verstärkt. 

Auch technologische Revolutionen sind in der Behindertenhilfe und ih-
ren Arbeitsprozessen nur begrenzt vorhanden und wirkmächtig. Während 
allgemein die Substitution von Arbeit durch Technologie diskutiert wird 
(Frey/Osborne 2013), ist die Arbeit in der Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft infolge der zuvor dargelegten Interaktivität des spezifischen Ar-
beitsprozesses nicht von umfassender Automatisierung oder gar techno-
logischer Substitution betroffen (Dengler/Matthes 2018; Arntz/Gregory/ 
Zierahn 2018). 

Dies gilt besonders für die Behindertenhilfe. Substitution oder Erweite-
rung von Arbeit in sozialen Dienstleistungen und auch im spezifischen 
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Feld der Behindertenhilfe wird zwar diskutiert – beispielsweise in Form 
von therapeutisch begleitenden Robotern, Chatbots oder Assistenztech-
nologien (Seelmeyer/Waag 2020, S. 185 f.) – in der Praxis spielen derlei 
Technologien aber keine zentrale Rolle. So konnte sowohl im Rahmen 
der empirischen Erhebung als auch der Literaturrecherche kein ernsthaf-
tes Beispiel gefunden werden, in dem die Arbeit in der Behindertenhilfe 
durch digitale Technologien ersetzt oder im Kern verändert wird. 

In einem Zwischenresümee lässt sich festhalten, dass mit Blick auf die 
Digitalisierung der Behindertenhilfe noch stärker gilt, was bereits für die 
allgemeine betriebliche Praxis konstatiert wird: Anstatt einer digitalen Re-
volution durch disruptive Geschäftsmodelle und neue Technologien exis-
tiert ein „‚digitaler Inkrementalismus‘, also ein digitaler Wandel in kleinen 
Schritten auf lokaler Ebene“ (Kirchner/Matiaske 2019, S. 126). Die Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung ist personennahe Interaktionsarbeit, die 
in eng geregelten Bahnen stattfindet und von einem etablierten korpora-
tistischen Gefüge aus verschiedenen Akteursgruppen geprägt ist. Als sol-
che weist sie eine ausgeprägte Digitalisierungsresistenz auf. 

Helmut Kreidenweis (2018) formuliert: „Digitalisierung ändert nichts – 
außer alles.“ Allerdings ist die Digitalisierung in der Behindertenhilfe weit 
weniger von revolutionären neuen Technologien geprägt, wie beispiels-
weise von Robotern, digital unterstütztem Wohnen, Chatbots, Exoskelet-
ten o. Ä., die womöglich das Verständnis von Behinderung als solcher  
zu ändern vermögen (Leopold/Ertas-Spantgar/Müller 2022; Kreidenweis 
2019). Stattdessen sind trivialere Technologien vorherrschend. Digitale 
Technologien werden zunehmend günstiger, verbreiteter und einfacher – 
und auch mit kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen bedienbar. 

Allerdings ist hinsichtlich der Digitalisierung der Arbeit in der Behinder-
tenhilfe zu differenzieren zwischen einerseits solchen digitalen Prozes-
sen, die im Alltag der Klient*innen zunehmend Verbreitung finden und 
sich darüber mittelbar auch auf Tätigkeiten der Beschäftigten auswirken 
(wie zum Beispiel Mobilitäts- und Kommunikationshilfen, Therapiehilfen 
und Haustechnik; vgl. Deckert/Langer 2018, S. 881) und andererseits Di-
gitalisierung, die aufseiten der Arbeitenden selbst verortet ist. 

Erstere, also klientenzentrierte Digitalisierung, stellt Beschäftigte mit-
unter vor neue Herausforderungen, die in erster Linie die Anleitung und 
Unterstützung zu einer angemessenen Mediennutzung betreffen – Stich-
wort „digitale Teilhabe“. Medien- oder Digitalisierungskonzepte in den Ein-
richtungen scheinen eine Seltenheit zu sein (Heitplatz/Sube 2020) und so 
bleibt es nicht selten an den Beschäftigten, pädagogische Medienkon-
zepte zu erstellen oder ergänzend durchzusetzen, oft ohne eine entspre-
chende Ausbildung oder fachgerechte Unterstützung dafür zu erhalten 
(Mayerle 2015). 
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Darüber hinaus wirkt sich klientenzentrierte Digitalisierung nur be-
grenzt auf den Arbeitsprozess aus. Weit stärker und in der alltäglichen 
Arbeit relevanter ist Digitalisierung bei administrativen, organisatorischen 
und allgemein sekundären Tätigkeiten der Beschäftigten. Dieser Teil der 
Arbeit in der Behindertenhilfe und allgemein in den sozialen Dienstleis-
tungen ist naturgemäß weit weniger personennah und interaktionsbasiert, 
sodass diese Aspekte schon früh Gegenstand von Digitalisierung waren 
(Baethge/Oberbeck 1986). 

Und auch in den Interviews wird deutlich, dass insbesondere Software 
für die Gestaltung und Kontrolle von Arbeitsprozessen wie digitale Doku-
mentation und Leistungsabrechnungssysteme die Digitalisierung in der 
Behindertenhilfe dominieren. Zudem sind in der ambulanten Behinderten-
hilfe, analog zur ambulanten Altenpflege (Pöser/Bleses 2018), digitale 
Tourenbegleiter zunehmend üblich. 

Mit einer solchen Digitalisierung von Arbeitsprozessen wird gemeinhin 
auf die „Arbeitsersparnis, Effektivitätssteigerung und Prozesskontrolle“ 
abgezielt (Pfeiffer 2018, S. 321). Für die Behindertenhilfe sind mit Digita-
lisierung demnach in erster Linie Hoffnungen auf effizientere Arbeitsab-
läufe verbunden, die es erlauben, flexibel auf die Anforderungen der Kli-
ent*innen zu reagieren und bestenfalls dabei auch die Beschäftigten zu 
entlasten. 

Von Digitalisierung wird sich damit auch eine Antwort auf die zuneh-
menden Anforderungen an die Organisation der Behindertenhilfe verspro-
chen, die von der Personaleinsatzplanung und der Dokumentation bis hin 
zum Informationsaustausch reichen und denen nur noch „auf Basis einer 
hochintegrierten und topmodernen Software-Landschaft“ zu begegnen 
sei (Kreidenweis 2019, S. 18). 

Bereits in den repräsentativen Umfragedaten des DGB-Index „Gute Ar-
beit“ von 2016, der eine Sonderauswertung zu Digitalisierung beinhaltet, 
zeigt sich die Relevanz von Digitalisierung auch in den sozialen Dienst-
leistungen. In diesem Bereich arbeiten demzufolge 72 Prozent der Be-
schäftigten mit digitalen Kommunikationsmitteln und die Arbeitsprozesse 
von über der Hälfte sind softwaregestützt (Roth 2017, S. 20). 

Auch andere Umfragen zeigen, dass entgegen häufig formulierter An-
nahmen die Medienkompetenz sowie die Nutzung von Internet und 
Smartphones von Beschäftigten in der sozialen Dienstleistungsarbeit und 
speziell in der Behindertenhilfe ausgeprägt sind (Heitmann-Möller et al. 
2021; Hoose/Schneiders/Schönauer 2021). 

Analog zeigen sich diese Tendenzen auch in der durchgeführten On-
line-Umfrage (siehe Tabelle 14): Mit 88 Prozent ist unter Beschäftigten in 
der Behindertenhilfe die Nutzung von PCs sehr verbreitet (95 Prozent in 
den Werkstätten). Auch digitale Arbeitszeiterfassung (52 Prozent allge-
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mein und 64 Prozent in Werkstätten), Online-Weiterbildungen (49 Pro-
zent) und die Nutzung von Handys oder Tablets während der Arbeit 
(47 Prozent) sind bei vielen üblich. Ist Letzteres der Fall, werden 74 Pro-
zent der Befragten Diensthandys zur Verfügung gestellt. Digitale Schicht-
planung ist nur bei 14 Prozent der Befragten aus den Werkstätten üblich, 
aber bei 48 Prozent aus dem Arbeitsbereich Wohnen. 

 
 

Tabelle 14: Befragungsergebnisse zu Digitalisierung 
 

Arbeit am Desktop-PC oder Notebook 88 % 
Nutzung von Handys oder Tablets während der Arbeit  47 % 
Chatgruppen unter Kolleg*innen  41 % 
digitale Arbeitszeiterfassung  52 % 
digitale Betreuungsformen 
(z. B. Online-Beratung, Online-Therapien) 

10 % 

digitale Dienst- oder Schichtplanung 31 % 
Online-Weiterbildungen 49 % 
andere 5 % 
nichts davon 3 % 

 
Anmerkungen: alle Befragten, Mehrfachantworten möglich; N = 7.155 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 

Insbesondere mit der Coronapandemie hat Digitalisierung auch in der Be-
hindertenhilfe einen neuen Schub erhalten. Nur 17 Prozent der in der On-
line-Umfrage Befragten nehmen keine Zunahme der Digitalisierung durch 
Corona wahr. Für 40 Prozent hingegen hat der Einsatz digitaler Techni-
ken in hohem oder sehr hohem Maße zugenommen. Auch berichten die 
meisten der in Interviews Befragten von zunehmender Relevanz digitaler 
Technologien als Antwort auf die Herausforderungen der Pandemie. 

Dies drückt sich zum Beispiel in mehr Homeoffice-Optionen aus (so-
weit dies möglich ist) oder in einer Erweiterung der Kommunikationska-
näle, beispielsweise im ambulanten betreuten Wohnen, die es erlauben, 
pädagogische Begleitung aus der Ferne durchzuführen. Eine „soziale Ar-
beit unter Abwesenden“, bei der orts- und zeitunabhängig agiert wird, 
hatte bereits in den Jahren vor der Pandemie deutlich zugenommen (Kut-
scher et al. 2020, S. 185). 
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Allerdings ist diese Art der Arbeit in der Behindertenhilfe nur begrenzt 
etabliert und in den meisten Fällen auch nicht möglich. Einhellig wird von 
den Gesprächspartner*innen in den Interviews betont, dass digitale Kom-
munikationstechnologien den direkten und intensiven Kontakt zu den Kli-
ent*innen vor Ort nicht gänzlich ersetzen vermögen. 

Wie sich Digitalisierung faktisch auswirkt, ist nicht von vornherein aus-
gemacht. Digitalisierung hat das Potenzial, Arbeit zu vereinfachen und zu 
verringern, kann aber ebenso zu stärkerer Kontrolle der Beschäftigten so-
wie einer Verdichtung und Entgrenzung von Arbeit führen. 

Von Studien aus dem Feld der Sozial- und Gesundheitswirtschaft wird 
vonseiten der Beschäftigten allgemein eine große Offenheit gegenüber 
der Digitalisierung festgestellt. Dies geht in der Regel aber einher mit ei-
ner ausgeprägten Skepsis gegenüber den konkreten Auswirkungen, bei-
spielsweise in Form zunehmender Rationalisierung und Kontrolle sowie 
einer Verdichtung von Arbeit (Abel/Hirsch-Kreinsen/Wienzek 2019; Lud-
wig/Evans 2018; Becka/Evans/Hilbert 2017; Evans/Hilbert 2020; Pöser/ 
Bleses 2018; Bräutigam et al. 2017; Hoose/Schneiders/Schönauer 2021; 
Schönauer/Schneiders/Hoose 2021). 

In der Online-Umfrage fällt hinsichtlich der konkreten Auswirkungen 
von Digitalisierung in der Behindertenhilfe auf, dass nur 17 Prozent der 
Aussage nicht zustimmen, dass digitale Techniken eine Erleichterung ih-
rer Arbeit darstellen (siehe Tabelle 15). Zugleich stimmen 42 Prozent der 
Aussage zu oder voll zu, dass die gleichzeitig zu bearbeitenden Arbeits-
vorgänge durch die Digitalisierung zunehmen. 25 Prozent stimmen zu 
oder voll zu hinsichtlich einer stärkeren digitalen Kontrolle und 26 Prozent 
betreffend eines gefühlten Ausgeliefertseins gegenüber digitalen Techni-
ken. 

Unter den Beschäftigten in Deutschland insgesamt geben 38 Prozent 
an, dieses Gefühl sehr häufig oder oft zu haben (Roth 2017). Außerdem 
stimmen 49 Prozent aller Befragten nicht oder überhaupt nicht der Aus-
sage zu, dass ihr Arbeitgeber ausreichend Schulungen und Unterstützung 
für den Umgang mit digitalen Techniken zur Verfügung stellt. 
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Tabelle 15: Befragungsergebnisse zu Auswirkungen der Digitalisierung 
 

 

stimme 
voll zu 

stimme 
zu 

teils/ 
teils 

stimme 
nicht 
zu 

stimme 
über-
haupt 
nicht 
zu 

weiß 
nicht 

Die gleichzeitig zu bearbeiten-
den Arbeitsvorgänge nehmen 
durch die Digitalisierung zu. 

12 % 30 % 29 % 17 %   5 % 8 % 

Ich fühle mich häufig bei der 
Arbeit der digitalen Technik 
ausgeliefert. 

  8 % 19 % 25 % 31 % 16 % 2 % 

Ich erlebe den Einsatz von  
digitalen Techniken vor allem 
als Erleichterung. 

 8 % 26 % 47 % 12 %   4 % 3 % 

Ich fühle mich durch den  
Einsatz digitaler Techniken 
stärker kontrolliert. 

  7 % 18 % 24 % 35 % 13 % 4 % 

Ich erhalte von meinem Ar-
beitgeber ausreichend Schu-
lungen und Support im Um-
gang mit digitalen Techniken. 

 3 % 15 % 29 % 29 % 20 % 4 % 

 
Anmerkung: N = 7.153 von 100 % abweichende Summen rundungsbedingt 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 

Von mehreren Interviewten, insbesondere aus dem Bereich Wohnen, wird 
die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes als wichtiger Treiber der Di-
gitalisierung in der Behindertenhilfe identifiziert. Das Gesetz verlange de-
taillierte Dokumentationen der Tätigkeiten, was für viele Einrichtungen der 
Impuls sei, verstärkt auf technologisch gestützte Dokumentationssoft-
ware, Zeiterfassungsprogramme, Dienstpläne oder Rechnungserstellung 
umzustellen. 

Im Zuge dessen kann Digitalisierung im Zusammenspiel mit einer zu-
nehmenden Dokumentation auch eine Dequalifizierung begünstigen. 
Fachspezifische Tätigkeiten werden detailgenau identifizierbar und kön-
nen potenziell von einfachen Hilfstätigkeiten separiert werden, sodass 
letztere dann wiederum von weniger qualifizierten Beschäftigten ausgeübt 
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werden können – was beispielsweise bereits aus der Pflegearbeit be-
kannt ist (Evans/Bräutigam/Hilbert 2011). 

Als ambivalent erweist sich die Lage auch bezüglich der konkreten 
Auswirkungen digitalisierter administrativer Prozesse für die Beschäftig-
ten. Einige Befragte, vor allem aus der ambulanten Arbeit, berichten, dass 
einige Abläufe schneller und unkomplizierter geworden seien. So ließen 
sich zum Beispiel Dokumentationen, Leistungsabrechnungen und ande-
res unmittelbar erledigen, ohne dies erst nach Rückkehr im Büro am PC 
fertigzustellen (siehe auch Schneiders 2020, S. 124). 

Einer Befragung von Beschäftigten der sozialen Dienstleistungen zu-
folge wird der Einsatz digitaler Technologien auch als Möglichkeit gese-
hen, die Intensivierung von sozialer Dienstleistungsarbeit sowie deren 
Ökonomisierung abzufedern und mehr Raum für die eigentliche Interakti-
onsarbeit zu liefern (Hoose/Schneiders/Schönauer 2021) – entsprechend 
gibt in der durchgeführten Umfrage nur ein geringer Teil der Befragten an, 
dass sie Digitalisierung nicht als Erleichterung wahrnehmen (siehe Ta-
belle 15). 

Demgegenüber ist aus der Forschung zur Digitalisierung der Alten-
pflege bekannt (Hielscher/Nock/Kirchen-Peters 2015), dass die damit ein-
hergehende Standardisierung und Formalisierung von Dienstleistungsar-
beit die Gefahr bergen, interaktive Aspekte der Arbeit zu negieren, sodass 
diese nur durch Unterlaufen der formalen Vorgaben geleistet werden kön-
nen, was wiederum Belastungen und Probleme aufseiten der Beschäftig-
ten mit sich bringt (siehe auch Jungtäubl 2021). 

Dabei ist zu ergänzen, dass in der Altenpflege Standardisierung und 
Dokumentationspflicht weitaus ausgeprägter als in der Behindertenhilfe 
sind. Die weniger umfangreiche Dokumentation in der Arbeit in der Behin-
dertenhilfe geht allerdings auch gegenwärtig nicht selten weiterhin mit der 
klassischen Pflegemappe vonstatten (Heitplatz/Sube 2020, S. 28). 

Weiters konstatieren viele Interviewte und Autor*innen einen allgemei-
nen Mehraufwand an Dokumentationen, die mittlerweile einen größeren 
Teil der alltäglichen Arbeit einnehmen würden, wobei Digitalisierung die-
ses Problem nicht automatisch löse, sondern mitunter noch mehr Doku-
mentation mit sich bringe (Ley/Reichmann 2020). 

Darüber hinaus wird von vielen Interviewten Digitalisierung auch als 
entscheidender Faktor identifiziert, der zu einer Entgrenzung von Arbeit 
führt. Beschäftigte würden die Dokumentation nach ihrer Arbeit zu Hause 
fertigstellen oder liegengebliebene E-Mails beantworten. Vereinzelt be-
richten die Gesprächspartner*innen allerdings, dass Einrichtungen und 
Träger betriebliche Vereinbarungen etablieren, die festlegen, dass die Be-
schäftigten nur zu ihren Arbeitszeiten erreichbar sind. 
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Zu erwähnen ist auch, dass Digitalisierung nicht immer die erhofften 
Effekte erzielt. Vor allem was die digitale Dokumentation und Planung von 
Leistungen und Fallverläufen angeht, werden einer Längsschnittanalyse 
zufolge die erwarteten Ziele effizienterer Arbeitsabläufe und verbesserter 
fachlicher Qualität durch digitale Technologien in den meisten Fällen nicht 
als erfolgreich eingeschätzt (Kreidenweis/Wolff 2018, S. 18–22). Und 
dies, obwohl die aufgewendeten Mittel für Digitalisierung um durchschnitt-
lich 50 Prozent gestiegen sind (ebd.). 

Allgemein ist in der Behindertenhilfe ein zunehmendes Bewusstsein 
hinsichtlich der Bedeutung von Digitalisierung zu konstatieren. Dabei sind 
aber signifikante Unterschiede zwischen großen und kleinen Einrichtun-
gen und Trägern festzustellen. Kleinere Träger und Organisationen sind 
in der Lage, schneller und pragmatischer zu reagieren, doch allgemein 
bevorzugt Digitalisierung große und etablierte Träger. Bei diesen ist Digi-
talisierung bereits ein zentrales Thema auf der Agenda, was bei kleineren 
Einrichtungen nur selten der Fall ist (Kreidenweis/Wolff 2021; Kutscher 
et al. 2020, S. 248 f.). 

So berichten einige Befragte, dass Digitalisierung mittlerweile in Unter-
nehmenszielen aufgenommen worden sei, wobei es sich in manchen Fäl-
len aber nur um die Nennung des Schlagwortes handele und eine kon-
krete Spezifizierung der Zielsetzung ausbleibe. Für kleinere Träger ist Di-
gitalisierung oft nicht zu stemmen und eine Überforderung – bzw. bedeu-
tet sie einen erheblichen Aufwand an Geld, Personal und Zeit (Ley/Reich-
mann 2020). Die Spaltung zwischen großen und kleinen Organisationen 
wird insbesondere durch die zur Verfügung stehenden Ressourcen her-
vorgerufen und reproduziert. 

So verfügen größere Einrichtungen in der Regel bereits über leistungs-
fähige EDV-Strukturen und können darüber hinaus eher die Mittel für wei-
tere Digitalisierungsprozesse aufbringen. Beispielsweise sind Softwareli-
zenzen kostspielig, bedeuten meist eine langfristige Bindung und müssen 
aufwendig implementiert und etabliert werden, wobei nicht selten die Ar-
beits- und Organisationsabläufe der Software angepasst werden müssen 
und nicht umgekehrt. 

Es zeigt sich auch, dass zum Beispiel technische Assistenzsysteme 
vor allem in größeren Organisationen Anwendung finden (Kreiden-
weis/Wolff 2018). Außerdem beschreiben viele der interviewten Fach-
kräfte, dass die Umstellung auf digitale Endgeräte im Arbeitsalltag zwar 
voranschreite, dabei aber Beschäftigte vor allem in kleineren Einrichtun-
gen oftmals auf private digitale Geräte zurückgreifen, weil die Einrichtun-
gen aufgrund fehlender finanzieller Mittel diese nicht zur Verfügung stel-
len. 
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Darüber hinaus betonen mehrere Interviewte, dass für Beschäftigte, 
Unternehmensleitungen und Interessenvertretungen nur wenige Orientie-
rungspunkte und -angebote existierten, die bei der aktiven Gestaltung von 
Digitalisierungsprozessen der Arbeit unterstützen würden. Jede Organi-
sation agiere für sich, mache eigene Erfahrungen. Ein Befragter be-
schreibt, dass kleine Einrichtungen in Sachen Digitalisierung weniger Sy-
nergien hätten und oft ein „hohes Lehrgeld“ zahlen müssten. 

Allgemein tangiert Digitalisierung auch verschiedene Aspekte mensch-
licher Grundrechte. So unterminieren potenziell oder faktisch die digitale 
Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten die Grundrechte 
des Datenschutzes und der Menschenwürde (Weyde 2018). Die Einrich-
tungen und Träger der Behindertenhilfe stehen vor der Herausforderung, 
rechtskonform und im Sinne ihrer Beschäftigten und Klient*innen mit digi-
talen Technologien zu agieren und zugleich dadurch nicht die alltägliche 
Arbeitsrealität noch zusätzlich komplexer zu gestalten. 

Exemplarisch und am meisten relevant zeigt sich dies bezüglich der 
Nutzung des Chatprogramms WhatsApp. Als privatwirtschaftliche Anwen-
dung, die vom Facebook-/Meta-Konzern betrieben wird, ist sie Teil der 
privaten Lebensrealität der meisten Beschäftigten. Doch zugleich kolli-
diert sie mit den datenschutzrechtlichen Ansprüchen, die gegenüber digi-
taler Arbeitskommunikation gelten. Eine rechtssichere Nutzung von 
WhatsApp in Arbeitskontexten ist daher meist nicht möglich und wird da-
her auch von Unternehmensleitungen und Betriebsräten bzw. Personal-
räten und Mitarbeitervertretungen nicht abgesegnet. 

Alternative Kommunikationsanwendungen sind meist nicht oder nur 
gering verbreitet. In einer Umfrage unter Fachkräften in der Behinderten-
hilfe gaben 85 Prozent an, dass sie sich bewusst sind, dass die Nutzung 
von WhatsApp vom Arbeitgeber nicht erwünscht ist (Heitplatz/Sube 2020, 
S. 28). Dennoch existieren oftmals inoffizielle WhatsApp-Gruppen in Ein-
richtungen, mittels derer sich die Teams organisieren. Grund dafür ist 
auch, dass alternative Kommunikationsanwendungen meist nicht oder 
nur gering verbreitet sind bzw. von den Einrichtungsleitungen nicht zur 
Verfügung gestellt werden (Kreidenweis 2018, S. 124). 

Abschließend ist festzuhalten, dass Digitalisierung für die meisten der 
Beschäftigten in der Behindertenhilfe bereits Realität ist. Dabei handelt es 
sich aber in erster Linie um Digitalisierung im Bereich der administrativen 
und sekundären Aufgaben, bei denen der Einsatz von vor allem EDV oder 
digitaler Kommunikation zum Tragen kommt. Zu konstatieren sind außer-
dem markante Differenzen zwischen kleineren und größeren Organisati-
onen der Behindertenhilfe, die eine Spaltung zwischen diesen befördern 
können. Von den Beschäftigten wird Digitalisierung einerseits als Erleich-
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terung erfahren, die mitunter erlaubt, die steigenden Ansprüche zu bewäl-
tigen. 

Andererseits erleben die Befragten Digitalisierung als Belastung, die 
ohne Unterstützung eingeführt wird und die Anforderungen noch erhöht. 
Im Zuge dessen ermöglicht Digitalisierung außerdem die Etablierung in-
direkter Steuerungsformen, die den Beschäftigten mehr Flexibilität und 
Verantwortung übertragen, damit aber auch eine Entgrenzung von Arbeit 
zur Folge haben können, durch die die Beschäftigten zum Beispiel Krank-
heitsersatz selbst mittels Chatgruppe organisieren oder Dokumentationen 
in ihrer Freizeit zu Hause erledigen. 

Für die Zukunft ist zudem ein besonderes Augenmerk auf die Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle und Akteure zu legen, die beispielsweise 
mittels plattformbasierter Modelle in der Lage sind, das Feld der Behin-
dertenhilfe und seine etablierten Strukturen nachhaltig zu verändern oder 
zumindest dessen Ökonomisierung voranzutreiben. 
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10. Fazit 
 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Behindertenhilfe eine äußerst 
heterogene Branche darstellt, die fortlaufend wächst sowie aktuell im Um-
bruch ist und zugleich von hohen Belastungen und großen Herausforde-
rungen für die Beschäftigten geprägt ist. Wie dargelegt, sammelt sich un-
ter der allgemeinen Branchenbezeichnung der Behindertenhilfe eine Viel-
zahl sehr unterschiedlicher sorgender Leistungen. Diese reichen von am-
bulanter Begleitung des privaten Alltags beeinträchtigter Menschen oder 
stationärer Betreuung in besonderen Wohnformen, ihrer Anleitung und 
Beschäftigung in Werkstätten bis hin zur Assistenz im Schulkontext – um 
nur einige exemplarische Felder zu nennen. 

Entsprechend vielfältig sind auch die Arbeitsfelder und -prozesse der 
Beschäftigten. Zugleich ist die Behindertenhilfe von einem fortlaufenden 
Wachstum geprägt. Einem stetigen Aufwärtstrend folgend, nehmen jedes 
Jahr mehr Menschen ihre Dienstleistungen in Anspruch, sodass Ange-
bote immer weiter ausgebaut und im Zuge dessen auch Beschäftigte auf-
gestockt werden müssen. 

Außerdem zeigt sich, dass die Behindertenhilfe gegenwärtig von ei-
nem Umbruch an verschiedenen Fronten geprägt ist. Schon länger zeich-
net sich eine zunehmende Ökonomisierung ab, die auch in den korpora-
tistischen Strukturen der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe eine 
effiziente und kennzahlenorientierte Steuerung verlangt. 

Hinzu kommen seit einigen Jahren eine verstärkte Orientierung am Ziel 
der Personenzentrierung und damit auch eine zunehmende Ambulanti-
sierung, die eine Reorganisation vieler bisheriger Angebote und Arbeits-
prozesse erfordert. Aktuell besonders prägend ist die oftmals grundle-
gende Restrukturierung durch den neuen gesetzlichen Rahmen des Bun-
desteilhabegesetzes, das die Organisierung und Finanzierung vieler 
Dienste auf neue Grundlagen stellt und zahlreiche neue Entwicklungen 
mit sich bringt, deren Folgen noch nicht abzusehen sind. 

Was die durchgeführte Umfrage sowie die geführten Interviews aber 
deutlich zeigen, sind die hohe Belastung und die großen Herausforderun-
gen für die Beschäftigten. Meist unzufrieden mit ihrer Entlohnung agieren 
diese in oft verdichteten und entgrenzten Arbeitsbedingungen. Diese stel-
len hohe Ansprüche an sie, lassen nur wenig Zeit für Reflexion, konzep-
tuelle Arbeit und tiefergehende Betreuung der Klient*innen. 

Hinzu kommt auch im Feld der sozialen Dienstleistungen eine zuneh-
mende Digitalisierung, die insbesondere die Organisierung der Arbeit ver-
ändert. Außerdem zeigt sich, dass die Beschäftigten in der Behinderten-
hilfe nicht selten Gewalt erleben. Angesichts dieser oft widrigen Um-
stände ist es vor allem die hohe Identifikation mit ihrer Arbeit sowie das 
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ausgeprägte Verantwortungsgefühl, das die Arbeitenden daran hindert, 
der Behindertenhilfe den Rücken zuzukehren. In der Folge ist eine Not-
wendigkeit zu konstatieren, auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen hinzuwirken. 
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